111-304 der Beilagen XXV 1. GP - Bericht - Hauptdokument 1von 126

Rechnungshof
Osterreich
Unabhédngig und objektiv fiir Sie.

Einhebung des ORF-Beitrags

reihe BUND 2026/8  Bericht des Rechnungshofes

[11-304 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXVIII. GP
Rechnungshof GZ 2026-0.171.256 (005.254)

www.parlament.gv.at



2von 126

111-304 der Beilagen XXVI11. GP - Bericht - Hauptdokument

Vorbemerkungen
Vorlage

Der Rechnungshof erstattet dem Nationalrat gemaf Art. 126d Abs. 1 Bundes-Ver-
fassungsgesetz nachstehenden Bericht Uber Wahrnehmungen, die er bei einer
Gebarungslberprifung getroffen hat.

Berichtsaufbau

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusammenfassend die
Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle der Textzahl),
deren Beurteilung durch den Rechnungshof (Kennzeichnung mit 2), die Stellung-
nahme der Uberpriften Stelle (Kennzeichnung mit 3) sowie die allfallige GegenauRe-
rung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) aneinandergereiht.

Das in diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls kaufméannische
Auf- und Abrundungen. Der vorliegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der
Vorlage Uber die Website des Rechnungshofes www.rechnungshof.gv.at verfigbar.

Prifkompetenz des Rechnungshofes

Zur Uberpriifung der Gebarung des Bundes, der Linder, der Gemeindeverbiande,
der Gemeinden und anderer durch Gesetz bestimmter Rechtstrdger ist der Rech-
nungshof berufen. Der Gesetzgeber versteht die Gebarung als ein Uber das bloRe
Hantieren mit finanziellen Mitteln hinausgehendes Verhalten, ndamlich als jedes
Verhalten, das finanzielle Auswirkungen (Auswirkungen auf Ausgaben, Einnahmen
und Vermogensbestiande) hat. ,Gebarung” beschrankt sich also nicht auf den
Budgetvollzug; sie umfasst alle Handlungen der prifungsunterworfenen Rechts-
trager, die finanzielle oder vermogensrelevante Auswirkungen haben.
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OBS
OGH
ORF

rd.
RGBI.
RH
RTR
Rz

SD-Signal

SEPA
SRG SSR

TZ

u.a.
ust

VIGH

VZA

z.B.
ZMR

ORF-Beitrags Service
Oberster Gerichtshof
Osterreichischer Rundfunk

rund

Reichsgesetzblatt

Rechnungshof

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH
Randziffer

Standard Definition Signal

(analoges oder digitales Videosignal mit niedrigerer Auflésung)

Single Euro Payments Area (einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum)
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft

Textzahl

unter anderem
Umsatzsteuer

Verfassungsgerichtshof
Vollzeitaquivalent

Ziffer

zum Beispiel
Zentrales Melderegister
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EINHEBUNG DES ORF-BEITRAGS

Im Janner 2024 trat die Neuregelung zur
Finanzierung des ORF in Kraft. Die ORF-
Beitrags Service GmbH (OBS GmbH) hob
den ORF-Beitrag flir den ORF ein. Sie
firmierte bis Ende 2023 als Geblhren Info
Service GmbH (GIS GmbH) und war eine
100 %-Tochter des ORF.

SYSTEMUMSTELLUNG

Neu war, dass der ORF-Beitrag nunmehr
von Endgeraten unabhdngig war und im
privaten Bereich an Hauptwohnsitze an-
knUpfte (sogenannteHaushalte),imbetrieb-
lichen Bereich an die Kommunalsteuer-
pflicht. Diese Systemumstellung sollte den
Kreis der Beitragspflichtigen erweitern und
die Beitragshohe reduzieren. Im ersten Jahr
des neuen Finanzierungssystems (2024)
waren zum Jahresende 3,81 Mio. Haus-
halte und rd. 245.000 Unternehmen bei-
tragspflichtig. Die OBS GmbH erhob in
Summe 681,71 Mio. EUR an ORF-Beitragen
(nach Abzug der Einhebungskosten, for-
derungsabhangigen Kosten und nach Ab-

grenzung fur das Sperrkonto).

AUFGABENWAHRNEHMUNG
DURCH DIE OBS GMBH

Die Ermittlung der Beitragspflichtigen
erfolgte Uber das Zentrale Melderegis-
ter (ZMR) bzw. die Kommunalsteuerdaten.
Problematisch war dabei, dass die Adress-
daten im ZMR unvollstandig waren, ins-
besondere jene in groReren Stadten, was
die Identifikation der Beitragspflichtigen
erschwerte.

Der externe Kundendienst war fiir die Vor-
Ort-Kontrolle zwar nicht mehr erforderlich,
allerdings stiegen mit der Systemumstel-
lung die Anfragen im internen Kunden-
dienst und die Beschwerden. Weder die
IT-Systeme der OBS GmbH noch der Kun-
dendienst, der von einem externen Call-
center unterstltzt wurde, konnte die
Anforderungen bewaltigen.

Die OBS GmbH beauftragte eine Vielzahl
externer Dienstleister, z.B. in den Bereichen
Prozess- und Organisationsentwicklung, IT,
Datenforensik und Kommunikation. Sie ver-
zichtete damit darauf, eigenes Know-how
fir den laufenden Betrieb des Unterneh-
mens aufzubauen.

VERBESSERUNGSPOTENZIAL

Die Neuregelung der ORF-Finanzierung
sollte zu einem kostenglinstigen und effi-
zienten Beitragsmanagement fihren. Der
RH sah Potenzial flir Verbesserungen,
etwa bei der Erhéhung der Datenqualitat,
der Produktivitdt im Kundendienst, beim
Zusammenspiel der IT-Systeme oder beim
Einsatz externer Dienstleister.
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WIRKUNGSBEREICH
Bundesministerium flr Finanzen
Stiftung des 6ffentlichen Rechts Osterreichischer Rundfunk

Einhebung des ORF-Beitrags

Prafungsziel

Der RH Uberpriifte von Oktober 2024 bis Marz 2025 die Einhebung des ORF-Beitrags.
Die Priifung umfasste die ORF-Beitrags Service GmbH, den Osterreichischen Rund-
funk und das Bundesministerium fir Finanzen. Ziele der Gebarungsiberprifung
waren insbesondere die Darstellung und Beurteilung

der Rahmenbedingungen und Auswirkungen des neuen Finanzierungssystems,

der Umsetzung von Effizienzpotenzialen bei der Beitragserhebung und -befreiung
sowie

der Aufgabenerfillung durch die ORF-Beitrags Service GmbH.

Der Uberpriifte Zeitraum umfasste im Wesentlichen die Jahre 2022 bis 2024 und
somit die Neuregelung der Finanzierung des Osterreichischen Rundfunks.

Kurzfassung
Neuordnung der Finanzierung des ORF

Der &ffentlich-rechtliche Auftrag des Osterreichischen Rundfunks (ORF) bestand u.a.
in der umfassenden Information der Allgemeinheit Gber alle wichtigen politischen,
sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und sportlichen Fragen sowie in der Vermitt-
lung und Férderung von Kunst, Kultur und Wissenschaft. Bei der Finanzierung des
offentlichen Rundfunks war der Osterreichische Gesetzgeber an das Rahmenwerk
der EU sowie an verfassungsrechtliche Vorgaben gebunden, wie die Objektivitdt und
Unparteilichkeit der Berichterstattung oder die Bericksichtigung der Meinungsviel-
falt. Eine ausreichende Finanzierung stellte einen wesentlichen Pfeiler der Unabhan-
gigkeit des ORF dar, weshalb potenzielle Nutzerinnen und Nutzer einen Beitrag zu
leisten hatten. (TZ 2)
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Die Finanzierung des ORF wurde ab 1. Janner 2024 insbesondere durch eine Novelle
des ORF-Gesetzes und den Beschluss des ORF-Beitrags-Gesetzes neu geregelt. Diese
Systemumstellung hatte einen erweiterten Kreis an Beitragspflichtigen zur Folge —
bei gleichzeitiger Reduzierung der Beitragshthe. Der neue ORF-Beitrag war nun
unabhangig vom Besitz eines Rundfunkempfangsgerats zu bezahlen. (TZ 4)

Das Unternehmen, das den ORF-Beitrag flir den ORF einhob, firmierte bis Ende 2023
als Gebihren Info Service GmbH (in der Folge: GIS GmbH bzw. Gesellschaft) und ab
2024 als ORF-Beitrags Service GmbH (in der Folge: OBS GmbH bzw. ebenfalls Gesell-
schaft). Die Gesellschaft war eine 100 %-Tochter des ORF und ein vom Bundesminis-
terium fir Finanzen (in der Folge: Finanzministerium) beliehenes Unternehmen,
das behérdliche Aufgaben wahrnahm: (TZ 3)

Abbildung: Einbettung der OBS GmbH

Vorsitzende: beliehenes
Kaufmannische Direktorin des ORF Unternehmen

* ORF des BMF
700 % Eigentumer

OBS GmbH

Geschaftsfihrung

Personal-
vertretung

Controlling

i

Aufsichtsrat

| Customer Operations |

Data Operations

| Finanzen und Personal |

IT und Output
Public Relations

Service

KommAustria
(Aufsicht gemaf
ORF-Gesetz)

BMF

(Aufsicht gemaf
ORF-Beitrags-Gesetz)

1 behordliche Aufgabe: Einbringung und Verteilung des ORF-Beitrags und von Landesabgaben
Quelle: OBS GmbH; Darstellung: RH
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Die grundlegende Anderung gegeniiber den bis 2023 durchgefiihrten antragsbasier-
ten Prozessen nach dem Rundfunkgebihrengesetz (Verarbeitung von Anmeldun-
gen, Erfassung der Daten in der Datenbank der Gesellschaft, Vor-Ort-Kontrolle durch
den externen Kundendienst der Gesellschaft) lag in der nunmehr datenbasierten
Ermittlung der Beitragspflichtigen. Mit dieser Anderung konnte der externe Kunden-
dienst ab 2024 aufgelost werden. Allerdings stieg das Volumen der Kundenanfragen
und der Antrage auf Bescheiderstellung (Beitragspflichtige konnten einen Bescheid
Uber die Festsetzung des ORF-Beitrags verlangen) sowie auf Befreiung vom ORF-
Beitrag deutlich. (TZ 4)

Gemals den Materialien zum ORF-Beitrags-Gesetz benotigte der ORF zur Erflllung
seines offentlich-rechtlichen Auftrags von 2024 bis 2026 im Jahresdurchschnitt
710 Mio. EUR. Zum Jahresende 2024 waren 3,81 Mio. Haushalte und rd. 245.000 Un-
ternehmen (mit rd. 350.000 ORF-Beitragen) beitragspflichtig. Die OBS GmbH erhob
in Summe 681,71 Mio. EUR an ORF-Beitragen (Ertrag aus den ORF-Beitrdgen nach
Abzug der Einhebungskosten und der forderungsabhdngigen Kosten sowie nach
Abgrenzung fir das Sperrkonto gemaf § 31 Abs. 6 ORF-Gesetz). (TZ 5)

Angenommene Effizienzpotenziale

Mit dem ORF-Beitrags-Gesetz sollten laut Wirkungsorientierter Folgenabschatzung
Effizienzpotenziale bei der Beitragserhebung und -befreiung umgesetzt werden,
insbesondere durch eine weitestgehend automatisierte Erhebung der Beitrags-
pflichtigen und eine Vereinfachung der Verfahren zur Beitragsbefreiung.

Allerdings stiegen von 2023 auf 2024 die Aufwendungen der Gesellschaft um
1,45 Mio. EUR. Damit blieb die vom Finanzministerium und der Gesellschaft erwar-
tete Reduzierung im ersten Jahr nach Umstellung auf den ORF-Beitrag aus. Grund
daflr war der Anstieg der Sachaufwendungen, etwa der Beratungsaufwendungen
um Uber 120 %. (TZ 6)

Auswirkungen der Systemumstellung

Bereits vor Beschluss des ORF-Beitrags-Gesetzes diskutierte der Aufsichtsrat
Problemfelder der Gesellschaft, etwa die rechtzeitige Modernisierung der IT-Systeme
und die serviceorientierte Kommunikation mit Beitragspflichtigen. Die Gesellschaft
startete im Frihjahr 2023 das Projekt ,,GIS NEU“, das 2024 in ,,OBS Plus” Gberging.
Die Projektbeteiligten erkannten bereits im Frihjahr 2023 wesentliche Risiken der
Systemumstellung, denen die Gesellschaft jedoch nicht zeitnah und hinreichend
begegnete. (TZ 7)

www.parlament.gv.at
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Automatisierte Erhebung der Beitragspflichtigen

Im privaten Bereich war der ORF-Beitrag flr jede Adresse zu entrichten, an der
zumindest eine volljahrige Person mit Hauptwohnsitz gemeldet war. Waren an einer
Adresse mehrere Personen mit Hauptwohnsitz eingetragen, so schuldeten diese
Personen den ORF-Beitrag — im Sinne eines , Haushalts” — solidarisch. Die Beitrags-
pflichtigen sollten anhand der vom Innenministerium zur Verfligung gestellten
Daten aus dem Zentralen Melderegister (ZMR) mit geringem administrativem
Aufwand erhoben werden. Allerdings waren die Adressdaten im ZMR — insbeson-
dere jene der groReren Stadte — unvollstandig. Im Jahr 2024 war bei einem Bestand
von 10,62 Mio. Personenadressen in 0,59 Mio. Fallen die Tirnummer unklar. Die
unzureichende Datenqualitat zeigte sich ab der ersten Ubermittlung der ZMR-Daten
an die Gesellschaft Ende 2023. (TZ 8)

Die Beitragspflicht fir Unternehmen bestand fir jede Gemeinde mit zumindest
einer Betriebsstatte, fir die das Unternehmen im vorangegangenen Kalenderjahr
Kommunalsteuer entrichten musste. Nach dem Start der Vorschreibung der betrieb-
lichen Beitrage im Juli 2024 beanstandeten Wirtschaftsvertreterinnen und Wirt-
schaftsvertreter sowie Unternehmen, dass die Regelung der betrieblichen Bei-
tragspflicht bei gemeindelbergreifender Tatigkeit in bestimmten Konstellationen zu
einer Doppel- und Mehrfachbelastung der Unternehmen fiihre. In der Folge stun-
dete die Gesellschaft ihre Forderungen den Unternehmen, die sich tGber E-Mail an
sie wendeten, ohne das tatsachliche Vorliegen einer Doppel- oder Mehrfachbelas-
tung zu prifen. (TZ 9, TZ 10)

Personal

Das Finanzministerium nahm in der Wirkungsorientierten Folgenabschatzung ab
2024 Einsparungen beim Personalaufwand an, u.a. durch den Entfall des externen
Kundendienstes und durch den schrittweisen Abbau von Personal in weiteren Berei-
chen. Im Rahmen der Systemumstellung entstand jedoch zuséatzlicher Personal-
bedarf: Zur Bearbeitung der Anfragen stockte die Gesellschaft den internen
Kundendienst auf und beauftragte zusatzlich ein externes Callcenter. Der Personal-
aufwand der Gesellschaft betrug 15,80 Mio. EUR im Jahr 2022 und stieg bis
Ende 2024 auf 16,49 Mio. EUR an. (TZ 12)

www.parlament.gv.at
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Erfillung der Informationsverpflichtung

Neben der Ermittlung der Beitragspflichtigen, der Einhebung des ORF-Beitrags und
der Entscheidung Uber Befreiungsantrage zihlte auch die umfassende Information
der Offentlichkeit Gber die Beitragspflicht, die Meldepflicht und die Form der
Zahlung zum Unternehmensgegenstand der Gesellschaft. Die Gesellschaft nutzte
dazu Informationskampagnen in zahlreichen Kanalen, insbesondere TV, Horfunk,
Direct Marketing, Website und Social Media. Zudem beauftragte sie im Herbst 2023
einen externen Dienstleister mit der Entwicklung eines Kommunikationsplans. Eine
schriftlich formulierte Kommunikationsstrategie, die detailliert auf die Systemum-
stellung einging und Losungsansatze flr die damit verbundenen Herausforderungen
(Probleme im Kundendienst, Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Beitragspflichti-
gen, Reputation der Gesellschaft etc.) bot, entwickelte die Gesellschaft jedoch nicht.
Ergebnisse der Marktforschung aus dem Jahr 2024 zeigten, dass die Marke ,,OBS”
wenig bekannt war, sodass Beitragspflichtige die von der Gesellschaft zugestellte
Post teilweise entsorgten. (TZ 13)

Kundendienst

Die Beitragspflichtigen konnten online, telefonisch, postalisch, per Fax oder lUber
den persdnlichen Kundendienst Kontakt mit der Gesellschaft aufnehmen. Bei den
Kundenanfragen handelte es sich zu einem erheblichen Teil um Beschwerden, etwa
Uber eine lange Wartezeit (z.B. in der ORF-Beitragsservice-Hotline), Gber Zahlungs-
erinnerungen trotz Befreiung vom ORF-Beitrag, Uber ungerechtfertigte Inkasso-
schreiben oder Gber unterbliebene Rickmeldungen der Gesellschaft bei Todesfallen
trotz mehrfachen Hochladens von Sterbeurkunden. Schwierigkeiten ergaben sich
zudem durch die Daten im ZMR. Die Gesellschaft hatte einen Prozess zum Beschwer-
demanagement implementiert, passte diesen jedoch nicht an die Systemumstellung
an. (TZ 14)

Im internen Callcenter der Gesellschaft sank im Laufe des Jahres 2024 die Produkti-
vitat teilweise deutlich unter das Niveau des Jahres 2023. (TZ 15)

Zu Beginn des Jahres 2024 stieg die Anzahl schriftlicher Anfragen an den Kunden-
dienst sprunghaft an: von rd. 240.000 im Dezember 2023 auf rd. 510.000 im
Janner 2024. Dadurch erhéhte sich die Anzahl offener Geschaftsfalle und verzogerte
sich die Bearbeitung. (TZ 16)

www.parlament.gv.at
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IT-Systeme

Der ORF und das Finanzministerium gingen davon aus, dass die Kosten der Gesell-
schaft durch Automatisierung und Digitalisierung der internen Prozesse deutlich
gesenkt werden konnten. Allerdings waren die Kernsysteme der IT nach Uber
20 Jahren am Ende ihres Lebenszyklus und es kam zu Uberlastungen sowie Funkti-
onseinschrankungen. Bei den Beitragspflichtigen hatte dies teilweise nicht nachvoll-
ziehbare Uberschneidungen von widerspriichlichen Aktivititen zur Folge. Die
IT-Unterstitzung blieb Gber das gesamte Jahr 2024 mangelhaft. Wesentliche Auto-
matisierungs- und Digitalisierungsschritte setzte die Gesellschaft nicht. (TZ 18)

Beauftragung externer Dienstleister

Die Gesellschaft beauftragte eine Vielzahl externer Dienstleister — in den Bereichen
Prozess- und Organisationsentwicklung, IT und Datenforensik sowie Kommunika-
tion — und zog damit externe Dienstleister der Eigenleistung vor. Der RH kritisierte,
dass die Gesellschaft insbesondere Tatigkeiten aus ihrem Kerngeschéft auslagerte,
die laufend anfielen, und somit Abhangigkeiten von Dritten schuf. Er sah — neben
den Kosten — ein Versaumnis der Gesellschaft, intern Know-how aufzubauen und
weiterzuentwickeln. (TZ 26)

Die Kosten fir Beratungsleistungen zweier externer Dienstleister im Bereich Prozess-
und Organisationsentwicklung beliefen sich fur die Jahre 2023 und 2024 auf insge-
samt Gber 869.000 EUR. (TZ 23)

Sowohl im Bereich Datenforensik als auch im Bereich Kommunikation vergab die
Gesellschaft Auftrage ohne Ausschreibung. Beispielsweise erteilte sie einem Unter-
nehmen im April 2024 einen Auftrag flr die Produktion von TV-Spots sowie Social-
Media-Spots um rd. 180.000 EUR (exkl. USt) direkt — mit der Begriindung ,Vor-
zugslieferant” (TZ 24, TZ 25)
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Auf Basis seiner Feststellungen hob der RH folgende Empfehlungen hervor:

ZENTRALE EMPFEHLUNGEN
Bundesministerium fir Finanzen

Fir eine zukunftsorientierte, funktionsfahige Verwaltung ware eine alterna-
tive Arbeitsteilung zu prifen, in der sich die ORF-Beitrags Service GmbH auf
die Einbringung der Beitrage sowie auf die Durchfihrung der Befreiungsver-
fahren konzentriert. Fur die Aufbereitung, Verarbeitung und Auswertung von
Registerdaten waren vorhandene Kapazitdten im Bereich der Analyse von
grollen Datenmengen zu nutzen und es ware dort entsprechendes Know-how
auf- bzw. auszubauen. Im Sinne einer Arbeitsteilung sollte die ORF-Beitrags
Service GmbH auf Grundlage einer gesetzlichen Ermachtigung auf diese Daten
zugreifen konnen. (TZ 34)

ORF-Beitrags Service GmbH

Vor jeder Auftragserteilung ware der konkrete Bedarf zu prifen, d.h. die
Notwendigkeit und ZweckmaRigkeit der Inanspruchnahme externer Leistungen
sowie der erforderliche Umfang der Beauftragung. Die Moglichkeit von Eigen-
leistungen ware zu berlcksichtigen und es waren die flr eine Beauftragung
mafgeblichen Erwdgungen nachvollziehbar zu dokumentieren. (TZ 26)

Neben der ndtigen Verbesserung der IT-Systeme waren vor allem in den Berei-
chen mit anspruchsvolleren Tatigkeitsprofilen, z.B. der Bescheiderstellung und
der Befreiung vom ORF-Beitrag, zeitnah geeignete organisatorische und perso-
nelle MaRRnahmen zu setzen, um den Trend einer steigenden Anzahl unerledig-
ter Geschaftsfalle umzukehren. (TZ 16)

Osterreichischer Rundfunk; ORF-Beitrags Service GmbH
Um Kosten zu senken, waren im ORF-Konzern Synergien zu nutzen und Ko-

operationen, etwa im Kommunikations- und Prozessmanagement- sowie im
IT-Bereich, in Erwagung zu ziehen. (TZ 26)
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Zahlen und Fakten zur Prifung

ORF-Beitrags Service GmbH (OBS GmbH)

Vorgingerunternehmen Gebuhren Info Service GmbH (GIS GmbH)
bis 2023 1998 aus der Telegraphenverwaltung ausgegliedert
e Art. | Abs. 2 und 3 Bundesverfassungsgesetz vom 10. Juli 1974 Uber die Sicherung der
Unabhéangigkeit des Rundfunks, BGBI. 396/1974

e Bundesgesetz iiber den Osterreichischen Rundfunk (ORF-Gesetz),
BGBI. 379/1984 i.d.g.F.

¢ Bundesgesetz betreffend die Einhebung von Rundfunkgebihren (Rundfunkgebihren-
gesetz — RGG), BGBI. | 159/1999, aufgehoben durch BGBI. 1 112/2023

¢ Bundesgesetz Uiber die Erhebung eines ORF-Beitrags 2024 (ORF-Beitrags-Gesetz 2024),
BGBI. 1112/2023

Eigentlimer 100 % im Eigentum des ORF (seit 2001)

Rechtsgrundlagen

¢ Die Gesellschaft agiert als beliehenes Unternehmen des Bundesministeriums fir
Finanzen.

e Sje fuhrt behordliche Aufgaben durch: Einbringung und Verteilung der ORF-Beitrage

Unternehmensgegenstand und der Landesabgaben.

¢ Die Einhebung der Rundfunkgebihren und des Programmentgelts erfolgte durch die
GIS GmbH von 1999 bis 2023.

Kenndaten zum Unternehmen 2022 2023 2024 gggﬁ:%’i
in 1.000 EUR in %
Ertrage 39.389 37.493 39.834 6,2
davon Umsatzerlose 37.864 35.259 38.033 7,9
in %
:
in 1.000 EUR in %
Aufwendungen 39.945 44.025 | 45.476 3,3
davon
Personalaufwand 15.796 18.082 16.486 -8,8
Sachaufwand 24.149 25.943 28.990 11,7
in Vollzeitdquivalenten (Mittelwert) in%
Bedienstete 236 245 | 229 -6,5
Eckdaten zum ORF-Beitrag 2024
Ertrag aus dem ORF-Beitrag 681,71 Mio. EUR
Egi\ﬁgzgzzt:lzlrfgle Haushalte rd. 3.810.000 Beitrage
Urnternehmensberizaee rd. 350,000 Beitrage
Rundungsdifferenzen moglich Quelle: OBS GmbH; Berechnung: RH
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Prafungsablauf und -gegenstand

(1) Der RH Uberprifte von Oktober 2024 bis Méarz 2025 die Einhebung des ORF-
Beitrags. Die Prufung umfasste

die ORF-Beitrags Service GmbH (in der Folge: OBS GmbH bzw. Gesellschaft), bis
2023 Geblhren Info Service GmbH (in der Folge: GIS GmbH bzw. ebenfalls Gesell-
schaft), als einhebende Gesellschaft;

den Osterreichischen Rundfunk' (ORF) als Alleingesellschafter und Empfanger der
eingehobenen Beitrage und

das Bundesministerium fur Finanzen (in der Folge: Finanzministerium) als das fur
das ORF-Beitrags-Gesetz? zustandige Ministerium.

Der Uberprufte Zeitraum umfasste im Wesentlichen die Jahre 2022 bis 2024 und
somit die Neuregelung der Finanzierung des ORF (in der Folge: Systemumstellung).

(2) Ziele der Gebarungsiberprifung waren insbesondere die Darstellung und Beur-
teilung

der Rahmenbedingungen und Auswirkungen des neuen Finanzierungssystems,

der Umsetzung von Effizienzpotenzialen bei der Beitragserhebung und -befreiung
sowie

der Aufgabenerfillung durch die einhebende Gesellschaft.

Im Rahmen der Gebarungsiberprifung fihrte der RH auch mit dem Bundesminis-
terium fir Inneres (in der Folge: Innenministerium), mit der Bundesanstalt , Statistik
Osterreich” (in der Folge: Statistik Austria) und der Kommunikationsbehérde Austria
(KommAustria) Informationsgesprache.

(3) Zu dem im Juli 2025 Ubermittelten Prifungsergebnis nahmen die Gesellschaft
und der ORF im September 2025 sowie das Finanzministerium im Oktober 2025
Stellung. Der RH erstattete seine GegenadulRerungen im Mérz 2026.

Der RH Ubermittelte das Prifungsergebnis auch dem Bundesministerium fir
Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport. Das Ministerium teilte im Oktober 2025
mit, dass es aufgrund mangelnder Ressortzustandigkeit flir das ORF-Beitrags-Gesetz
(weder fir die Legistik noch die Vollziehung) von einer Stellungnahme Abstand
nehme.

Stiftung des 6ffentlichen Rechts
BGBI. 1112/2023
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(4) (a) Sowohl die Gesellschaft als auch der ORF verwiesen in ihren Stellungnahmen
allgemein auf die sehr kurz bemessene Zeit fir die Systemumstellung von einem
geratebasierten Geblhrensystem auf ein ,Haushaltsabgabesystem®.

(b) Das Finanzministerium wies in seiner Stellungnahme einleitend darauf hin, dass
es kaum Einfluss auf die Gesellschaft nehmen kdnne, weil es etwa nicht in der Gene-
ralversammlung oder im Aufsichtsrat vertreten sei und Unterlagen sowie Informati-
onen nicht automatisch bzw. regelmafig Gbermittelt bekomme. Weil auch keine—dem
Finanzministerium zuflieRende — Rundfunkgebihr mehr eingehoben werde, erachte
es eine Ubertragung der Aufsicht auf den zustdndigen Bundesminister fiir Wohnen,
Kunst, Kultur, Medien und Sport durch Anpassung des ORF-Beitrags-Gesetzes als
sinnvoll.
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Rahmenbedingungen
Finanzierungssysteme

(1) Der 6ffentlich-rechtliche Auftrag des ORF umfasste u.a. die umfassende Informa-
tion der Allgemeinheit Gber alle wichtigen politischen, sozialen, wirtschaftlichen,
kulturellen und sportlichen Fragen sowie die Vermittlung und Férderung von Kunst,
Kultur und Wissenschaft. Die Finanzierung dieses Auftrags war im ORF-Gesetz? gere-
gelt:

Der Gesetzgeber war dabei zum einen durch unionsrechtliche, insbesondere bei-
hilfenrechtliche Vorgaben gebunden.

Zum anderen war bundesverfassungsgesetzlich* festgelegt, dass das ORF-Gesetz
u.a. die Objektivitat und Unparteilichkeit der Berichterstattung sowie die Beriick-
sichtigung der Meinungsvielfalt zu gewahrleisten hatte.

Laut Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes (VFGH) vom 30. Juni 2022° hatte der
Gesetzgeber den verfassungsrechtlichen Auftrag, den Bestand und die Finanzierung
des offentlich-rechtlichen Rundfunks sicherzustellen. Eine ausreichende Finanzie-
rung war demnach einer der wesentlichen Pfeiler der Unabhangigkeit des ORF,
weshalb alle potenziellen Nutzerinnen und Nutzer dazu einen Beitrag zu leisten
hatten.

Der Gesetzgeber hatte nach diesem VfGH-Erkenntnis die Finanzierung des ORF neu
aufzustellen. Gleichzeitig erhohte bzw. erweiterte der Gesetzgeber die Forderungen
fr private Medienunternehmen.®

(2) In den européischen Staaten erfolgte die Finanzierung des 6ffentlich-rechtlichen
Rundfunks aus verschiedenen 6ffentlichen Quellen (insbesondere Steuern, Gebh-
ren, Beitrdge) und aus Werbung.” In jenen Staaten, die ihren 6ffentlichen Rundfunk
nicht aus Steuern bzw. dem allgemeinen Budget finanzierten, waren unterschiedli-
che Stellen mit der Einhebung von Gebilhren oder Beitragen betraut.

Bundesgesetz iiber den Osterreichischen Rundfunk (ORF-Gesetz), BGBI. 379/1984 i.d.g.F.

Art. | Abs. 2 und 3 Bundesverfassungsgesetz vom 10. Juli 1974 Uber die Sicherung der Unabhangigkeit des
Rundfunks, BGBI. 396/1974

VfGH G 226/2021-12

Zur Einordnung der Finanzierung des ORF in das Gesamtgeflige der Medienférderung und -kooperation siehe
Anhang C. Die Medienférderungen durch die KommAustria und die Rundfunk und Telekom Regulierungs-
GmbH (RTR GmbH) waren Gegenstand einer eigenen Gebarungstiberprifung des RH.

Laut der European Broadcasting Union (EBU) stammten rd. 76 % (2022) der Einnahmen im Durchschnitt der
Lander der EBU aus offentlichen Mitteln.
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Einhebung des ORF-Beitrags

Die folgende Abbildung zeigt, welche Staaten in Europa Geblhren oder Beitrage
einhoben, und die Art der Einhebung:

Abbildung 1:  Art der Einhebung von Rundfunkgebihren in Europa

Stromanbieter
B offentliche Rundfunkanstalt
7] Postdienstleister
B Finanzverwaltung

[ private Unternehmen $
[ keine Rundfunkgebuhr '

Quelle: EBU; Darstellung: RH
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Einhebende Stellen waren etwa Postdienstleister, Stromanbieter, die Finanzverwal-
tung, Tochterunternehmen der Rundfunkanstalten oder beliehene private Unter-
nehmen.

(3) In Deutschland hob seit 2013 eine 6ffentlich-rechtliche Gemeinschaftseinrich-
tung eine von Endgeraten unabhéngige Haushaltsabgabe (Rundfunkbeitrag) ein.
Laut der Gesellschaft gestaltete sich in Deutschland die Haushaltsbildung auf-
grund der Datenqualitat schwierig; im Jahr 2024 konnten 1,46 % der insgesamt
41,30 Mio. beitragspflichtigen Haushalte nicht erfasst werden.

(4) In der Schweiz I6ste 2019 eine Haushaltsabgabe die Empfangsgebuhr ab. Fir die
Einhebung im betrieblichen Bereich war die Steuerverwaltung, fir die Haushalts-
abgabe im privaten Bereich ein privates Unternehmen zustédndig. Das zustandige
Kommunikationsministerium beauftragte — nach vorheriger Ausschreibung — dieses
Unternehmen mit der Inkassotdtigkeit und vereinbarte eine Abgeltung fir die
erbrachten Leistungen, die von der Anzahl der Haushalte® abhangig war. Die Eidge-
nossische Finanzkontrolle (EFK) hielt in einem Bericht aus 2022° fest, dass dieses
Unternehmen die Basisdaten flr das Inkasso von den Einwohnerregistern der
Gemeinden und Kantone erhielt. Diese Daten waren von dulerst unterschiedlicher
Qualitat, was eine der Ursachen fiir die erheblichen und in der Offentlichkeit wahr-
genommenen Schwierigkeiten (Doppelrechnungen, fehlende oder nicht korrekte
Angaben etc.) nach Einfiihrung der Haushaltsabgabe war.

Der RH stellte fest, dass der Osterreichische Gesetzgeber bei der Finanzierung des
offentlichen Rundfunks an das Rahmenwerk der EU sowie verfassungsrechtliche
Vorgaben gebunden war. Er hielt weiters fest, dass die Rundfunkfinanzierung und
die Einhebung der Rundfunkbeitrage in Europa unterschiedlich geregelt waren.

Es lagen Hinweise vor, dass die mitunter mangelhafte Qualitat der Adressdaten die
Einfihrung der Haushaltsabgabe in Deutschland im Jahr 2013 und in der Schweiz im
Jahr 2019 erschwert hatte. Der RH verwies in diesem Zusammenhang auf seine Fest-
stellungen zur Datenqualitat in TZ 8.

Laut Stellungnahme des ORF gehe der RH nicht darauf ein, welche Finanzierungs-
systeme grundsatzlich fir den offentlich-rechtlichen Rundfunk méglich wéaren, und
erwdhne auch nicht, dass in Deutschland und in der Schweiz eine wesentlich langere
Vorlaufzeit fir die Umstellung des Finanzierungssystems eingeplant gewesen sei.
Aus ORF-Sicht sei wichtig, festzuhalten, dass mit dem System der deutschen Haus-
haltsabgabe ein funktionierendes Vorbild vorliege, dessen ,verfassungsrechtliche
Haltbarkeit” durch eine Entscheidung des deutschen Bundesverfassungsgerichts

Basis war die vom Bundesamt fir Statistik benannte Anzahl der Haushalte.

EFK-21164 vom 7. April 2022: Prifung der Aufsicht Uber die SRG SSR und Serafe AG
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abgesichert sei und das auch europarechtlich als zuldssig erachtet werde. In Oster-
reich habe der VfGH mittlerweile die Verfassungskonformitat des ORF-Beitrags fest-
gestellt. Die unleugbaren Mangel in der konkreten Ausformung des Gesetzes sollten
daher nicht den Eindruck erwecken, dass die Wahl des Finanzierungssystems
schlecht gewesen sei.

Der RH verwies gegeniiber dem ORF auf die Darstellung der Finanzierungssysteme
in Europa in Abbildung 1 und stellte klar, dass er nicht die Wahl des Finanzierungs-
systems kritisierte. Sein Hinweis auf die Erfahrungen Deutschlands und der Schweiz
bei der Einfihrung einer Haushaltsabgabe sollte vielmehr verdeutlichen, dass
Probleme mit der Datenqualitdt erwartbar waren und vom Finanzministerium aus
Sicht des RH nicht ausreichend bericksichtigt wurden.

Neuordnung der Finanzierung des ORF

(1) Bis Ende 2023 regelte das Bundesgesetz betreffend die Einhebung von Rund-
funkgebihren (Rundfunkgebihrengesetz)'®, dass die Einbringung der Gebihren und
sonstiger damit verbundener Abgaben und Entgelte der GIS GmbH oblag.” Dieses
Bundesgesetz wurde Anfang 2024 durch das ORF-Beitrags-Gesetz ersetzt™. Unver-
andert blieb, dass eine 100 %-Tochter des ORF die einhebende Stelle war. Der Gene-
ralversammlungsbeschluss vom 18. September 2023 fihrte die GIS GmbH in die
OBS GmbH Uber.

Die Gesellschaft agierte als beliehenes Unternehmen des Finanzministeriums, da sie
behordliche Aufgaben durchfihrte: die Einbringung und Verteilung u.a. der Rund-
funkgebiihren (TZ 4) bzw. der ORF-Beitrage und der Landesabgaben.

(2) Die neue gesetzliche Grundlage anderte den Unternehmensgegenstand und die
Aufgabenwahrnehmung der Gesellschaft (TZ 4) insoweit, als die Gesellschaft ab
2024 fur den ORF anstelle der Programmentgelte den ORF-Beitrag einhob und die
Einhebung der Radio- und Fernsehgeblihren sowie des Kunstférderungsbeitrags fur
den Bund entfiel.

Weiters ersetzte ab Janner 2024 ein Alleingeschéftsfihrer die Doppelgeschaftsfih-
rung (TZ 22).

BGBI. 1 159/1999, aufgehoben durch BGBI. 1 112/2023

Die Einhebung der Rundfunkgebihren und des Programmentgelts erfolgte durch die GIS GmbH seit 1999.
Die GIS GmbH wurde am 23. September 1998, damals als Gesamtrechtsnachfolge der Rundfunkamter,
gegrindet. Davor lag die ressortmalige Zustandigkeit im Verkehrs- bzw. Finanzministerium.

Der VfGH erklarte das ORF-Beitrags-Gesetz am 24. Juni 2025 fur verfassungskonform (E 4624/2024-15).
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(3) Folgende Abbildung zeigt die gesellschaftsrechtliche und aufsichtsrechtliche
Einbettung der Gesellschaft:

Abbildung 2:  Einbettung der OBS GmbH

Vorsitzende: beliehenes
Kaufmannische Direktorin des ORF Unternehmen

* ORF des BMF?
700 % Eigentlime,

OBS GmbH

Geschaftsfiihrung

Personal-
vertretung

Controlling

\/

e & o o o
w ’n' w w w | Customer Operations |
Aufsichtsrat

Data Operations

| Finanzen und Personal |

IT und Output
Public Relations

Service

KommAustria
(Aufsicht gemaf
ORF-Gesetz)

BMF

(Aufsicht gemaf
ORF-Beitrags-Gesetz)

1 behordliche Aufgabe: Einbringung und Verteilung des ORF-Beitrags und von Landesabgaben

Quelle: OBS GmbH; Darstellung: RH

3.2 Der RH hielt fest, dass ab 2024 die OBS GmbH die GIS GmbH als einhebende Gesell-
schaft fir den ORF abloste. Die Gesellschaft war sowohl bis 2023 als auch ab 2024
jeweils eine 100 %-Tochter des ORF sowie ein beliehenes Unternehmen des Finanz-
ministeriums und mit behordlichen Aufgaben betraut.
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(1) Bis 2023 hob die Gesellschaft

Radio- und Fernsehgebihren (Rundfunkgebihren) fir das Finanzministerium,
Programmentgelte fir den ORF sowie
den Kulturférderungsbeitrag fiir den Bund

ein (der RH verwendet in der Folge fir alle den Begriff Gebiihren).

Die Finanzierung des ORF wurde ab 1. Janner 2024 insbesondere durch eine Novelle
des ORF-Gesetzes™ und durch das ORF-Beitrags-Gesetz™ neu geregelt. Die System-
umstellung hatte einen erweiterten Kreis der Beitragspflichtigen bei gleichzeitiger
Reduzierung der Beitragshdhe zur Folge. Der neue ORF-Beitrag war unabhangig vom
Besitz eines Rundfunkempfangsgerats zu bezahlen, wodurch etwa die sogenannte
,Streaming Lucke” geschlossen wurde.™

Vollziehung in der Zustandigkeit des Bundeskanzleramts, ab 1. April 2025 infolge der Bundesministerienge-
setz-Novelle 2025 (BGBI. | 10/2025) in der Zustandigkeit des Bundesministeriums fur Wohnen, Kunst, Kultur,
Medien und Sport

Vollziehung in der Zustandigkeit des Finanzministeriums

Der Begriff ,Streaming Lucke” beschreibt den Umstand, dass Personen, die ORF-Programme Uber das Inter-
net konsumierten, aufgrund der fehlenden Rundfunkempfangseinrichtungen nicht in die Verpflichtung zur
Finanzierung des offentlich-rechtlichen Rundfunks einbezogen waren.
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(2) Die folgende Tabelle stellt wesentliche Aspekte der Systemumstellung dar:

Tabelle 1: Wesentliche Aspekte der Systemumstellung

TZim
RH-Bericht

Rundfunkgeblihrengesetz ORF-Beitrags-Gesetz

Rundfunkanstalt hebt durch ein Tochterunternehmen selbst ein

einhebende Stelle Gebiihren Info Service GmbH ) .
(GIS GmbH) ORF-Beitrags Service GmbH TZ4
abhingig von der technischen gerdteunabhangig;
Moglichkeit zum Empfang der ORF- Hauptwohnsitz bzw. Kommunal- 128 779
Programme (Besitz eines Rundfunk-  steuerpflicht fiir Beitragspflicht —
empfangsgerats) maRgeblich
Ermittlung der Gebiihren- »antragsbasiert”: ,datenbasiert”:
bzw. Beitragspflichtigen  Verarbeitung von Anmeldungen » Verarbeitung von ZMR-Daten und 28 179
* Erfassung der Daten in GIS-Daten- Kommunalsteuerdaten =i
bank ¢ kein externer Kundendienst ﬁ
¢ Vor-Ort-Kontrolle durch externen
Kundendienst
Ge.buh.ren- bZ\.N' Beltragsj 3,45 Mio. (Dezember 2023) 4,09 Mio. (Dezember 2024) -
pflichtige — privater Bereich
Befreiungen 270.861 (2023) 287.738 (2024) -
Gebuhren- bzw. Beitrags- 3,18 Mio. (Dezember 2023) 3,81 Mio. (Dezember 2024) 125
zahler — privater Bereich —
gebihren- bzw. beitrags-
N 133.859 (Dezember 2023) 244907 (Dezember 2024) -
pflichtige Unternehmen
Unternehmensbeitrage! 133.859 (Dezember 2023) 354.752 (Dezember 2024) TZ5

Vorschreibung
Inkasso
kein externer Kundendienst

externer und interner Kundendienst )
interner Kundendienst

Einbringung der Tz16
Glebulhrgel; Szw Beitrage B Bescheiderstellung gemaf § 12 ORF-
’ Beitrags-Gesetz (17.582 im Jahr 2024)
Durchfihrung von Befreiungsverfahren

Uberprifung der Anspruchsgrundlage und des Haushaltseinkommens

TZ11
_ Nutzung der Transparenzdatenbank
(im Vollausbau ab 2026)
o umfassende Information der Offentlichkeit Giber die Beitragspflicht,
Kommunikation ) ) .
die Meldepflicht und die Form der Zahlung TZ 13 ff

Kundenanfragen 1,23 Mio. (2023) 2,13 Mio. (2024)

ZMR = Zentrales Melderegister Quellen: OBS GmbH; ORF-Beitrags-Gesetz; Rundfunkgebiihrengesetz; RH

1 Die Anzahl der Unternehmensbeitrage ist zu unterscheiden von der Anzahl der beitragspflichtigen Unternehmen. GemaR ORF-Beitrags-
Gesetz hatten Unternehmen mit hoherer Lohnsumme mehrere Beitrage zu entrichten.
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Bei der Ermittlung der Beitragspflichtigen erfolgte eine Systemumstellung von der
Erfassung der Rundfunkteilnehmenden (Antragstellerinnen und Antragsteller) zu
einer datenbasierten Ermittlung Gber das Zentrale Melderegister (ZMR) bzw. tber
die Kommunalsteuerdaten.

Bei der Beitragseinbringung gab es im Wesentlichen keine Anderung.

Die Beitragspflichtigen konnten gemal § 12 ORF-Beitrags-Gesetz einen Bescheid
Uber die Festsetzung des ORF-Beitrags verlangen, wodurch eine neue Aufgabe fir
die Gesellschaft hinzukam.

Schrittweise Automatisierungen und Vereinfachungen der Befreiungsverfahren soll-
ten durch die Verwendung der Transparenzdatenbank erfolgen.

Die Kommunikationsverpflichtung der Gesellschaft blieb unverandert, die Summe
der Kundenanfragen stieg jedoch deutlich.

Unverédndert blieb die Wahrnehmung — durch Gesetz bzw. Verordnung Ubertrage-
ner — weiterer Aufgaben der Gesellschaft (TZ 32, TZ 33).

Der RH hielt fest, dass der Gesetzgeber mit Wirksamkeit 1. Janner 2024 die Finanzie-
rung des ORF neu regelte. Diese Systemumstellung erweiterte den Kreis der Beitrags-
pflichtigen. Nach Ansicht des RH lag die grundlegende Anderung gegeniiber den
antragsbasierten Prozessen nach dem Rundfunkgebihrengesetz in der datenbasier-
ten Ermittlung der Beitragspflichtigen, wodurch der externe Kundendienst aufgelost
werden konnte. Hingegen kam es bei der Beitragseinbringung, bei den Befreiungs-
verfahren sowie in der Informationsverpflichtung zu keiner wesentlichen Anderung
der Aufgaben der Gesellschaft. Der RH verwies allerdings auf das deutlich gestie-
gene Volumen der Anfragen und Antrdage auf bescheidmalige Feststellung der
Beitragspflicht und auf Befreiung von der Beitragspflicht durch Kunden.

www.parlament.gv.at



29

5.1

16

111-304 der Beilagen XXV 1. GP - Bericht - Hauptdokument

Finanzielle Auswirkungen auf den ORF

(1) Gemal den Materialien zum ORF-Beitrags-Gesetz bendtigte der ORF zur Erfl-
lung seines 6ffentlich-rechtlichen Auftrags von 2024 bis 2026 im Jahresdurchschnitt
710 Mio. EUR. Die Ertrage aus dem ORF-Beitrag durften diesen Nettofinanzierungs-
bedarf nicht Ubersteigen. Die folgende Tabelle stellt den Nettofinanzierungsbedarf
des ORF dem Ertrag aus ORF-Beitragen gegeniber:

Tabelle 2: Nettofinanzierungsbedarf des ORF und Ertrag aus dem ORF-Beitrag

ERE s
in Mio. EUR
Nettofinanzierungsbedarf 682,80 704,70 742,50 710,00
Ertrag aus dem ORF-Beitrag 681,71 686,672 k.A. -
k.A. = keine Angabe Quellen: BMF; ORF

1 Ertrag aus den ORF-Beitrigen nach Abzug der Einhebungskosten und der forderungsabhingigen Kosten sowie
nach Abgrenzung fur das Sperrkonto gemaR § 31 Abs. 6 ORF-Gesetz
2 Annahme des ORF

(2) Der tatsachliche Ertrag aus dem ORF-Beitrag ergab sich im Wesentlichen aus der
Hohe des ORF-Beitrags und der Anzahl der Beitragspflichtigen:

Die Hohe des ORF-Beitrags wurde im ORF-Gesetz fir die Jahre 2024 bis 2026 mit
monatlich 15,30 EUR festgesetzt.

Beitragspflicht bestand — unabhéngig vom Vorhandensein eines Rundfunkemp-
fangsgerdts —im privaten Bereich fir jede Adresse, an der zumindest eine volljahrige
Person mit Hauptwohnsitz gemeldet war, sowie im betrieblichen Bereich flir kommu-
nalsteuerpflichtige Unternehmen. Unter bestimmten Voraussetzungen hatte die
Gesellschaft Beitragspflichtige von der Beitragspflicht zu befreien (TZ 11).

§ 31 ORF-Gesetz sah ein Verfahren zur Festsetzung des ORF-Beitrags vor. Das Regierungsprogramm 2025—
2029 sah bis 2029 keine Erhéhung vor.
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(3) Folgende Tabelle stellt die Zahl der ORF-Beitrage im Jahr 2024 (Ist-Werte) und die
diesbezlglich vom ORF sowie dem Finanzministerium getroffenen Annahmen
vergleichend dar:

Tabelle 3: Entwicklung der Anzahl der ORF-Beitrdge und diesbezlgliche Annahmen

‘ Anzahl der Beitrage

privater Bereich: beitragszahlende Haushalte in Mio.

Annahmen ORF 3,70
Annahmen Finanzministerium 3,70
Ist 01/2024 3,24
Ist 12/2024 3,81
betrieblicher Bereich: Unternehmensbeitrage! in Mio.

Annahmen ORF 0,30
Annahmen Finanzministerium 0,24
Ist 07/2024 0,10
Ist 12/2024 0,35

Die Annahmen des ORF betreffen jeweils das Jahr 2025; die Annahmen des Finanzministeriums das Jahr 2027.

1 Die Anzahl der Unternehmensbeitrige ist zu unterscheiden von der Anzahl der beitragspflichtigen Unternehmen.
Gemal ORF-Beitrags-Gesetz hatten Unternehmen mit hoherer Lohnsumme mehrere Beitrage zu entrichten. Im
Dezember 2024 gab es rd. 245.000 beitragspflichtige Unternehmen.

Quellen: BMF; ORF; Zusammenstellung: RH

Im Janner 2024 war erst ein Teil der Beitragspflichtigen identifiziert, die Werte fir
Dezember 2024 Uberstiegen aber die getroffenen Annahmen. Der ORF war fir 2025
von geringeren Werten ausgegangen, weil er mit einer Zunahme der Beitragsbefrei-
ungen im privaten Bereich und einer geringeren Anzahl von Unternehmensbei-
tragen gerechnet hatte. Im betrieblichen Bereich erfolgten die ersten Vorschrei-
bungen im Juli 2024.

Der RH hielt fest, dass sich der Ertrag aus dem ORF-Beitrag im Wesentlichen aus der
Hohe des ORF-Beitrags und der Anzahl der Beitragspflichtigen ergab. Fiir die Finan-
zierung des Nettofinanzierungsbedarfs des ORF wurde der Bundeshaushalt nicht
belastet. Im ersten Jahr des neuen Finanzierungssystems (2024) waren zum Jahres-
ende 3,81 Mio. Haushalte und rd. 245.000 Unternehmen (mit rd. 350.000 Beitra-
gen) beitragspflichtig (TZ 4). Die Gesellschaft erhob in Summe 681,71 Mio. EUR an
ORF-Beitragen.”

Ertrag aus den ORF-Beitragen nach Abzug der Einhebungskosten und der forderungsabhangigen Kosten
sowie nach Abgrenzung fir das Sperrkonto gemaR § 31 Abs. 6 ORF-Gesetz
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Annahmen zur Umsetzung von Effizienzpotenzialen

(1) GemalRk der Wirkungsorientierten Folgenabschatzung sollten mit dem ORF-
Beitrags-Gesetz Effizienzpotenziale bei der Beitragserhebung und -befreiung umge-
setzt werden, insbesondere durch

eine weitestgehend automatisierte Erhebung der Beitragspflichtigen (TZ 8 bis TZ 10)
und
eine Vereinfachung der Verfahren zur Beitragsbefreiung (TZ 11).

(2) Von Marz bis Mitte April 2023 fanden mehrere Termine zur Abstimmung und
Quantifizierung moglicher Effizienzsteigerungen zwischen Vertreterinnen und
Vertretern des Finanzministeriums, des ORF und der Gesellschaft statt. Am
11. April 2023 Ubermittelte die Gesellschaft dem Finanzministerium ihre Berech-
nungen. Tabelle B im Anhang C stellt die Annahmen der Wirkungsorientierten
Folgenabschatzung und die Berechnungen der Gesellschaft dar.

Das Finanzministerium quantifizierte die moglichen Effizienzsteigerungen anhand
der Entwicklung der Aufwendungen der Gesellschaft. Es nahm einen Ausgangswert
von 40 Mio. EUR im Jahr 2023 an und orientierte sich dabei an einer von der Gesell-
schaft im November 2022 erstellten Information: Das Finanzministerium schéatzte
eine Reduktion der jahrlichen Aufwendungen um 18 Mio. EUR oder 45,0 % auf
22 Mio. EUR bis zum Jahr 2026.

Die Gesellschaft betrachtete demgegeniber den Zeitraum 2024 bis 2028 und stellte
in ihren Berechnungen auch die Entwicklung unter der Annahme dar, dass keine

Gesetzesdanderung erfolgt (sogenannte Nullvariante).

Das Finanzministerium erachtete die Berechnungen der Gesellschaft als nicht nach-
vollziehbar. Es verblieb bei seiner eigenen Schatzung.

Herbstinformation 2022 fiir das Finanzministerium vom 11. November 2022. Demnach betrugen die erwar-
teten Aufwendungen 40,21 Mio. EUR im Jahr 2022 und 42,76 Mio. EUR im Jahr 2023.
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Die folgende Abbildung stellt die Aufwandsentwicklung der Gesellschaft gemaf den
Annahmen des Finanzministeriums (Annahmen) und den Berechnungen der Gesell-
schaft (Berechnungen, Nullvariante) im Vergleich zu den zur Zeit der Gebarungs-
Uberprifung vorliegenden Ist- und Planwerten (Ist- bzw. Planwert)™ dar:

Abbildung 3:  Szenarien zur mittelfristigen Aufwandsentwicklung der Gesellschaft

I Gesellschaft
B Finanzministerium

Nullvariante
47,91 49,18
46,20
45,48 Ist- bzw. Planwert

42,11
35,35
34,63
Berechnungen

\.

22,00
Annahmen

19

20

I I I
2024 2025 2026

Quellen: BMF; OBS GmbH; Darstellung: RH

(3) Die Aufwendungen der Gesellschaft stiegen von 2023 auf 2024 um 1,45 Mio. EUR
auf 45,48 Mio. EUR. Damit blieb die vom Finanzministerium sowie der Gesellschaft
erwartete Reduzierung im ersten Jahr nach Umstellung auf den ORF-Beitrag aus.
Ursachlich daflir war der Anstieg der Sachaufwendungen der Gesellschaft, etwa die
Erhohung des Aufwands fir die Abschreibung und Wertberichtigung von Forderun-
gen um 1,28 Mio. EUR oder der Anstieg der Beratungsaufwendungen um Uber
120 % (TZ 20).

(4) Die Gesellschaft fokussierte bei der Darstellung moglicher Effizienzsteigerungen
auf den Nettoeinhebungsaufwand.?® Diesen hatte sie durch Inkassoprovisionen zu

fir 2025 (Budget) und 2026 (Vorschaurechnung)

Der (buchhalterische) Nettoeinhebungsaufwand entsprach im Wesentlichen den von der Gesellschaft aus
ihrer Kostenrechnung ermittelten Nettokosten der Einhebung.
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decken, um ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen. Einen allenfalls aufgrund
der gesetzlichen Deckelung der Inkassoprovisionen verbleibenden Jahresverlust
hatten der ORF und die anderen Rechtstrdger zu tragen, in deren Auftrag die Gesell-
schaft Beitrage und Abgaben einhob.

(5) Die folgende Tabelle veranschaulicht die Berechnung des Nettoeinhebungsauf-
wands der Gesellschaft und stellt seine Entwicklung in den Jahren 2022 bis 2024
dar:

Tabelle 4: Einhebungsaufwand der Gesellschaft 2022 bis 2024

‘ 2022 ‘ 2023 2024 ‘ Z\Z;E;g”b‘?:;‘g‘za

in 1.000 EUR in %
Aufwendungen 39.945 44.025 45.476 1.451 3,3
abzlglich Umsatzerlose vor Inkassoprovisionen 11.127 11.797 14.283 2.486 21,1
abziglich sonstiger betrieblicher Ertrage 1.525 2.234 1.801 -432 -19,4
Einhebungsaufwand 27.293 29.995 29.392 -603 -2,0
abziglich Zinsertrage 576 6.537 7.095 558 8,5
Nettoeinhebungsaufwand 26.717 23.458 22.297 -1.161 -4,9

in EUR in %
Eg?;gggﬁffhu;gjn:d pro Teilnehmer/ 7,53 8,37 6,77 1,59 19,1
g:ittt;egi:pl';ﬁg:ggges?nufwand pro Teilnehmer/ 737 6,54 514 1,41 215

Anzahl in %
gesamt Teilnehmer/Beitragspflichtige? 3.622.896 3.585.011| 4.339.699 754.688 21,1
Rundungsdifferenzen maglich Quelle: OBS GmbH; Zusammenstellung: RH

1 Der Gesamtteilnehmerstand setzte sich aus den Beitragspflichtigen im privaten Bereich und den beitragspflichtigen Unternehmen zusammen.

Der Nettoeinhebungsaufwand 2023 und 2024 sank insbesondere wegen der hohen
Zinsertrdge in diesen Jahren deutlich. Darlber hinaus war eine Steigerung der
Umsatze vor Inkassoprovisionen um 2,49 Mio. EUR oder 21,1 % im Jahr 2024 dafir
ursachlich.? Fir die Reduktion des Einhebungsaufwands pro Teilnehmer bzw. Bei-
tragspflichtigem im Jahr 2024 war vor allem die Steigerung ihrer Anzahl um 21,1 %
gegenlber dem Vorjahr ausschlaggebend.

6.2 (1) Der RH stellte fest, dass sich das Finanzministerium mit dem ORF und der Gesell-
schaft abstimmte, um die mit dem ORF-Beitrags-Gesetz angestrebten Effizienzstei-
gerungen bei der Beitragserhebung und -befreiung zu quantifizieren. Er vermerkte,

21 Darin enthalten sind die Ertrage aus Sdumniszuschlagen, die im Jahr 2024 um 3,49 Mio. EUR stiegen.
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dass das Finanzministerium ungeachtet dieser Abstimmung bei seiner Einschatzung
zur Entwicklung der Aufwendungen der Gesellschaft verblieb.

Der RH hob kritisch hervor, dass das Ziel zur Reduktion der Aufwendungen im
Jahr 2024 ungeachtet der unterschiedlichen Erwartungen des Finanzministeriums
und der Gesellschaft deutlich verfehlt wurde.

(2) Der RH stellte fest, dass der Nettoeinhebungsaufwand grundsatzlich als Steue-
rungskennzahl geeignet war, weil er jenem Teil der Aufwendungen der Gesellschaft
entsprach, den die Rechtstrager, in deren Auftrag die Gesellschaft Beitrage und
Abgaben einhob, zur Erzielung eines ausgeglichenen Jahresergebnisses decken
mussten.

Kritisch sah der RH, dass die Gesellschaft den Nettoeinhebungsaufwand zur Quanti-
fizierung moglicher Effizienzsteigerungen bei der Beitragserhebung und -einbrin-
gung heranzog. Er verwies darauf, dass diese Grof3e in den Jahren 2023 und 2024
maligeblich durch Ertrdge vermindert wurde, die dem Einfluss der Gesellschaft
weitestgehend entzogen waren, wie etwa durch die Zinsertrage oder die Ertrage aus
Saumniszuschlagen.

Der RH wies darauf hin, dass fur die Reduktion der Steuerungskennzahl Einhebungs-
aufwand pro Teilnehmer bzw. pro Beitragspflichtigem im Jahr 2024 im Wesentlichen
nicht die Aufgabenwahrnehmung durch die Gesellschaft, sondern der erweiterte
Kreis der Geblhren- bzw. Beitragspflichtigen infolge der Umstellung auf den ORF-
Beitrag malRgeblich war.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, geeignete Messgrofien, wie den Einhe-
bungsaufwand, zur Beurteilung der Zielerreichung zu ermitteln und dabei die Exper-
tise der mit der jeweiligen Aufgabenerfillung befassten Stelle zu bericksichtigen.

Das Finanzministerium hielt in seiner Stellungnahme fest, dass die Festlegung geeig-
neter MessgrolRen sowie die Abschatzung der finanziellen Auswirkungen auf Grund-
lage nachvollziehbarer Daten in der Praxis schwierig seien, beispielsweise infolge
des zeitlichen Drucks oder bestehender Erwartungshaltungen. Es stimme jedoch mit
der Empfehlung des RH Uberein und werde diese Themen in enger Abstimmung mit
der Wirkungscontrollingstelle des Bundes im Rahmen der Qualitatssicherung proak-
tiv ansprechen und einfordern.

Der RH verwies gegenliber dem Finanzministerium auf seine Kritik, dass das Minis-
terium — obwohl es sich im Hinblick auf die zu erwartenden finanziellen Auswirkun-
gen mit der Gesellschaft abgestimmt hatte — das Ergebnis dieser Abstimmung in der
Wirkungsorientierten Folgenabschatzung nicht bericksichtigte.
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Auswirkungen der Systemumstellung
Projektorganisation

(1) Vor Beschluss des ORF-Beitrags-Gesetzes diskutierte der Aufsichtsrat der Gesell-
schaft Problemfelder der Gesellschaft, die aufgrund der Gesetzesanderung adres-
siert werden mussten, etwa die rechtzeitige Modernisierung der IT-Systeme und die
serviceorientierte Kommunikation mit Beitragspflichtigen. Die Gesellschaft startete
im Fruhjahr 2023 das Projekt ,GIS NEU” das 2024 in , OBS Plus“ Uberging. Als
Projekterfolg galt die Einhebung der Beitrage im erforderlichen Umfang fiir den ORF.

Ein Lenkungsausschuss des Projekts tagte monatlich sowie nach Bedarf und war fir
die Fortschrittsiberwachung verantwortlich. Er bestand neben dem Geschaftsfiih-
rer der Gesellschaft (Auftraggeber) aus der Vorsitzenden des Aufsichtsrats und
ihrem Stellvertreter sowie zwei externen Beratern (TZ 23).

Eine Risikomatrix bildete den Ausgangspunkt der regelmaRigen Sitzungen des
Lenkungsausschusses. Im Frihjahr 2023 erkannten die Projektbeteiligten die
mangelhafte Qualitat der ZMR-Daten sowie das Verfehlen der erwarteten Einspa-
rungen bei Porto- und Personalaufwendungen als Risiken. Zudem ging er fur die
Jahre 2023 und 2024 von einem signifikanten Anstieg der Kundenanfragen aus. Die
gesetzten MalRnahmen zur Abwendung der identifizierten Risiken, etwa die Aufsto-
ckung der Ressourcen im Kundendienst, waren allerdings nicht ausreichend bzw.
wirkten zeitverzogert.

(2) 2024 strukturierte die Gesellschaft ihre Organisation um. Die FUhrungskréfte
erarbeiteten in Workshops ihre neue Fihrungskultur mit Unterstitzung von exter-
nen Dienstleistern. Das neue Organigramm trat mit Janner 2025 in Kraft. Die Veran-
derung der Aufbauorganisation betraf die gesamte Belegschaft und fihrte zu
Verunsicherungen.

(1) Der RH hielt fest, dass die Gesellschaft ein Projekt zur Umsetzung des ORF-
Beitrags-Gesetzes aufsetzte und dass die Projektbeteiligten bereits im Frihjahr 2023
wesentliche Risiken der Systemumstellung erkannten. Er kritisierte nachdrutcklich,
dass die Gesellschaft diesen Risiken nicht zeitgerecht und hinreichend begegnete.

Der RH empfahl der Gesellschaft, den im Rahmen der Systemumstellung identifizier-
ten Risiken aktiv zu begegnen. Insbesondere waren daraus Handlungserfordernisse
abzuleiten und entsprechende Entscheidungen zeitnah zu treffen sowie Mal3-
nahmen umzusetzen.
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(2) Der RH hielt fest, dass die Gesellschaft 2024 sowohl die Umstellung auf den ORF-
Beitrag als auch die Umstrukturierung ihrer Organisation durchfihrte. Er verwies
kritisch darauf, dass die zeitgleich zur Systemumstellung vorgenommene Verdande-
rung der Aufbauorganisation der Gesellschaft zu zusatzlicher Verunsicherung der
Belegschaft flhrte.

Die Gesellschaft teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass sie den Anregungen des RH
entsprochen habe. Erstes sichtbares Zeichen sei die Implementierung einer neuen
Geschaftsfihrerin per Mitte Juli 2025 mit dem klar kommunizierten Fokus auf
Kundenorientierung und eine positive Kundeninteraktion. Zum Abbau der Riick-
stande an Kundenkontakten und Geschéftsfallen habe die Gesellschaft den Perso-
naleinsatz umgehend erhdht. Parallel dazu erarbeite sie eine Strategie zur
Weiterentwicklung der IT-Landschaft, wobei bei allen MalRnahmen das Augenmerk
auf der Nutzung von Synergien mit dem ORF liege.

Automatisierte Erhebung der Beitragspflichtigen
Privater Bereich

(1) Im privaten Bereich war der ORF-Beitrag gemall ORF-Beitrags-Gesetz fir jede
Adresse zu entrichten, an der zumindest eine volljahrige Person mit Hauptwohnsitz
gemeldet war. Waren an einer Adresse mehrere Personen mit Hauptwohnsitz einge-
tragen, so schuldeten diese Personen den ORF-Beitrag —im Sinne eines ,, Haushalts”
— solidarisch.

Die Beitragspflichtigen sollten anhand der vom Innenministerium zur Verfligung
gestellten Daten aus dem ZMR mit geringem administrativem Aufwand erhoben
werden.

Ein Register, das Haushalte unmittelbar abbildete, war nicht vorhanden. Daher
verwendete etwa die Statistik Austria fur die Bildung von Haushalten nicht nur
Personendaten des ZMR, sondern auch weitere Datenquellen. Der Haushaltsbegriff
der Statistik Austria war nicht unmittelbar fir ein automatisiertes Verwaltungshan-
deln geeignet.

(2) Das ZMR war eine zentrale Datenbank, in der die Identitatsdaten (z.B. Name,
Geschlecht, Geburtsdaten, Staatsangehorigkeit) und die Wohnsitzdaten aller in
Osterreich gemeldeten natirlichen Personen erfasst waren. Die lokalen Meldebe-
hérden auf Gemeindeebene fihrten die An- und Abmeldungen IT-unterstitzt im
ZMR durch.
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Der Datenbestand des ZMR speiste sich aus verschiedenen weiteren, getrennt
geflihrten Registern. So mussten Wohnsitze im Adressregister enthalten sein, das
das Bundesamt flr Eich- und Vermessungswesen fihrte. Die laufende Wartung
oblag den Gemeinden, die Adressen vergaben oder |6schten und sie einem oder
mehreren Grundsticken zuordneten. Die Adressen wurden mit dem Gebaude- und
Wohnungsregister der Statistik Austria abgeglichen, um beispielsweise Mehrfach-
adressen (etwa an StraRBenecken) eindeutigen Liegenschaften zuzuordnen.??

Generell waren die Adressdaten — insbesondere jene der gréBeren Stadte — unvoll-
standig. Im Jahr 2024 war bei einem Bestand von 10,62 Mio. Personenadressen in
0,59 Mio. Féllen die Tirnummer als detaillierteste Ebene der Wohnsitzdaten unklar
(davon 0,48 Mio. Félle in Wien).% Bis zum Vollzug des Energiekostenausgleichsge-
setzes 2022% war diese detaillierteste Ebene flr ein automatisiertes Verwaltungs-
handeln von untergeordneter Bedeutung.

(3) Das Finanzministerium hatte beim Vollzug des Energiekostenausgleichsgeset-
zes 2022 Erfahrung mit der Bildung von Haushalten anhand der vom Innenministe-
rium bereitgestellten ZMR-Daten gesammelt. Der RH hatte dazu in seinem Bericht
,Klimabonus und Energiekostenausgleich — Abwicklung” (Reihe Bund 2023/36,
TZ 20) festgestellt, dass nur knapp drei Viertel der Anspruchsberechtigten bis
Marz 2023 einen Antrag auf Energiekostenausgleich gestellt hatten. Fir die geringe
Zahl der Antrage war laut Finanzministerium u.a. die mangelhafte Datenqualitat des
ZMR verantwortlich gewesen, weil diese zu Problemen bei der Zustellung des Infor-
mationsschreibens gefiihrt hatte.

(4) Die bekannten Méangel der ZMR-Daten machten sich auch bei der Gesellschaft
bemerkbar, da diese zum Vollzug des ORF-Beitrags-Gesetzes eindeutige Hauptmel-
deadressen zu identifizieren hatte. Die unzureichende Datenqualitat zeigte sich ab
der ersten Datenlbermittlung Ende 2023 (rd. 7,60 Mio. Datensatze). Das Problem
fehlender Turnummern fihrte zur unplausiblen Zusammenfassung samtlicher, an
einer Stiege bzw. sogar an einer Hausnummer wohnhafter Personen zu einem einzi-
gen gemeinsamen Hauptwohnsitz. Umgekehrt war die Schreibweise von Adressen
fallweise uneinheitlich, sodass derselbe Hauptwohnsitz mehrere eindeutige Adres-

Die gesetzliche Grundlage dafur bildete das Bundesgesetz Giber das Gebdude- und Wohnungsregister (GWR-
Gesetz), BGBI. 1 9/2004 i.d.g.F. Die Erstbefllung erfolgte aus verschiedenen administrativen Datenquellen
und statistischen Erhebungen. Darauf aufbauend basierte die laufende Wartung (etwa Aktualisierung der
Adress- und Gebaudedaten) auf Verwaltungsdaten der Gemeinden bzw. der zustandigen Bezirksverwaltungsbe-
horden.

Grinde dafur waren z.B. Wohnungszusammenlegungen und -teilungen im Altbaubestand oder nachtragliche
Parifizierungen groRer Neubauten.

BGBI. 137/2022. Im Janner 2022 beschloss die Bundesregierung angesichts stark steigender Energiepreise
MaRnahmen zur Entlastung der Bevolkerung. Teil dieses Pakets war eine einmalige Leistung an Haushalte in
Hohe von 150 EUR zur Abfederung ihrer erhohten Energierechnungen (Energiekostenausgleich). Das Ener-
giekostenausgleichsgesetz 2022 wurde im Mdarz 2022 im Nationalrat beschlossen; es trat am 9. April 2022 in
Kraft.
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sen aufwies und es zur Vorschreibung mehrerer ORF-Beitrage kam, obwohl de facto
nur eine Adresse vorlag. Die Gesellschaft sah sich in der Folge mit Jahreswech-
sel 2023/24 mit einer hohen Anzahl nicht zugestellter Vorschreibungen und einer
hohen Anzahl an Kundenanfragen konfrontiert (TZ 14).

(5) Das Innenministerium lieferte die Daten an die Gesellschaft im Rahmen einer
Dienstleistungsvereinbarung. Fir 2024 stellte das Innenministerium dafur
rd. 227.000 EUR in Rechnung.

(1) Der RH hielt fest, dass die Gesetzesmaterialien zum ORF-Beitrags-Gesetz von
einer weitgehend automatisierten und ressourcenschonenden Erhebung der
Beitragspflichtigen im privaten Bereich anhand der ZMR-Daten ausgingen (TZ 6). Die
im ZMR erfassten Personen mussten dabei Hauptwohnsitzen eindeutig zugeordnet
werden. Konzeptionell waren dadurch Personendaten zu Haushalten zusammenzu-
fassen, wobei das ORF-Beitrags-Gesetz ausschlieRlich an die Meldung des Haupt-
wohnsitzes anknipfte.

Der RH verwies darauf, dass die Zusammenfassung der im ZMR mit Hauptwohnsitz
gemeldeten Personen zu Haushalten grundsatzlich technisch moglich war. Die Daten
des ZMR waren aber ohne Zusatzinformationen nicht geeignet, um alle Personen
automatisiert eindeutigen Hauptwohnsitzen zuzuordnen. Der RH stellte fest, dass
dies vor allem an fehlenden oder nicht korrekten Adressdaten lag. Bis zum Vollzug
des Energiekostenausgleichsgesetzes 2022 war eine derartige Qualitdt von Wohn-
sitzdaten fir automatisiertes Verwaltungshandeln auch nicht benotigt worden.

Der RH hob hervor, dass dem Finanzministerium die fir die Bildung von Haushalten
unzureichende Datenqualitdat des ZMR bereits aus der Abwicklung des Energie-
kostenausgleichs bekannt war. Er kritisierte, dass das Finanzministerium bei der
Vorbereitung des ORF-Beitrags-Gesetzes dennoch abermals eine Vollziehung vorsah,
die vollstdndige und richtige ZMR-Daten auf Ebene der Tirnummern voraussetzte.
Aus Sicht des RH stellte dies eine Wiederholung eines bekannten Fehlers dar.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, bei Gesetzesinitiativen, die automatisierte
Prozesse vorsehen, bereits im Gesetzwerdungsprozess auf die Umsetzbarkeit
Bedacht zu nehmen und insbesondere nicht neuerlich Vollzugsgrundlagen vorzuse-
hen, die sich bereits als unzureichend erwiesen hatten.

(2) Der RH stellte fest, dass die Qualitat der im ZMR enthaltenen Daten maligeblich
von der Sorgfalt der Gemeinden bei der Eintragung und Wartung abhing. Das
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Verwaltungshandeln der Gemeinden bendtigte eine derartige Datenqualitdt in den
meisten Fallen nicht.?

Nach Ansicht des RH waren flr die Ermittlung der Beitragspflichtigen und die Bildung
von Haushalten vorhandene Kapazitdten zur Aufbereitung, Verarbeitung und Aus-
wertung von grolRen Datenbestdnden (Registerdaten) zu nutzen und dort entspre-
chendes Know-how auszubauen (TZ 34).

Er empfahl dem Finanzministerium, an das Innenministerium heranzutreten und
einheitliche Regelungen flir das ZMR festzulegen, um moglichst alle Personen
eindeutigen Hauptwohnsitzen zuordnen zu kdnnen und um damit die Vollziehbar-
keit des ORF-Beitrags-Gesetzes zu ermoglichen. Dabei waren die Gemeinden einzu-
beziehen, um eine bessere Datenqualitat in den dem ZMR vorgelagerten Registern
zu erreichen.

Laut Stellungnahme des Finanzministeriums sei ihm die Umsetzbarkeit von Geset-
zesinitiativen ein groRes Anliegen, der Aspekt der Umsetzbarkeit flieRe daher in
jeden Gesetzwerdungsprozess ein. Die Vollzugsgrundlagen wuirden ausfihrlich
evaluiert. Da das ORF-Beitrags-Gesetz an den Hauptwohnsitzen anknlpfe und auf
Basis eines automatisierten Prozesses vollzogen werden sollte, sei der Rickgriff auf
das ZMR alternativlos gewesen.

Das Finanzministerium habe die Empfehlung des RH zur Festlegung einheitlicher
Regelungen flr das ZMR aufgenommen und an das fir das ZMR zusténdige Innen-
ministerium weitergeleitet.

Der RH sah in der Stellungnahme des Finanzministeriums, die Umsetzbarkeit von
Gesetzesinitiativen in jeden Gesetzwerdungsprozess einflieRen zu lassen, einen
Widerspruch zu den von ihm erhobenen Sachverhalten. Er hielt seine diesbezlgliche
Empfehlung daher aufrecht.

Der RH betonte gegenliber dem Finanzministerium, dass er in der Verwendung von
Registerdaten fiir automatisiertes Verwaltungshandeln einen wesentlichen Beitrag
zum Burokratieabbau sah. Eine wichtige Voraussetzung daflr war jedoch die
hinreichende Datenqualitdt in den Registern. Er erachtete es daher in Anbetracht
der komplexen ZMR-Zustandigkeiten als ungenigend, die Empfehlung zur Festlegung
einheitlicher Regelungen fir das ZMR nur an das Innenministerium weiterzuleiten,
weil die Empfehlung auf MaRnahmen des Finanzministeriums zur Sicherstellung
einer hinreichenden Datenqualitdt im ZMR gerichtet war. Zudem griff das Finanz-

Ausnahmen waren beispielsweise jene Gemeinden, die eine Leerstandsabgabe einhoben. Diese standen
ebenfalls vor der Notwendigkeit, Wohnadressen, Wohnsitze und daraus folgend leerstehende Wohnungen
aus Registerdaten in einer Qualitdt zu ermitteln, die eine Bescheiderstellung zulieR.
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ministerium bei eigenen Gesetzesvorhaben wiederholt auf ZMR-Daten zurtck. Der
RH bekraftigte daher seine Empfehlung.

Betrieblicher Bereich

(1) Die Beitragspflicht fur Unternehmen bestand gemalR ORF-Beitrags-Gesetz flr
jede Gemeinde mit zumindest einer Betriebsstatte, fir die das Unternehmen im
vorangegangenen Kalenderjahr Kommunalsteuer entrichten musste. Bemessungs-
grundlage war — wie fir die Kommunalsteuer — die Summe der Arbeitsléhne, die in
diesem Zeitraum an Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer der in der Gemeinde
gelegenen Betriebsstatten gewahrt wurden.

Im Unterschied zur Kommunalsteuer, die 3 % der Bemessungsgrundlage betrug, war
der vom Unternehmen zu leistende ORF-Beitrag fir jede Gemeinde nach MalRgabe

einer Staffelregelung zu ermitteln:

Tabelle 5: Hohe des ORF-Beitrags im betrieblichen Bereich

Bemessungsgrundlage fur alle Anzahl zu leistender
Betriebsstadtten des Unternehmens ORF-Beitrage fir diese ORF-Beitrag jahrlich
in der Gemeinde Betriebsstatten
bis 1,6 Mio. EUR 1 183,60
bis 3 Mio. EUR 2 367,20
bis 10 Mio. EUR 7 1.285,20
bis 50 Mio. EUR 10 1.836,00
bis 90 Mio. EUR 20 3.672,00
Gber 90 Mio. EUR 50 9.180,00

Deckelungsregelung — maximaler Beitrag liber alle Gemeinden
- 100 18.360,00
Quelle: ORF-Beitrags-Gesetz

Zudem legte das ORF-Beitrags-Gesetz fest, dass ein Unternehmen insgesamt héchs-
tens 100 ORF-Beitrage (18.360 EUR jahrlich) zu entrichten hatte.

Datenauswertungen zur Belastung gemeindelbergreifend tatiger Unternehmen
und zu den Verteilungswirkungen der Regelung flihrte das Finanzministerium im
Zuge der Gesetzwerdung nicht durch.

(2) In den Stellungnahmen zum ORF-Beitrags-Gesetz wies die Wirtschaftskammer
Osterreich darauf hin, dass infolge der in Aussicht genommenen Ankniipfung der
betrieblichen Beitragspflicht an die Kommunalsteuerpflicht je Gemeinde erhebliche
Unterschiede bei der Beitragslast der Unternehmen entstehen konnten, und zwar
abhangig davon, ob sie nur in einer Gemeinde oder in mehreren tdtig waren. Aus
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Sicht der Wirtschaftskammer kdnnte dies dem Prinzip der Beitragsgerechtigkeit
entgegenstehen, weil die Anzahl der Standortgemeinden nicht mit der Leistungsfa-
higkeit von Unternehmen zusammenhing.

(3) Die Beitragspflichtigen sollten weitestgehend automatisiert erhoben werden.
Das Finanzministerium hatte der Gesellschaft zu diesem Zweck die Daten der gemaR
Kommunalsteuergesetz?® erstatteten Steuererklarungen? zur Verfligung zu stellen.

Aus den vom Finanzministerium an die Gesellschaft Gbermittelten Daten gingen die
Bemessungsgrundlagen fir alle Betriebsstatten jedes Unternehmens in jeder
Gemeinde hervor.

(1) Der RH stellte fest, dass die der Gesellschaft vom Finanzministerium zur Verfi-
gung gestellten Daten zur automatisierten Ermittlung der Beitragshthe im betrieb-
lichen Bereich geeignet waren, weil sie die nach Gemeinden aufgeschlisselten
Bemessungsgrundlagen aller Betriebsstatten des Unternehmens enthielten.

(2) Der RH hielt fest, dass der ORF-Beitrag der Unternehmen nicht als prozentueller
Anteil der Bemessungsgrundlage ausgestaltet war, sondern in Form sprungfixer
Betrage, sodass sich die Belastung der Unternehmen bei einer geringen Anderung
der Bemessungsgrundlage maRgeblich andern konnte. Dies war dann der Fall, wenn
einer der Schwellenwerte gemals der Staffelregelung Gberschritten wurde. Der RH
verwies kritisch darauf, dass die Staffelregelung daher die wirtschaftliche Leistungs-
fahigkeit in geringerem Ausmal’ beriicksichtigte als die Regelung der Kommunal-
steuer, die einen Prozentsatz der Bemessungsgrundlage als Steuerlast vorsah.

Der RH hielt fest, dass die Wirtschaftskammer Osterreich in ihrer Stellungnahme
zum Entwurf des ORF-Beitrags-Gesetzes darauf hingewiesen hatte, dass die in
Aussicht genommene Regelung zu einer aus ihrer Sicht sachlich nicht angemesse-
nen hoheren Beitragslast fir jene Unternehmen fiihren konnte, die Betriebsstatten
in mehreren Gemeinden hatten. Er kritisierte, dass das Finanzministerium im Zuge
der Gesetzwerdung seine Daten nicht dahingehend ausgewertet hatte, ob und
inwieweit Unternehmen von diesem Umstand betroffen sein konnten.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, im Rahmen der Wirkungsorientierten
Folgenabschatzung die Verteilungswirkung sowie die Belastung der von der gesetz-
lichen Regelung Betroffenen auf der Grundlage nachvollziehbarer Daten abzuschat-
zen.

BGBI. 819/1993 i.d.g.F.

Die Steuererklarungen hatten die gesamte auf das Unternehmen entfallende Bemessungsgrundlage, aufge-
teilt auf die beteiligten Gemeinden, zu enthalten.
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Das Finanzministerium teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die Empfehlung bei
kiinftigen Vorhaben einflieRen werde. Zudem verwies es auf seine Stellungnahme zu
TZ6.

(1) Nach dem Start der Vorschreibung der betrieblichen Beitrage im Juli 2024 bean-
standeten Wirtschaftsvertreterinnen und Wirtschaftsvertreter sowie Unternehmen,
dass die Regelung der betrieblichen Beitragspflicht bei gemeindelbergreifender
Tatigkeit in bestimmten Konstellationen zu einer Doppel- und Mehrfachbelastung
der betroffenen Unternehmen fiihre.?® In der Folge initiierte das Kabinett des Finanz-
ministers?® ab dem Sommer 2024 mehrere Besprechungen mit der Gesellschaft
sowie Wirtschaftsvertreterinnen und Wirtschaftsvertretern, um Losungsanséatze zu
erdrtern.

(2) In weiterer Folge stundete die Gesellschaft ihre Forderungen jenen Unterneh-
men, die sich Gber E-Mail an sie wendeten, ohne das tatsachliche Vorliegen einer
Doppel- oder Mehrfachbelastung oder die Einbringlichkeit zu prufen. Die Gesell-
schaft erachtete das Bestehen von Betriebsstatten in mehreren Gemeinden als
ausreichend.

Gemal ORF-Beitrags-Gesetz konnte die Gesellschaft ihre Beitragsforderungen stun-
den, wenn die Einbringung aufgrund der wirtschaftlichen Verhaltnisse des Beitrags-
schuldners oder nach der Lage des Falles nicht moglich oder unbillig war.3°

(3) Im Oktober 2024 gingen das Finanzministerium und die Gesellschaft davon aus,
dass eine Lésung auch im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Regelung umsetz-
bar sei. Das Finanzministerium Gbermittelte der Gesellschaft dafir einen modifizier-
ten Datensatz auf der Grundlage der Steuererkldarungen der Unternehmen: In
diesem Datensatz ordnete es alle Bemessungsgrundlagen der gemeindelbergrei-
fend tatigen Unternehmen einer einzelnen Gemeinde zu®, sodass der ORF-Beitrag
nur mehr anhand einer einzigen summierten Bemessungsgrundlage ermittelt
wurde, um Mehrfachbelastungen zu vermeiden. Die Gesellschaft plante zu dieser
Zeit, die beanstandeten Doppel- und Mehrfachbelastungen durch eine Korrektur-
vorschreibung auf der Grundlage dieses Datensatzes mit vertretbarem administrati-
vem Aufwand zu beseitigen.

Betroffen waren demnach vor allem Bauausfiihrungen, deren Dauer sechs Monate Uberstieg, Arbeitskrafte-
Uberlassung, Reinigungsunternehmen, Bewachungsunternehmen, Unternehmen im Christbaumhandel,
Obsthandel oder Maroni-Verkauf.

Dr. Magnus Brunner, LL.M.

§ 17 Abs. 2 ORF-Beitrags-Gesetz; laut den Gesetzesmaterialien galt dies insbesondere in Fallen, in denen ein
begriindeter Antrag auf Befreiung von der Beitragspflicht nicht rechtzeitig gestellt wurde.

Der Gemeinde mit der hochsten Bemessungsgrundlage; die Bemessungsgrundlagen der Gibrigen Gemeinden
wurden ,auf Null gestellt”, also gleichsam ausgebucht.

www.parlament.gv.at



43

10.2

111-304 der Beilagen XXVI11. GP - Bericht - Hauptdokument

(4) Im November 2024 teilte ein Kabinettsmitarbeiter des Finanzministers der
Gesellschaft mittels E-Mail mit, dass die Erarbeitung einer Gesetzesnovelle beab-
sichtigt sei, mit der die betriebliche Beitragspflicht riickwirkend neu geregelt und
eine sachgerechte Vorgehensweise fir die Zukunft festgelegt werde. Die Gesell-
schaft wurde ,angewiesen” in jenen Fallen, in denen eine Doppel- oder Mehrfach-
belastung ,nachvollziehbar beanstandet” wurde, keine Betreibungsschritte zu
setzen. Die im Finanzministerium fir die Gesellschaft zustandige Abteilung ,Beteili-
gungen und Liegenschaften” erhielt diese Information in Kopie. Die Gesellschaft
verstand dies als ,Weisung”. Das ORF-Beitrags-Gesetz sah vor, dass der Geschéfts-
flhrer der Gesellschaft bei der Besorgung der Aufgaben gemals ORF-Beitrags-Gesetz
an die Weisungen des Finanzministers gebunden war. Der Kabinettsmitarbeiter des
Finanzministers hielt im Zuge der Gebarungsiberprifung gegenlber dem RH fest,
dass es sich um keine Weisung gehandelt habe.

(5) Die Gesellschaft plante die Einbringung der gestundeten Beitrdge, sollte bis Ende
des ersten Quartals 2025 keine Gesetzesanderung erfolgen. Sowohl eine Novelle
des ORF-Beitrags-Gesetzes als auch die Einbringung der gestundeten Betrage durch
die Gesellschaft unterblieben bis Mitte Juli 2025.

(1) Der RH hielt fest, dass Unternehmen alleine aufgrund ihrer gemeindetbergrei-
fenden Tatigkeit in bestimmten Konstellationen einen héheren ORF-Beitrag zu
entrichten hatten, als dies bei Bestehen von Betriebsstatten in nur einer Gemeinde
— bei in Summe gleicher Bemessungsgrundlage — der Fall gewesen ware.

Der RH kritisierte, dass die vom Finanzministerium — nach Beschwerden aus der
Wirtschaft — gemeinsam mit der Gesellschaft erwogene Vorgehensweise den
Bestimmungen des ORF-Beitrags-Gesetzes zur betrieblichen Beitragspflicht wider-
sprach (TZ9). Er wies kritisch darauf hin, dass die in Aussicht gestellte Gesetzes-
novelle zur Zeit der GebarungsUberprifung noch ausstand.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, eine Novelle des ORF-Beitrags-Gesetzes
zur Neuregelung der betrieblichen Beitragspflicht vorzubereiten. Dabei ware zu
erwdgen, den von Unternehmen zu leistenden ORF-Beitrag als prozentuellen Anteil
der Bemessungsgrundlage zu ermitteln.

(2) Der RH hielt fest, dass die Gesellschaft jenen Unternehmen, bei denen —aufgrund
von Betriebsstatten in mehreren Gemeinden — die blofRe Moglichkeit einer Doppel-
oder Mehrfachbelastung bestand, die Beitragsforderungen ohne néahere Prifung
des Sachverhalts stundete.

Der RH verwies darauf, dass das ORF-Beitrags-Gesetz die Stundung von Beitrags-

forderungen lediglich in bestimmten Harteféllen vorsah. Er sah das Vorgehen der
Gesellschaft daher kritisch, weil sie bei Stundungen nicht die Moglichkeit und Billig-
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keit der Einbringung bei den Betroffenen —im Sinne einer Hartefallregelung — prifte,
sondern die abstrakte Betroffenheit der Unternehmen als ausreichend erachtete.

Zudem kritisierte der RH das Vorgehen des Finanzministeriums im Zusammenhang
mit moglichen Doppel- und Mehrfachbelastungen von Unternehmen:

Die vom Kabinettsmitarbeiter ,,angewiesene” Stundungspraxis war —im Rahmen der
bestehenden gesetzlichen Regelung — nicht gesetzeskonform.

Die im ,anweisenden” E-Mail gewéahlte Formulierung wurde von der Gesellschaft als
JWeisung” verstanden, obwohl sie auskunftsgemal vom Kabinettsmitarbeiter nicht
als solche intendiert war.

Die vermeintliche ,Weisung” kam weiters von einer unzustandigen Stelle, da zwar
der Kabinettsmitarbeiter unmittelbar dem Bundesminister unterstellt war, jedoch
Uber kein Weisungsrecht verfiigte.

Der RH empfahl der Gesellschaft, offene Forderungen im betrieblichen Bereich zu
betreiben und nur in vorab klar definierten Hartefadllen davon abzusehen.

Er empfahl dem Finanzministerium, bei der Vollziehung von gesetzlichen Bestim-
mungen, die an die Weisungen des Finanzministers gebunden sind, wie im konkre-
ten Fall Aufgaben laut ORF-Beitrags-Gesetz, gesetzeskonform und unmissverstandlich
mit dem Empfanger zu kommunizieren.

Weiters empfahl der RH der Gesellschaft, die Rechtskonformitat von erhaltenen
Weisungen zu prifen. Auf die Rechtswidrigkeit einer Anordnung bzw. Unzustandig-
keit der anordnenden Stelle ware gegeniber dieser hinzuweisen.

(1) Das Finanzministerium verwies in seiner Stellungnahme darauf, dass die im
September 2025 vom Nationalrat beschlossene Novelle des ORF-Beitrags-Gesetzes*?
auch eine Neuregelung der betrieblichen Beitragspflicht umfasse. Die Umsetzung
der Empfehlung zu einer gesetzeskonformen und unmissverstandlichen Kommuni-
kation mit der Gesellschaft sagte das Finanzministerium zu.

(2) Die Gesellschaft teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass die Betreibung der offe-
nen Forderungen — unter BerUcksichtigung der legistischen Entwicklungen — vorbe-
reitet werde. Die Stundung der Forderungen sei gemall ORF-Beitrags-Gesetz

vertretbar, was sie auch rechtlich geprift habe.

Zudem habe sie Awareness geschaffen, die Rechtskonformitdt von erhaltenen
Weisungen zu priifen.

BGBI. 1 59/2025
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Der RH entgegnete der Gesellschaft, dass bei gesetzeskonformer Auslegung eine
Stundung nur aufgrund einer Einzelfallprifung moglich war. Dies ergab sich aus dem
Wortlaut des Gesetzes, wonach die Gesellschaft den Beitrag stunden kann, ,wenn
die Einbringung aufgrund der wirtschaftlichen Verhaltnisse des Beitragsschuldners
oder nach der Lage des Falles nicht moglich oder unbillig” ist. Auch gemaR den
Gesetzesmaterialien mussten fur eine Stundung konkrete Hartefalle vorliegen, etwa
,Falle [...], in denen ein begriindeter Antrag auf Befreiung von der Beitragspflicht
nicht rechtzeitig gestellt wurde.” Der RH sah damit keine Moglichkeit, die betriebli-
che Beitragspflicht beim bloRen Vorliegen mehrerer Betriebsstatten generell auszu-
setzen. Er verblieb bei seiner Empfehlung an die Gesellschaft, offene Forderungen
im betrieblichen Bereich zu betreiben.

Vereinfachung der Verfahren zur Beitragsbefreiung

(1) GemaRk ORF-Beitrags-Gesetz waren auf Antrag jene Beitragspflichtigen vom ORF-
Beitrag zu befreien, bei denen die in der Fernmeldegebihrenordnung® genannten
Voraussetzungen vorlagen. Diese Voraussetzungen hatten sich durch die Umstellung
auf den ORF-Beitrag nicht geandert.

Anspruchsberechtigt auf eine Beitragsbefreiung waren im Wesentlichen Personen,
die bestimmte Leistungen aus 6ffentlichen Mitteln bezogen.** Diesen Personen war
eine Befreiung zuzuerkennen, wenn ihr Haushalts-Nettoeinkommen den fiur die
Gewahrung einer Ausgleichszulage fir einen Ein- oder Mehrpersonenhaushalt fest-
gesetzten Richtsatz um nicht mehr als 12 % Uberstieg.

Die Antragstellerinnen und Antragsteller hatten daher bei der Beantragung der
Befreiung ihre Anspruchsberechtigung, d.h. den entsprechenden Leistungsbezug,
sowie das Einkommen aller im Haushalt lebenden Personen nachzuweisen.

(2) Die Gesellschaft befreite 2024 insgesamt 287.738 Haushalte von der Beitrags-
pflicht, rd. 62.000 Befreiungsantrage waren Ende Dezember 2024 noch unerledigt.
Rund 34.000 Befreiungsantrage wurden im Jahr 2024 abgelehnt. Der héaufigste
Befreiungsgrund, der Bezug einer Pensionsleistung, betraf Gber 180.000 Haushalte.

Anlage zum Fernmeldegebiihrengesetz, BGBI. 170/1970. Das Fernmeldegeblhrengesetz wurde mit
BGBI. 1112/2023 (ORF-Sammelnovelle) aufgehoben. Die FernmeldegebUhrenordnung trat mit 31. Dezem-
ber 2025 auRer Kraft, die Befreiungstatbestande sollen in der Folge in das ORF-Beitrags-Gesetz integriert
werden.

Die Fernmeldegebihrenordnung fiihrte folgende Leistungen an: Pflegegeld oder vergleichbare Leistungen,
Beihilfen nach dem Arbeitsmarktservicegesetz, Leistungen nach pensionsrechtlichen Bestimmungen oder
sonstige wiederkehrende Leistungen versorgungsrechtlicher Art, Leistungen nach dem Arbeitslosenversiche-
rungsgesetz, Beihilfen nach dem Arbeitsmarktforderungsgesetz, Beihilfen nach dem Studienforderungsge-
setz, Leistungen und Unterstitzungen aus der Sozialhilfe oder der freien Wohlfahrtspflege oder aus sonstigen
offentlichen Mitteln wegen sozialer Hilfsbedurftigkeit (z.B. RezeptgeblUhrenbefreiung). Anspruchsberechtigt
waren darlber hinaus Lehrlinge sowie gehorlose und schwer hérbehinderte Personen.
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Die Befreiungsverfahren waren konfliktbehaftet und verursachten u.a. eine Zunahme
der Kundenanfragen. Die Gesellschaft wurde etwa von Personen mit geringem
Einkommen kontaktiert, die keine Unterstitzung aus 6ffentlichen Mitteln bezogen.
Fir diese Personen lag keine Anspruchsvoraussetzung fir eine Befreiung vor. Der
Gesetzgeber ging davon aus, dass bei akuter Hilfsbedurftigkeit Personen bestimmte
Leistungen aus offentlichen Mitteln erhielten und mit einem solchen Nachweis zum
Kreis der Anspruchsberechtigten zahlten, etwa bei Unterstiitzung aus der Sozialhilfe
oder bei Arbeitslosenunterstitzung.

(3) Da das ORF-Beitrags-Gesetz die Gesellschaft zu einzelfallbezogenen Datenab-
fragen aus dem ZMR sowie — in Verbindung mit dem Transparenzdatenbankge-
setz3> — aus der Transparenzdatenbank berechtigte, sollten die Befreiungsverfahren
ab 2024 effizienter durchgefiihrt werden kénnen. Die Gesellschaft nutzte das ZMR
und die Transparenzdatenbank auf dieser Grundlage, um die Angaben auf den
Befreiungsantrdagen anhand der Meldedaten auf Plausibilitadt zu prifen. Dies fuhrte
zu einer Vereinfachung der Befreiungsverfahren, weil die Gesellschaft ab 2024 keine
Ab- bzw. Zurickweisungen wegen fehlender meldeamtlicher Bestatigungen mehr
aussprach und derartige Dokumente von den Antragstellerinnen und Antragstellern
nicht mehr nachforderte.

(4) Ab 1. Janner 2026 sollten die Befreiungsverfahren weitgehend automatisiert und
das Einkommen gemal § 5 Transparenzdatenbankgesetz als Grenzwert fir die
Befreiung herangezogen werden. Die Gesellschaft hatte dazu ihre IT-Systeme an die
Transparenzdatenbank anzubinden. Laut Finanzministerium wurde die fir Abfragen
der Gesellschaft bendtigte Funktionalitat in der Transparenzdatenbank bereits ange-
legt. Die Gesellschaft setzte ein Entwicklungsprojekt zur Integration der Daten aus
der Transparenzdatenbank in ihre Befreiungsroutinen®® auf.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft sah durch die Anbindung an die Transparenzdaten-
bank spatestens ab dem ersten Halbjahr 2026 einen deutlichen Treiber fir weitere
Rationalisierungen und fir eine Reduktion des Personalstands. Aus Sicht der Gesell-
schaft war aber eine Umsetzung der Automatisierung bis 2026 nicht realistisch. Die
Anbindung an die Transparenzdatenbank war im Februar 2025 noch nicht erfolgt
und hatte gemaf IT-Assessment keine hohe Prioritat. Laut Gesellschaft sei ein mess-
barer Nutzen im tdglichen Betrieb erst zu erwarten, wenn der Zugang zu den Daten
informationstechnisch in die Arbeitsablaufe eingebettet werde. Die Transparenz-
datenbank ermoglichte die Bildung von Bedarfsgemeinschaften, d.h., es konnten
auch die Daten mehrerer Personen gemeinsam aus der Transparenzdatenbank
BGBI. 199/2012 i.d.g.F. Das Transparenzdatenbankgesetz 2012 sah fir abfrageberechtigte Stellen eine Lese-

berechtigung flr jene Daten vor, die fur die Gewahrung, die Einstellung oder die Rickforderung einer Leis-
tung durch diese abfrageberechtigte Stelle fir eine bestimmte Aufgabe erforderlich waren.

Geplant war sowohl eine Abfrage des Bezugs einer Leistung durch die Antragstellerin bzw. den Antragsteller
als auch eine Abfrage ihres bzw. seines Haushaltseinkommens im Rahmen eines ,Transparenzdatenbank-
prozesses”.
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abgefragt werden. Die Bildung einer Bedarfsgemeinschaft, etwa eines Haushalts,
musste jedoch manuell durch die abfragende Stelle erfolgen, weil Gber die Transpa-
renzdatenbank keine Meldedaten bzw. Haushaltsdaten eingesehen werden konn-
ten.

Die Gesellschaft war ab 2026 zur Einmeldung der Beitragsbefreiungen in die Trans-
parenzdatenbank verpflichtet. Neben dem Bund machten auch Lander und Gemein-
den die Gewadhrung von Férderungen oder anderen Leistungen haufig vom Vorliegen
einer Befreiung nach dem ORF-Beitrags-Gesetz abhangig.

(5) Mit dem Umstieg auf den ORF-Beitrag konnten Befreiungsverfahren im betrieb-
lichen Bereich ab 2024 génzlich unterbleiben, weil fir Unternehmen, die keine
Kommunalsteuer entrichten mussten, ex lege auch keine Pflicht zur Entrichtung des
ORF-Beitrags bestand.

Nach Einschatzung der Gesellschaft fiihrte der Wegfall der Befreiungsverfahren im
betrieblichen Bereich zu einer Reduktion des flr Befreiungsverfahren insgesamt
anfallenden Ressourceneinsatzes um 3 % bis 5 %.

(1) Der RH stellte fest, dass die Voraussetzungen fir eine Befreiung vom ORF-Beitrag
jenen entsprachen, die bis 2023 fir die Befreiung von der Rundfunkgeblhr galten.
Effizienzsteigerungen bei den Befreiungsverfahren sollten durch die verstarkte
Nutzung der Daten aus dem ZMR und der Transparenzdatenbank erreicht werden,
zu der das ORF-Beitrags-Gesetz die Gesellschaft berechtigte.

(2) Der RH hielt fest, dass die Befreiung vom ORF-Beitrag den Bezug einer Unterstit-
zungsleistung voraussetzte, weil der Gesetzgeber davon ausging, dass bei akuter
Hilfsbedlrftigkeit Personen bestimmte Leistungen aus offentlichen Mitteln erhiel-
ten. Dies fuhrte zu konfliktbehafteten Verfahren und einem steigenden Ressourcen-
einsatz in der Gesellschaft, weil zunehmend Personen mit geringem Einkommen die
Gesellschaft kontaktierten, die aber keine Unterstiitzung aus 6ffentlichen Mitteln
bezogen.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, gemeinsam mit der Gesellschaft die
Anspruchsvoraussetzungen fur die Befreiung vom ORF-Beitrag auf ihre Treffsicher-
heit zu evaluieren.

(3) Der RH hielt fest, dass die Gesellschaft Abfragen aus der Transparenzdatenbank
bislang nur fallweise vornahm und das Projekt zur Integration der Transparenzdaten-
bank in ihre Arbeitsablaufe keine hohe Prioritdt hatte. Er verwies darauf, dass die
Befreiungsverfahren ab 2026 weitgehend automatisiert durchgefiihrt werden soll-
ten, um die Effizienzsteigerungspotenziale auszuschopfen.
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Der RH empfahl der Gesellschaft, die Anbindung der Transparenzdatenbank in die
eigenen Arbeitsabldufe im Interesse weitgehend automatisierter und ressourcen-
schonender Befreiungsverfahren zligig umzusetzen und mogliche Schnittstellenpro-
bleme gemeinsam mit dem Finanzministerium zu beseitigen.

(4) Der RH verwies auf die ab 2026 in Kraft tretende Verpflichtung der Gesellschaft,
Beitragsbefreiungen in die Transparenzdatenbank einzumelden. Nach Ansicht des
RH trug es zur Verwaltungsvereinfachung bei, wenn Abwicklungsstellen der Gebiets-
korperschaften diese Daten nutzen konnten, sofern dies fir die Gewadhrung, Einstel-
lung oder Ruckforderung einer Férderung bzw. sonstigen Leistung notwendig war.

(1) Das Finanzministerium verwies in seiner Stellungnahme darauf, dass die im
September 2025 vom Nationalrat beschlossene Novelle des ORF-Beitrags-Gesetzes
auch die Anspruchsvoraussetzungen flr die Befreiung vom ORF-Beitrag betreffe.

(2) Die Gesellschaft teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass die Implementierung der
Prozesse sowie der Schnittstelle zur Transparenzdatenbank in enger Zusammenar-
beit mit dem Finanzministerium umgesetzt werde. Die rechtlichen Voraussetzungen
seien bereits gegeben und die Gesellschaft in der Transparenzdatenbank-Abfrage-
verordnung® explizit berlcksichtigt.

BGBI. I 2025/41
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Personal
(1) Das Finanzministerium nahm ab 2024 Einsparungen beim Personalaufwand der
Gesellschaft an, u.a. durch den Entfall des externen Kundendienstes und durch den

schrittweisen Abbau von Personal in weiteren Bereichen.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Personalstands und des Personalauf-
wands der Gesellschaft im Uberpriften Zeitraum:

Tabelle 6: Entwicklung des Personalstands und des Personalaufwands der Gesellschaft

Veranderung

2022 bis 2024

in Vollzeitdquivalenten (Mittelwert) in %
Geschaftsfihrung 2 2 1 -50
Personal 234 243 228 -2,6
Summe 236 245 229 -3
in Képfen
Personal 275 282 259 -5,8
in EUR
\'jzlrf'zoe:‘tzlgﬂf\‘/’:?g:tJe 66.961 73.895 71.864 7,3
Rundungsdifferenzen moglich Quelle: OBS GmbH

Ab Janner 2024 wechselte die Gesellschaft von einer Doppelgeschaftsfihrung zu
einer Alleingeschéftsfiihrung. Die Anzahl der Vollzeitdquivalente (VZA) stieg von
2022 auf 2023 und sank im Jahr 2024 unter das Niveau von 2022. Von den 259 be-
schaftigten Personen im Jahr 2024 hatten 29 ein 6ffentlich-rechtliches Dienstver-
haltnis. Ein Drittel der Beschaftigten war im Kundendienst tatig. Zusatzlich setzte die
Gesellschaft in verschiedenen Bereichen Leihpersonal ein.

Der Personalaufwand betrug 15,80 Mio. EUR im Jahr 2022 und stieg bis Ende 2024

auf 16,49 Mio. EUR an (TZ20). Der Aufwand flr Leihpersonal betrug 2022
2,49 Mio. EUR und sank im Jahr 2024 auf rd. 678.000 EUR.
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(2) Folgende Abbildung zeigt die Entwicklung des Personaleinsatzes von Anfang 2022
bis Ende 2024

Abbildung 4:  Veranderter Personaleinsatz durch die Systemumstellung

intern  Leiharbeit

[ | [ | externer Kundendienst (EKD)
[ | [ | interner Kundendienst (schriftlich und telefonisch)
Datenverarbeitung, Postoffnung (CSS)
B B Recht
[ | IT Competence Center
[ ] Finanzen und Personal
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50 — \ =
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VZA = Vollzeitaquivalent Quelle: OBS GmbH; Darstellung: RH

Im Uberpriften Zeitraum gab es Beschiftigte, die innerhalb der Gesellschaft
zwischen den Bereichen wechselten, etwa vom schriftlichen Kundendienst in die
Rechtsabteilung. Ab Janner 2024 fihrte die Systemumstellung zum Entfall der Vor-
Ort-Kontrollen, daher |6ste die Gesellschaft den externen Kundendienst ab Mitte
2023 —im Jahr 2023 rd. 37 VZA — auf, ebenso wie die Zusammenarbeit mit den im
AuRendienst tatigen Leiharbeitskraften. Gleichzeitig entstand zusétzlicher Personal-
bedarf in anderen Bereichen, u.a. aufgrund von Rickstanden:

* Zur Bearbeitung der Anfragen (TZ 14) stockte die Gesellschaft den internen Kunden-
dienst ab September 2023 auf. Den Hochststand erreichte er im Janner 2024 mit
73 VZA, danach reduzierte die Gesellschaft die Personalressourcen im internen
Kundendienst zwar, der Jahresdurchschnitt 2024 blieb mit 64 VZA aber tber jenem
des Vorjahres (54 VZA). Die Gesellschaft beauftragte zusatzlich ein externes Call-

50
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center (TZ 15). Eine Unterstiitzung innerhalb des Konzerns, etwa durch den ORF-
Kundendienst, erfolgte nicht. Laut Geschaftsfiihrer der Gesellschaft bestanden dort
keine Ressourcen.

Zur Bearbeitung der Vorschreibungen im betrieblichen Bereich nahm die Gesell-
schaft im Herbst 2024 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf. Zusatzlich setzte sie in
diesem Bereich ab Oktober 2024 acht Leiharbeitskrafte (8 VZA) ein.

Zur Abarbeitung der Bescheidantrage (TZ 16) erhohte die Rechtsabteilung ihr Perso-
nal von Janner bis Dezember 2024 von rund zwolf VZA auf rd. 17 VZA. Weiters setzte
die Gesellschaft ab November 2024 Leiharbeitskrifte (rund neun VZA) ein und teilte
Personal vom schriftlichen Kundendienst der Rechtsabteilung zu.
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(3) Die folgende Abbildung stellt die Jahresbruttoeinkommen der Beschaftigten der

Gesellschaft im Uberpriften Zeitraum dar:

Abbildung 5:
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Beamtinnen
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[ Angestellte mannlich
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Jahresbruttoeinkommen in 1.000 EUR pro Vollzeitdquivalent

www.parlament.gv.at

Quelle: OBS GmbH; Darstellung: RH



53

12.2

111-304 der Beilagen XXVI11. GP - Bericht - Hauptdokument

Bei der Analyse wandte der RH die Methodik seiner Einkommenserhebung (Errech-
nung auf Basis von VZA) an. Die Einkommen von nicht ganzjihrig bzw. in Teilzeit-
verhéltnissen beschéftigten Personen wurden auf dieses Referenzszenario hoch-
gerechnet, um einen aussagekraftigen Einkommensvergleich zu ermoglichen.

Die Jahresbruttoeinkommen der weiblichen und mannlichen Beschéftigten der
Gesellschaft wiesen eine vergleichbare Bandbreite auf, wobei die Beamtinnen und
Beamten in beiden Fallen hohere Jahresbruttoeinkommen erzielten. Der Unter-
schied war auf die Altersstruktur zuriickzufiihren: Sowohl die Beamtinnen als auch
die Beamten waren durchschnittlich um 20 Jahre alter als die Angestellten. Das
durchschnittliche Jahresbruttoeinkommen (je VZA) lag 2024 zwischen rd. 56.000 EUR
im Kundendienst und rd. 86.000 EUR in der Rechtsabteilung. Auf Management-
ebene (ohne Geschéftsfithrung) lag die Einkommensspanne (je VZA) zwischen
rd. 145.000 EUR und rd. 205.000 EUR. Im Jahr 2024 gab es ein weiteres Jahresbrutto-
einkommen einer Fihrungskraft, das jenes des Geschéftsfihrers erreichte.

(4) Als Folge des aufgeldsten externen Kundendienstes benotigte die Gesellschaft
die flr dieses AulRendienstpersonal beschafften Fahrzeuge nicht mehr. Diese Dienst-
wagen bezog die Gesellschaft Uber die Bundesbeschaffung GmbH und finanzierte
sie Uber Leasing. Die Leasingvertrage waren auf langere Zeit abgeschlossen und
liefen teilweise noch bis Ende 2025. Die Gesellschaft wére daher —trotz Wegfalls der
Fahrzeugnutzung — weiterhin zur Zahlung der Leasingraten, Wartungskosten, Ver-
sicherungspramien etc. verpflichtet gewesen.

Ende 2023 verkaufte die Gesellschaft 40 Fahrzeuge an einen Autohdndler; sie
erzielte daraus einen Gesamterlos von rd. 14.000 EUR.

Durch die vorzeitige Auflosung der Leasingvertrage hatte die Gesellschaft insgesamt
rd. 304.000 EUR an Kosten fiir die Restlaufzeiten nicht zu tragen.

(1) Der RH wies kritisch darauf hin, dass der Personalaufwand bis Ende 2024 im
Vergleich zu 2022 stieg. Dies stand im Widerspruch zur Annahme des Finanzminis-
teriums, die von einer Aufwandsreduktion im Personalbereich ausging. Die Aufwen-
dungen flr Leihpersonal gingen deutlich zurtck.

(2) Der RH hielt positiv fest, dass die Gesellschaft Ende 2023 den externen Kunden-
dienst aufléste und dadurch den Personalaufwand nachhaltig senkte. Er hob hervor,
dass der Personalstand Ende 2024 unter den Vorjahreswerten lag. Er stellte aber
fest, dass — entgegen der Annahme des Finanzministeriums, wonach auch in ande-
ren Bereichen das Personal schrittweise abgebaut werde —aufgrund der Riickstande
im Kundendienst und bei den Tatigkeiten in der Rechtsabteilung zusatzliches Perso-
nal aufgenommen wurde. Zudem griff die Gesellschaft auf Leihpersonal zurlick und
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beauftragte ein externes Callcenter. Der RH merkte kritisch an, dass keine Unterstiit-
zung innerhalb des Konzerns, etwa durch den Kundendienst des ORF, erfolgte.

Er empfahl dem ORF und der Gesellschaft, im Bereich des Kundendienstes Einspa-
rungen durch mogliche Kooperationen und Prozessoptimierungen zu erreichen.

Er verwies weiters auf seine Empfehlungen zur Prozessoptimierung des Kunden-
dienstes in TZ 14 ff.

(3) Der RH vermerkte, dass die Jahresbruttoeinkommen der weiblichen und méann-
lichen Beschéftigten der Gesellschaft eine vergleichbare Bandbreite aufwiesen. Die
Unterschiede zwischen den Gehaltern von beamteten und angestellten Beschéftig-
ten erachtete der RH aufgrund der verschiedenen Altersstruktur der beiden Grup-
pen als nachvollziehbar. Er zeigte weiters auf, dass das Gehalt einer Fihrungskraft
das Niveau des Gehalts der Geschéaftsflihrung erreichte.

(4) Der RH hob positiv hervor, dass die Gesellschaft Kaufer fir die nicht mehr beno-
tigten Dienstwagen fand. Dadurch erzielte sie einen Verkaufserl6s und ersparte sich
die Leasingraten durch die vorzeitige Vertragsauflosung.

(1) Der ORF teilte in seiner Stellungnahme mit, dass er bislang Prozesse und IT des
ORF und der Gesellschaft aus strategischen Erwagungen klar getrennt und auf eine
Hebung diesbezlglicher Synergien und Skaleneffekte bewusst verzichtet habe.
Grinde dafir seien der unterschiedliche Unternehmensgegenstand, der hoheitliche
Auftrag der Gesellschaft sowie der unterschiedliche Nutzungszweck der Technologie
und der Daten gewesen. Die bisherige Strategie habe in diesem Sinne auch die Tren-
nung der Kundendienstbereiche der Gesellschaft und des ORF vorgesehen. Kiinftig
strebe der ORF jedoch Einsparungen durch Kooperationen mit der Gesellschaft
sowie durch Prozessoptimierungen an.

Das enge Zeitkorsett bei der Umsetzung der Haushaltsabgabe habe eine begleitende
strategische Neuausrichtung und eine IT-technische Integration verunmoglicht.
Uberdies sei der ORF-Kundendienst im Zeitraum der Umstellung auf den ORF-
Beitrag mit der Abschaltung der SD-Signals der ORF-Programme (HD-Switch) ausge-
lastet gewesen.

(2) Laut Stellungnahme der Gesellschaft bestehe bereits seit Anfang 2025 ein regel-
maliger Austausch zwischen ORF-KONTAKT und dem Kundenservice der Gesell-
schaft. Im Mérz 2025 seien die zielgerichteten, qualifizierten Weiterleitungsprozesse
aktualisiert und verbessert worden.
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Erfillung der Informationsverpflichtung

(1) Neben der Ermittlung der Beitragspflichtigen, der Einhebung des ORF-Beitrags
und der Entscheidung Gber Antrage auf Befreiung zahlte auch die umfassende Infor-
mation der Offentlichkeit (iber die Beitragspflicht, die Meldepflicht und die Form der
Zahlung des ORF-Beitrags zum Unternehmensgegenstand der Gesellschaft.

(2) Die Linie fur die Kommunikation gab die Geschaftsfiihrung vor. Die Leitung der
Rechtsverfahren war — ab November 2024 — auch fiir die Offentlichkeitsarbeit der
Gesellschaft zustandig. In der Aufbauorganisation unterstand sie als Leitung der
Rechtsverfahren zum einen der Bereichsleitung Services und war zum anderen als
Stabsstelle Public Relations, Stakeholder Management direkt der Geschéftsfihrung
zugeordnet3®. Durch die Abarbeitung der Bescheidantrdage war in der Rechtsverfah-
rensabteilung der Arbeitsaufwand hoch.

(3) Fur die Information der Beitragspflichtigen und der Stakeholder (z.B. Interessen-
vertretungen, Gemeinden) Gber den ORF-Beitrag nitzte die Gesellschaft Informati-
onskampagnen in zahlreichen Kanalen, insbesondere TV, Horfunk, Direct Marketing,
Website und Social Media. Fir das Formulieren eines Schreibens in einfacher
Sprache sowie fur die Vereinfachung der Textierung auf der Website beauftragte die
Gesellschaft externe Unternehmen (TZ25). Bei Rickfragen konnten sich
Beitragspflichtige telefonisch, schriftlich oder personlich an die Gesellschaft wenden.
Die Gesellschaft verfolgte kaum aktive Offentlichkeitsarbeit, z.B. Presseaussendungen.

(4) Die Gesellschaft startete im Herbst 2023 eine erste Informationskampagne.
Neben gezielter Information an Gemeindedmter lief die Kampagne, die auch dem
Aufbau der Markenbekanntheit der neuen Firma , OBS“ dienen sollte, Gber verschie-
dene Kanile.

Zudem beauftragte die Gesellschaft im Herbst 2023 einen externen Dienstleister mit
der Entwicklung eines Kommunikationsplans, um die Gesellschaft als serviceorien-
tiertes Unternehmen zu positionieren. Dieser Plan sah u.a. Presseaussendungen in
regelmaRigen Abstanden vor. Auf der Website der Gesellschaft warenim Janner 2025
(ein Jahr nach Einfihrung des ORF-Beitrags) drei Presseaussendungen sowie eine
Pressemappe verodffentlicht. Die Pressemappe enthielt vertiefende Informationen
Uber die Gesellschaft und den ORF-Beitrag; die Rechnung fir die Erstellung der
Pressemappe stellte ein externer Dienstleister im Juni 2023.

Eine schriftlich formulierte Kommunikationsstrategie, die detailliert auf die System-
umstellung einging und Losungsansatze fir die damit verbundenen Herausforde-
rungen (Probleme im Kundendienst, Schwierigkeiten bei der Ermittlung der

Dies flhrte in der Zusammenarbeit mit dem Bereich Kundendienst und den IT-Services zu unklaren
Weisungszusammenhangen.
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Beitragspflichtigen, Reputation der Gesellschaft etc.) bot, entwickelte die Gesell-
schaft nicht.

(5) Der Aufsichtsrat diskutierte im Oktober 2024 die Ergebnisse der Marktforschung.
Laut dieser Marktforschung war die Marke ,,0BS” wenig bekannt, sodass Beitrags-
pflichtige die von der Gesellschaft zugestellte Post teilweise entsorgten. Zudem
veranschaulichte eine vom RH vorgenommene Analyse von Medienberichten zum
Thema ORF-Beitrag, dass die Gesellschaft unter dem Namen ,GIS” im Jahr 2024 in
der Medienresonanz starker vertreten war als unter ihrem neuen Namen , OBS*.

(1) Vor dem Hintergrund der umfassenden Informationsverpflichtung der Gesell-
schaft und den damit verbundenen Herausforderungen im Bereich der Kommunika-
tion kritisierte der RH, dass die Leitung der Rechtsverfahrensabteilung zugleich als
direkt der Geschéftsfiihrung zugeordnete Stabsstelle fiir Offentlichkeitsarbeit
fungierte. Der RH vermerkte, dass aufgrund der vermehrt anfallenden Arbeiten in
der Rechtsverfahrensabteilung die Ressourcen fiir Offentlichkeitsarbeit fehlten.
Gleichzeitig ergab die Personalunion — Leitung Rechtsverfahren und Stabsstelle
Public Relations, Stakeholder Management — in der Aufbauorganisation der
Gesellschaft unklare Beziehungen zwischen Fihrungskraft und Mitarbeiterinnen
bzw. Mitarbeitern.

Der RH empfahl der Gesellschaft, ausreichend Ressourcen fiir die Offentlichkeits-
arbeit vorzusehen. Die Ressourcen innerhalb der Organisation waren so zu verteilen,
dass die Leitung Rechtsverfahren ihre diesbeziglichen Aufgaben vollumfanglich
wahrnehmen kann.

(2) Der RH hielt fest, dass die Gesellschaft eine Vielzahl an Kanalen fur die Informa-
tion Uber den neuen ORF-Beitrag nutzte.

Er anerkannte, dass die Gesellschaft im Herbst 2023 mit einer ersten Informations-
kampagne startete, hielt jedoch kritisch fest, dass die Marke ,,OBS” im Jahr 2024
wenig bekannt war und Beitragspflichtige die zugestellte Post teilweise entsorgten.
Vor dem Hintergrund der zahlreichen Herausforderungen der Systemumstellung
vermisste der RH eine detaillierte, schriftlich formulierte Kommunikationsstrategie,
die etwa auch MalRnahmen zur Krisenkommunikation enthielt. Damit kdnnte die
Gesellschaft nach Ansicht des RH besser auf externe Faktoren — wie in der Offent-
lichkeit gedulRerte Kritik oder Beschwerden der Kunden —reagieren und die Zahlungs-
bereitschaft der Beitragspflichtigen erhéhen.

Der RH empfahl der Gesellschaft, eine klare Kommunikationslinie in Form einer

detaillierten schriftlichen Kommunikationsstrategie zu entwickeln und die Strategie
regelmafig im Hinblick auf neue Herausforderungen zu evaluieren und anzupassen.
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Er empfahl der Gesellschaft weiters, ein Reputationsmanagement zu implementie-
ren, um potenziellen Schaden fir die Gesellschaft besser abfangen zu kdnnen sowie
den Spielraum fir eine positive Positionierung der Gesellschaft zu erweitern.

(3) Der RH sah den geringen Bekanntheitsgrad der Marke ,,0BS” kritisch. Die Ver-
saumnisse — nicht genutzte Moglichkeiten der Gesellschaft, wie eine detaillierte
Kommunikationsstrategie, aktive Offentlichkeitsarbeit, Bekanntmachung der
Marke — fihrten zu erheblichen Problemen im Kundendienst. Der RH verwies in
diesem Zusammenhang etwa auf die hohen Bearbeitungsriickstdnde sowie die
daraus resultierende &ffentliche Kritik (TZ 14).

Die Gesellschaft hielt in ihrer Stellungnahme fest, dass Offentlichkeitsarbeit und
Kommunikation zu keiner Zeit in der Verantwortung der Leitung Rechtsverfahren
gelegen seien. Das gesamte Kampagnenwesen, die Website-Betreuung, Social-
Media-Aktivitaten etc. habe in der Vergangenheit der Bereich Customer Care verant-
wortet. Mit der neuen Geschéaftsfihrerin werde der Gesamtbereich Kommunikation
als , direct-report” zur Geschaftsfihrung gefihrt.

Die Gesellschaft habe ihre strategische Ausrichtung durch die Implementierung
einer neuen Geschaftsfihrerin mit ausgewiesener Expertise und Schwerpunkt im
Kommunikationsmanagement mit Mitte Juli 2025 im Sinne der Empfehlung des RH
geandert. Sie werde zudem eine detaillierte Kommunikationsstrategie mit Fokus auf
eine starke Kundenorientierung und die direkte Kommunikation mit den Beitrags-
pflichtigen entwickeln. Das Ziel sei, die Gesellschaft als Service-Unternehmen zu
positionieren und im Rahmen der Informationspflicht nach dem ORF-Beitrags-
Gesetz umfassend zu informieren. In der Kommunikation wirden Synergien mit
dem ORF angestrebt.

Der RH hob gegeniiber der Gesellschaft hervor, dass Offentlichkeitsarbeit und
Kommunikation auch aus seiner Sicht in der Verantwortung der Geschaftsfiihrung
lagen. Er stellte klar, dass seine Kritik auf die Aufgabenwahrnehmung in der Umstel-
lungsphase gerichtet war: Die Leitung Rechtsverfahren, die mit der Stabsstelle Public
Relations, Stakeholder Management betraut war, fihrte gegeniber dem RH schrift-
lich aus, dass die Verantwortung fiir die Offentlichkeitsarbeit bei der Geschéfts-
fihrung und ihrer Person liege. Aufgrund ihrer besonderen Eignung, etwa durch
Kenntnis der gesetzlichen Rahmenbedingungen und Aufgaben, sowie der Vorgaben
des Eigentimers nehme sie diese Funktion schon seit Jahren wahr und dies sei im
aktualisierten Organigramm auch so abgebildet.

Der RH bekraftigte seine Kritik, dass aufgrund des seit Anfang 2024 gestiegenen
Arbeitsaufkommens in der Rechtsverfahrensabteilung Ressourcen fiir Offentlich-
keitsarbeit fehlten. Dies zeigte sich etwa an der geringen Anzahl an Pressein-
formationen, obwohl der extern entwickelte Kommunikationsplan solche vorsah.
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Der RH sah eine Leitung der Rechtsverfahrensabteilung und der Stabsstelle Public
Relations, Stakeholder Management in Personalunion auch deshalb kritisch, weil sie
in der Aufbauorganisation der Gesellschaft zu unklaren Beziehungen zwischen
FUhrungskraft und Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern fihrte.

Kundenservice und Beschwerdemanagement

(1) Die Gesellschaft bot Beitragspflichtigen verschiedene Moglichkeiten, Kontakt
aufzunehmen: online, telefonisch, postalisch, per Fax oder Gber den persdnlichen
Kundendienst.

Grundsatzlich hatte sie Erfahrung mit einer erhéhten Anzahl an Kundenanfragen;
beispielsweise gab es im Jahr 2022 gehaufte Anfragen zum Umbau von Empfangsge-
raten.3® Damals erhdhte sich die Anzahl der Rickstande und verlangerte sich die
Bearbeitungsdauer im Kundendienst.

(2) Die Anfragen an die Gesellschaft waren zu einem erheblichen Teil Beschwerden
von Kunden, etwa Uber

Verzogerungen in der Bearbeitung,

Schwierigkeiten bei der Zustellung von E-Mails,

eine lange Wartezeit z.B. in der ORF-Beitragsservice-Hotline,

die Zusendung von Erlagscheinen trotz erteilter SEPA-Lastschriftmandate,
Zahlungserinnerungen trotz Befreiung vom ORF-Beitrag,

ungerechtfertigte Inkassoschreiben oder

keine Rickmeldung der Gesellschaft bei Todesfallen trotz mehrfachen Hochladens
von Sterbeurkunden.

Schwierigkeiten ergaben sich auch durch die Daten im ZMR (TZ 8). Beispielsweise
wurden im selben Haushalt lebende Personen aufgrund uneinheitlicher Adressein-
trage im ZMR als an unterschiedlichen Hauptwohnsitzen wohnend gefiihrt, wodurch
mehrere Zahlungsaufforderungen an Personen an derselben Hauptmeldeadresse
versandt wurden. Weiters war die Abgrenzung zwischen Vorschreibungen im priva-
ten und betrieblichen Bereich aus den verflgbaren Daten fir die Gesellschaft nicht
erkennbar.

Bis 2023 stellten die Rundfunkgebihren auf empfangsfahige Endgerdte ab.
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(3) Die Gesellschaft hatte einen Prozess zum Beschwerdemanagement implemen-
tiert, passte diesen jedoch nicht an die Systemumstellung an:

Der Prozess sah vor, dass die Anfragen in der ersten Ebene des Kundendienstes —in
den Vorsystemen — nach Kategorien vorzusortieren und den fachzustandigen Berei-
chen zuzuweisen waren. Dabei konnte ein schriftliches Eingangsstiick mehrere
Anliegen enthalten (z.B. einen Antrag auf Bescheiderstellung sowie ein SEPA-Last-
schriftmandat) und daher in verschiedenen Fachabteilungen bearbeitet werden. Die
Abarbeitung von solchen Mehrfachanliegen verursachte systemtechnische Prob-
leme. Der Kundendienst musste zur Bearbeitung der Anliegen auf mehrere
IT-Systeme zugreifen und die Uberschneidungen der Teilprozesse konnten zu nicht
korrekten Prozessablaufen fihren (TZ 18). Es bestand keine Sicherheit, dass nach
Beantwortung einer Anfrage mit Mehrfachanliegen samtliche Anliegen eines
Kunden aus den IT-Systemen der Gesellschaft als erledigt gekennzeichnet waren.
Folglich kommunizierte die Gesellschaft manchen Kunden widersprichliche Sach-
verhalte, wie etwa Befreiungen vom ORF-Beitrag und am Folgetag zugestellte
Zahlungserinnerungen.

Die widersprichliche Kommunikation und die teils erhebliche Wartezeit auf die
Beantwortung von Anfragen fihrten wiederum zu erhéhtem Arbeitsaufkommen im
Kundendienst, da Kunden ihre Anfragen an die Gesellschaft wiederholten.

(4) Das Kundenservice der Gesellschaft wurde medial kritisiert. Im Juni 2024 disku-
tierte der Aufsichtsrat die Kritikpunkte, wie ungenigende Erreichbarkeit und das
Ausbleiben von Antworten. Kunden beschwerten sich darlber u.a. auch beim
Finanzministerium (TZ 31).

(1) Der RH hielt fest, dass der Gesellschaft die Beschrankungen im Kundendienst
bereits aus den Jahren vor der Systemumstellung bekannt waren. Vor dem Hinter-
grund, dass es bereits 2022 zu vermehrten Anfragen an den Kundendienst gekom-
men war, war der RH der Ansicht, dass die Gesellschaft die Mdglichkeit gehabt hatte,
sich auf einen Anstieg der Anfragen im Jahr 2024 besser vorzubereiten. Er verwies
dazu auf seine Empfehlung zu einer umfassenden Kommunikationsstrategie in
TZ13.

(2) Der RH hielt die Vielfalt an Beschwerden von Kunden fest, mit denen die Gesell-
schaft insbesondere im Jahr 2024 konfrontiert war. Er hob kritisch hervor, dass die
Gesellschaft ihren Prozess zum Beschwerdemanagement fir die herausfordernde
Systemumstellung 2024 nicht anpasste.

Der RH war der Ansicht, dass ein Beschwerdemanagement — insbesondere vor dem

Hintergrund der zahlreichen Anfragen im Kundendienst, der Vielfalt an Beschwer-
den und der negativen Medienresonanz — professionell aufzusetzen gewesen ware.
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Er empfahl der Gesellschaft, einen detaillierten Prozess fir ein Beschwerdemanage-
ment zu entwickeln. Dieser ware in regelmaRigen Abstanden zu evaluieren und
gegebenenfalls anzupassen.

(3) Der RH bemangelte, dass die Gesellschaft auch systemtechnische Probleme, wie
das Arbeiten mit mehreren IT-Systemen, nicht behob. Diese IT-technischen Prob-
leme fuhrten mitunter zu unrichtigen Prozessablaufen. Er verwies auf seine Empfeh-
lung zur Verbesserung der IT-Systeme in TZ 18, um auf die Beantwortung neu
eingegangener Anfragen effizienter reagieren zu kénnen.

Laut Stellungnahme der Gesellschaft evaluiere sie mit der Neuausrichtung die
Kommunikationsprozesse und beriicksichtige die Empfehlungen zum Beschwerde-
management. Dabei werde auch die technische Infrastruktur der Service-Bereiche
im Sinne einer neuen [T-Strategie und unter BerUcksichtigung von moéglichen Syner-
gien mit dem ORF weiterentwickelt.

Telefonischer Kundendienst

(1) Der telefonische Kundendienst war ab Janner 2024 mit einer deutlich gestiege-
nen Anzahl eingehender Anrufe konfrontiert. Zur Bewaltigung des hohen Aufkom-
mens beauftragte die Gesellschaft — zusatzlich zum internen — ein externes
Callcenter. Im Vergabeverfahren bekam jenes Unternehmen den Zuschlag, dessen
Beschwerdemanagement-System laut Jurybewertung die Anforderungen der Gesell-
schaft nicht angemessen adressierte.
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(2) Abbildung 6 zeigt die Anrufstatistik des internen und des beauftragten externen
Callcenters:

Abbildung 6:  Performance des telefonischen Kundendienstes

verlorene Anrufe externe Calls

B angenommene Anrufe externe Calls
verlorene Anrufe interne Calls
angenommene Anrufe interne Calls
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Quelle: OBS GmbH; Darstellung: RH

Mit dem sprunghaften Anstieg der eingehenden Anrufe im Janner 2024 erhéhte sich
auch die Anzahl der angenommenen Anrufe im internen Callcenter. Dennoch konn-
ten ab diesem Zeitpunkt in manchen Monaten mehr als die Hélfte der eingehenden
Anrufe nicht angenommen werden. Im Laufe des Jahres 2024 sank die Zahl der
monatlich angenommenen Anrufe teils unter das Niveau des Jahres 2023, ein erheb-
licher Anteil der eingehenden Anrufe wurde jedoch weiterhin nicht angenommen.
Die Anrufstatistik des beauftragten externen Callcenters folgte einem dhnlichen
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Muster, wobei ab April 2024 ein erheblicher Anteil der eingehenden Anrufe nicht
angenommen wurde.

Die Zahl der monatlich telefonierten Minuten pro VZA im internen Callcenter
erreichte im Janner 2024 ihren Héhepunkt (rd. 4.500 Minuten pro VZA). Im Verlauf
des Jahres 2024 sank dieses ProduktivitditsmaR teils deutlich unter das Niveau des
Jahres 2023. Im Oktober 2024 telefonierte der telefonische Kundendienst nur noch
2.856 Minuten pro VZA. Zu den personellen Ressourcen im Kundendienst siehe
TZ12.

Der RH stellte fest, dass die Gesellschaft einen Auftrag an ein externes Callcenter
vergab. Er kritisierte die Auswahl eines Unternehmens, dem im Vergabeverfahren
ein mangelhaftes Beschwerdemanagement attestiert wurde.

Der RH empfahl der Gesellschaft, bei der Auswahl externer Dienstleister auf die
Erfillung der zentralen Anforderungen der Gesellschaft Bedacht zu nehmen.

Der RH stellte fest, dass es im internen Callcenter der Gesellschaft im Laufe des
Jahres 2024 zu einem erheblichen Verlust an Produktivitdt kam; die Produktivitat
sank teilweise deutlich unter das Niveau des Jahres 2023.

Er empfahl der Gesellschaft, die Entwicklung der Produktivitdt im telefonischen
Kundendienst zu analysieren und geeignete Gegenmalnahmen zu treffen.

Die Gesellschaft hielt in ihrer Stellungnahme fest, dass der Service-Dienstleister als
Sieger des Ausschreibungsverfahrens hervorgegangen und deshalb zu beauftragen
gewesen sei.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des telefonischen Kundendienstes seien im
Jahr 2024 verstarkt auch in anderen Bereichen des Unternehmens eingesetzt
worden, insbesondere in der persdnlichen und schriftlichen Kundenkommunikation.
Daraus folge zwar eine geringere Produktivitat in Bezug auf Telefonie-Minuten pro
VZA, es sei daraus jedoch keine grundsatzlich geringere Produktivitat abzuleiten.

Der RH hielt gegenlber der Gesellschaft fest, dass die in telefonierten Minuten pro
VZA gemessene Produktivitdt zwischen Janner und Oktober 2024 um mehr als ein
Drittel zurlickgegangen war, wahrend weiterhin ein hoher Anteil an nicht angenom-
menen Anrufen bestanden hatte. In Anbetracht dessen konnte der RH die Vorge-
hensweise der Gesellschaft, Arbeitskrafte aus dem telefonischen Kundendienst
teilweise in anderen Bereichen einzusetzen, weder nachvollziehen noch erschien sie
ihm als Begrindung fur den vorgefundenen Produktivitdtsriickgang plausibel.
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Zudem war der anderweitige Einsatz von Arbeitskraften des telefonischen Kunden-
dienstes in den Daten des Controllings, die der RH fur seine Auswertungen heranzog,
nicht abgebildet und hatten auch die zustéandigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ihnin den Prifgesprachen nicht erwdhnt. Dies stellte die Qualitat der Daten, die der
Gesellschaft fir ihr Produktivitdtscontrolling zur Verfliigung standen, infrage.

Der RH bekraftigte daher seine Empfehlung, die Entwicklung der Produktivitat im
telefonischen Kundendienst zu analysieren und geeignete Gegenmalinahmen zu
treffen.

Schriftlicher Kundendienst

(1) Zu Beginn des Jahres 2024 stiegen die schriftlichen Anfragen an den Kunden-
dienst sprunghaft an, von rd. 240.000 im Dezember 2023 auf rd. 510.000 im
Janner 2024.

Bei schriftlichen Anfragen bestand die Moglichkeit, diese zu einem spateren Zeit-
punkt zu bearbeiten, wodurch es zu einem Ruckstand von noch unbearbeiteten
Geschaftsstliicken kam. Eine einzelne Anfrage konnte dabei, den Prozessen der
Gesellschaft folgend, bis zur Erledigung in mehreren fachzustandigen Abteilungen
—und mit unterschiedlichen Wartezeiten — bearbeitet werden.
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(2) Folgende Abbildung stellt die Anzahl der monatlich eingegangenen, bearbeiteten
und zum Monatsende noch offenen Geschaftsfalle im Bereich Posteingang sowie in
den Bereichen Erstellung von Bescheiden nach § 12 ORF-Beitrags-Gesetz und Befrei-
ungen dar:

Abbildung 7:  Monatlich eingegangene, bearbeitete und zum Monatsende noch offene Geschafts-
falle in den Bereichen Posteingang sowie Bescheiderstellung und Befreiung

eingegangene Geschaftsfalle pro Monat
B bearbeitete Geschiftsfille pro Monat
B zum Monatsende noch offene Geschéftsfalle

Posteingang

August Dezember April August Dezember
2023 2023 2024 2024 2024

Bescheiderstellung und Befreiung

August Dezember April August Dezember
2023 2023 2024 2024 2024

Quelle: OBS GmbH; Darstellung: RH
Die meisten offenen Geschéftsfalle bestanden zur Zeit der Gebarungstberprifung

im Posteingang; hier wurde der (iberwiegende Teil der eingehenden Schreiben kate-
gorisiert und den fachzustandigen Bereichen zugewiesen. Die Auswertung des RH
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zeigt, dass in diesem Bereich ab Janner 2024 auch die Zahl der erledigten Geschafts-
stlicke gesteigert werden konnte, dass sich aber aufgrund des hohen Aufkommens
dennoch Ruckstdnde bildeten. Die Gesellschaft konnte diese im Laufe des
Jahres 2024 reduzieren, jedoch nahm auch die Anzahl der monatlich verarbeiteten
Geschaftsstlicke ab, sodass die Anzahl der offenen Félle zum Monatsende nicht auf
das Niveau von Ende 2023 gesenkt werden konnte.

Demgegeniber stieg die Anzahl der offenen Geschéftsstiicke in den Bereichen
Bescheiderstellung und Bearbeitung von Befreiungsantragen stetig an. Die Anzahl
der zum Monatsende noch offenen Geschéftsfalle war im Verhaltnis zu den monat-
lich eingegangenen und bearbeiteten Geschaftsfallen hoch. In diesen Bereichen
setzte die Erledigung der Geschaftsfalle eine juristische Wirdigung voraus. Die
anspruchsvollere Tatigkeit und die dafiir erforderliche Einschulung in die verschiede-
nen —komplexen — IT-Systeme erlaubten keine kurzfristige Anpassung der Personal-
kapazitaten. Zu den personellen Ressourcen in der Rechtsabteilung siehe TZ 12.

Der RH hielt fest, dass die schriftlichen Anfragen an den Kundendienst der Gesell-
schaft zu Beginn des Jahres 2024 sprunghaft anstiegen, wodurch es zu einer Anhau-
fung an offenen Geschaftsfallen und folglich zu einer verzégerten Bearbeitung kam.

Der RH stellte fest, dass die Gesellschaft im Bereich des Posteingangs die Anzahl der
monatlich bearbeiteten Geschaftsfalle zumindest kurzfristig steigern konnte,
wodurch der Anhaufung unbearbeiteter Geschéftsfalle innerhalb des Posteingangs
begegnet werden konnte.

Demgegeniber vermerkte der RH fir den Bereich der Bescheiderstellung und
Befreiung kritisch, dass die Gesellschaft ihre Kapazitdten im Uberpriften Zeitraum
nicht hinreichend steigern konnte, um die Anzahl unerledigter Geschaftsfalle zu
reduzieren. Der RH kritisierte, dass die Gesellschaft flr diese anspruchsvollere Tatig-
keit, die juristisches Know-how und eine Einschulung in die IT-Systeme der Gesell-
schaft bendtigte, erst zeitverzogert die Personalkapazitdten ausweitete (TZ 12). Er
gab diesbezlglich zu bedenken, dass eine Umkehr des Trends einer steigenden
Anzahl unerledigter Geschaftsfalle im Bereich der Bescheiderstellung und Befreiung
zur Zeit der GebarungsUberprifung nicht absehbar war.

Der RH empfahl der Gesellschaft, neben der nétigen Verbesserung der IT-Systeme
(TZ 18) vor allem in den Bereichen mit anspruchsvolleren Tatigkeitsprofilen, z.B. der

Bescheiderstellung und der Befreiung vom ORF-Beitrag, zeitnah geeignete organisa-
torische und personelle Mallnahmen zu setzen, um den Trend einer steigenden
Anzahl unerledigter Geschaftsfalle umzukehren.
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Laut Stellungnahme der Gesellschaft wirden der ORF und die Gesellschaft ihre
bisherige Strategie zur Zusammenarbeit dndern. Auch im Bereich der IT werde
daher vermehrt die Kooperation gesucht. Erste personelle und technische MaR-
nahmen zur Trendumkehr seien getroffen worden und zeigten bereits Wirkung. Im
Zuge der notwendigen Neugestaltung der IT-Infrastruktur, der IT-Anwendungen und
Prozesse wirden diverse MalRnahmen in unterschiedlicher Art und Weise etabliert.

Aufwendungen fir Postversand

Die Gesellschaft hatte wesentliche Aufwendungen fir den adressierten Postver-
sand. Sie betrugen im Jahr 2023 7,42 Mio. EUR und stiegen bis Ende 2024 auf
8,31 Mio. EUR an (TZ 20). Dies entsprach einem knappen Drittel des gesamten Sach-
aufwands. Das Finanzministerium nahm ab 2025 diesbezigliche Einsparungen an,
u.a. durch weniger postalische Zusendungen.

Die Gesellschaft setzte ab Ende 2024 MaRnahmen, um die Aufwendungen fir den
Postversand zu senken, indem sie etwa Vorleistungen neu organisierte und mit
verschiedenen Zustellern zusammenarbeitete.

Weiters forcierte die Gesellschaft die Entrichtung der ORF-Beitrage mittels SEPA-
Lastschriftmandat. Durch eine fiir Beitragspflichtige glinstige Zahlungsregelung
sollte ein Anreiz fir das Einrichten einer SEPA-Lastschrift geschaffen werden:
Anstelle der jahrlichen Entrichtung der Beitrdge war mittels SEPA-Lastschriftmandat
die Entrichtung in Intervallen von zwei oder sechs Monaten moglich. Die Gesell-
schaft wollte dadurch bereits vor Inkrafttreten einer ab Janner 2026 gesetzlich
vorgesehenen Zahlungsregelung eine Anderung der Zahlungsgewohnheiten der
Beitragspflichtigen erreichen. Die in Aussicht genommene Regelung sah vor, dass die
Erbringung der Beitrage einmal jahrlich zu erfolgen hatte, sofern die Beitrage nicht
mittels SEPA-Lastschriftmandat entrichtet wurden.

Ende 2024 nutzten rd. 2 Mio. Beitragspflichtige das SEPA-Lastschriftmandat; Gber
1,31 Mio. Beitragspflichtige erhielten die Vorschreibung mit Erlagschein. Durch die
Rickstande im Kundendienst verzdgerte sich die Einrichtung der SEPA-Lastschrift-
mandate.

Eine elektronische Zustellung der Vorschreibungen an Unternehmen Uber das
Unternehmensserviceportal*® war in 72 % der Falle nicht moglich. Die erforderlichen
Zustelladressen waren nicht vollstdndig, veraltet bzw. flr die Zustellung der
Das Unternehmensserviceportal war ein zentrales Register und diente der Kommunikation zwischen
Behorden und unternehmerisch tatigen Einheiten. Die Bundesrechenzentrum GmbH betrieb das
Unternehmensserviceportal. Jede Bundesministerin und jeder Bundesminister war verpflichtet, innerhalb

des jeweiligen Wirkungsbereichs an der Einrichtung und am Betrieb des Unternehmensserviceportals durch
Bereitstellung von Informationen mitzuwirken.
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Vorschreibung des ORF-Beitrags nicht eindeutig zuordenbar. Die Unternehmen
konnten verschiedene Adressdaten — Firmensitz, Ort der Geschéftsleitung,
Geschéftsanschrift etc. —im Unternehmensserviceportal hinterlegen. Das Finanzmi-
nisterium Ubermittelte bei den Kommunalsteuerdaten Adressen aus FinanzOnline.
Diese mussten laut Finanzministerium nicht den Adressen im Unternehmensser-
viceportal entsprechen.

Der RH hielt fest, dass die Aufwendungen fir den Postversand im Jahr 2024 ein
knappes Drittel des gesamten Sachaufwands der Gesellschaft ausmachten. Er hob
hervor, dass das Finanzministerium ab 2025 von einer Reduktion ausging. Der RH
verwies auf erste diesbezlgliche Optimierungs- und KonsolidierungsmalRnahmen
der Gesellschaft, wie das Forcieren der Beitragsentrichtung mittels SEPA-Lastschrift-
mandat.

Er empfahl der Gesellschaft, die Mallnahmen zur Optimierung und Konsolidierung
der Aufwendungen fir den Postversand zu intensivieren.

Der RH stellte fest, dass die Beitragspflichtigen haufiger das SEPA-Lastschriftmandat
als Zahlungsvariante beantragten und so das Zusenden von Erlagscheinen entfallen
konnte. Er kritisierte aber, dass der kostenreduzierende Effekt daraus aufgrund der
verzogerten Bearbeitungen im Kundendienst nicht unmittelbar eintrat. Der RH hob
hervor, dass gemal einer gesetzlichen Regelung die Erbringung der Beitrdage ab
Janner 2026 einmal jahrlich zu erfolgen hatte, sofern die Beitrdage nicht mittels SEPA-
Lastschriftmandat entrichtet wurden.

In diesem Zusammenhang empfahl der RH der Gesellschaft, eine aktive Informati-
onsbereitstellung fur all jene Beitragspflichtigen, die die Beitrage nicht mittels SEPA-
Lastschriftmandat entrichten, zu verfolgen, um entsprechenden Kundenanfragen
frihzeitig entgegenzuwirken.

DarUber hinaus empfahl der RH dem Finanzministerium, bei andauernden verzoger-
ten Bearbeitungen im Kundendienst der Gesellschaft eine Verlangerung der Uber-
gangsbestimmung zu den Zahlungsfristen flr jene Beitragspflichtigen zu prufen, die
die Beitrage nicht mittels SEPA-Lastschriftmandat entrichten.

Der RH hielt auch kritisch fest, dass lediglich 28 % der Vorschreibungen im betrieb-
lichen Bereich Uber das Unternehmensserviceportal erfolgen konnten. Nach Ansicht
des RH wurde das Portal damit dem Anspruch, den elektronischen Austausch von
Informationen zwischen Teilnehmenden zu unterstlitzen, nicht gerecht.

Er empfahl dem Finanzministerium, in Abstimmung mit dem Bundeskanzleramt die

Nutzbarkeit des Unternehmensserviceportals fir elektronische Zustellungen zu
verbessern. Es ware zu prifen, ob die in FinanzOnline angegebenen Zustelladressen
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fir den Austausch von Informationen zwischen Teilnehmenden geeignet sind und
im Unternehmensserviceportal hinterlegt werden kénnen.

(1) Das Finanzministerium teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die im Septem-
ber 2025 vom Nationalrat beschlossene Novelle des ORF-Beitrags-Gesetzes auch
eine Verlangerung der Ubergangsbestimmung (von Jdnner 2026 auf Janner 2028) zu
den Zahlungsfristen fir jene Beitragspflichtigen umfasse, die ihre Beitrdge nicht
mittels SEPA-Lastschriftmandat entrichteten.

Bevor die Empfehlung zur verbesserten Nutzbarkeit des Unternehmensservicepor-
tals in weitere Uberlegungen einflieBen kdénne, seien offene Fragen zu klaren,
beispielsweise betreffend Begriffsbestimmungen sowie rechtliche und technische
Grundlagen.

(2) Laut Stellungnahme der Gesellschaft seien bereits unterschiedliche MaRnahmen
eingeleitet worden und wirden zur weiteren Optimierung Schritt fr Schritt umge-
setzt. Diese wirden u.a. die Fokussierung auf ,Duale Zustellung” sowie Aktivitaten
zur SEPA-Umstellung umfassen. Darliber hinaus werde im direkten Kundenkontakt
versucht, Beitragspflichtige zur Registrierung fir die E-Mail-Zustellung zu motivie-
ren. Auf die SEPA-Umstellung werde sowohl in den Vorschreibungen als auch im
Kundendienst konkret hingewiesen. Weitere KommunikationsmaRnahmen, insbe-
sondere ein entsprechender Webauftritt, wiirden umgesetzt.

Der RH begriiRte, dass mit der im September 2025 beschlossenen Novelle des
ORF-Beitrags-Gesetzes seine Empfehlung zur Verldngerung der Ubergangsfrist
umgesetzt wurde.

Er nahm von den weiteren KommunikationsmaBRnahmen der Gesellschaft positiv

Kenntnis. Trotz verlangerter Ubergangsfrist fir die Zahlungsfristen sollte die
Gesellschaft kostenreduzierende Effekte vor Ablauf der Frist erreichen.
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IT-Systeme

(1) Die Kosten der Gesellschaft sollten laut Finanzministerium und ORF durch Auto-
matisierung und Digitalisierung der internen Prozesse deutlich gesenkt werden.

Spatestens mit der Umstellung auf den ORF-Beitrag kam es aufgrund der steigenden
Geschaftsvolumen bei den IT-Systemen der Gesellschaft zu Uberlastungen und
Funktionseinschrankungen. Die Kernsysteme der Gesellschaft waren seit Gber
20 Jahren im Einsatz und am Ende ihres Lebenszyklus. Teilweise war das Zusammen-
spiel der eingesetzten Systeme komplex und fehleranfallig. Durch die Umstellung auf
den ORF-Beitrag wurden in den IT-Systemen Workarounds und Provisorien erforder-
lich; sie sahen zum Teil manuelle Schritte in den Prozessen vor, die den Kunden-
dienst betrafen. Dies erhohte die Komplexitadt zusatzlich.

Es kam dadurch bei den Beitragspflichtigen zu nicht nachvollziehbaren Uberschnei-
dungen von widersprichlichen Aktivitaten, z.B. indem

die Zahlung mittels SEPA-Lastschriftmandat in Raten vereinbart und gleichzeitig der
gesamte Jahresbetrag abgebucht wurde oder

bei laufenden Befreiungsverfahren gleichzeitig Zahlungsaufforderungen versendet
wurden.

In einigen Bereichen war die Gesellschaft von externen Dienstleistern abhangig.
Trotz deren vorheriger Zusicherung, dass die erwarteten hohen Volumen verarbei-
tet werden konnten, stieRen einige IT-Systeme an ihre technischen Grenzen. So war
etwa die Telefonanlage nicht auf die gestiegenen Kundenanfragen ausgerichtet.
Weiters wurde an einzelnen Tagen die Kapazitdtsgrenze der E-Mail-Postfacher
erreicht.

Die IT-Unterstitzung blieb Uber das gesamte Jahr 2024 mangelhaft. Wesentliche
Automatisierungs- und Digitalisierungsschritte setzte die Gesellschaft nicht. Dies
erschwerte auch die Aufgabenwahrnehmung durch die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Kundendienst und in der Rechtsabteilung, was wiederum Auswirkungen
auf den Abbau der Rickstéande hatte.

(2) Innerhalb der Gesellschaft war die Verantwortung fir die unterschiedlichen
IT-Systeme breit gestreut und daher organisatorisch aufwandig zu steuern. Der
Lenkungsausschuss thematisierte im Februar 2024, dass die Verteilung der Verant-
wortung und die mangelhafte Zusammenarbeit im IT-Bereich zu Problemen fihrten.
Die Mangel zeigten einen umfangreichen Handlungsbedarf zum Einsatz der IT in der
Gesellschaft auf. Die Gesellschaft verortete die Griinde in den Versdumnissen der
vorangegangenen Jahre.
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(3) Die Interne Revision des ORF stellte 2023 diverse Schwachstellen in den internen
Systemen der Gesellschaft fest. Aus ihrer Sicht ware nach dem Datenabflussvorfall
im Jahr 2020 (TZ30) eine ,Evaluierung einer kompletten Neuausrichtung der
IT-Infrastruktur/-Systeme unter Nutzung der seitens des ORF zur Verfligung stehen-
den IT-Ressourcen legitim gewesen®. Die Nutzung der IT-Infrastruktur des ORF wére
fur die Gesellschaft moglich gewesen, wurde aber aus strategischen Uberlegungen
nie konkret in Erwdgung gezogen.

(4) Im Oktober 2024 veranlasste der Aufsichtsrat die Uberarbeitung der IT-Strategie
unter Einbindung der ORF-Technik. Ein externer Dienstleister legte im Februar 2025
einen Bericht zum IT-Assessment vor. Darin identifizierte er fir 2025 und 2026
MaRnahmen samt Prioritdtensetzung sowie Investitions- und Ressourcenanforde-
rungen bis 2030. Der externe Dienstleister kam in seiner Analyse zum Ergebnis, dass
das IT-Budget flr 2025 fir den bevorstehenden Modernisierungsbedarf zu gering
war.

Der RH hob hervor, dass der ORF und das Finanzministerium davon ausgingen, dass
die Kosten der Gesellschaft durch Automatisierung und Digitalisierung deutlich
gesenkt werden konnten. Er stellte jedoch kritisch fest, dass die Kernsysteme der
Gesellschaft am Ende ihres Lebenszyklus waren und es dadurch zu Uberlastungen
und Funktionseinschrankungen kam.

Nach Ansicht des RH gingen zahlreiche Anfragen im Kundendienst auf die Schwach-
stellen des IT-Systems der Gesellschaft zuriick. Er kritisierte das fehlende Zusam-
menspiel der IT-Systeme bzw. die Notwendigkeit manueller Schritte, weil dadurch
die Fehleranfalligkeit stieg.

Der RH stellte fest, dass die IT-Systeme der Gesellschaft ab Ende 2024 einem
IT-Assessment unterzogen wurden und in der Folge Anfang 2025 umzusetzende
MaRnahmen samt Prioritdtensetzung sowie Investitions- und Ressourcenanforde-
rungen identifiziert wurden. Er vermerkte, dass laut Analyse des externen Dienst-
leisters das IT-Budget der Gesellschaft fir 2025 in Anbetracht des Moder-
nisierungsbedarfs laut IT-Assessment zu gering war. Der RH bewertete die Einbin-
dung der ORF-Technik in den [T-Strategie-Prozess positiv und sah wesentliche Syner-
gie-Effekte mit dem ORF in einer gemeinsamen Beschaffung, Wartung und Ver-
wendung von IT.

Er kritisierte, dass die Gesellschaft die Uberarbeitung ihrer IT-Strategie spat in Angriff
nahm. Diese ware schon aufgrund des Alters der Kernsysteme bereits vor Einfih-
rung des ORF-Beitrags zweckmafRig gewesen. Auch hatte sie genauere Kenntnisse
Uber den fir die Automatisierung und Digitalisierung erforderlichen Investitionsbe-
darf erbracht, der den vom Finanzministerium in der Wirkungsorientierten
Folgenabschatzung erwarteten Einsparungen gegenlberzustellen gewesen ware.
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Der RH empfahl der Gesellschaft, das Zusammenspiel der eingesetzten IT-Systeme
zeitnah zu verbessern, um dadurch die Anfragen im Kundendienst zu reduzieren.

Er empfahl dem ORF und der Gesellschaft, auf Grundlage des Ergebnisses des IT-As-
sessments und unter Berlcksichtigung der budgetaren Moglichkeiten der Gesell-
schaft an die neue Situation angepasste IT-Anforderungen zu definieren,
Kostenabschatzungen durchzufihren und einen mittelfristigen Investitions- und
Umsetzungsplan zu erstellen. Dabei ware vorrangig die zentral Gber den ORF verflg-
bare IT-Infrastruktur zu nutzen, waren eine gemeinsame Beschaffung, Wartung und
Verwendung von IT zu priorisieren und damit auch kostenintensive Doppelgleisig-
keiten zu verhindern.

Der ORF und die Gesellschaft hielten in ihren Stellungnahmen fest, dass das enge
Zeitkorsett bei der Neugestaltung und Umsetzung des ORF-Beitrags 2023/24 eine
begleitende Neugestaltung der generellen strategischen Prioritaten und der techni-
schen Ausstattung verunmoglicht habe. Aufgrund der im Vorfeld bestehenden Unsi-
cherheiten lber das neue Finanzierungssystem sei die Gefahr von , stranded costs”
erheblich gewesen. Da eine allfillige Anderung des Auftrags der Gesellschaft zum
Zeitpunkt der Beauftragung des IT-Assessments nicht vorhersehbar gewesen sei, sei
von einem groRen IT-Assessment inklusive einer tiefergehenden Synergieanalyse

zwischen ORF und Gesellschaft bewusst abgesehen worden.

Laut ORF sei das IT-Assessment bei der Gesellschaft eine reine Status-quo-Erhebung
gewesen, mit dem Ziel, bestehende Risiken der IT-Systeme zu identifizieren, korrekt
einzuschatzen und wirksam zu mitigieren. Die IT der Gesellschaft sei in der Vergan-
genheit auf Basis strategischer Uberlegungen méglichst getrennt vom ORF betrie-
ben worden; kostenintensive Doppelgleisigkeiten seien bisher bewusst akzeptiert
worden.

Die Gesellschaft fihrte weiters aus, dass im Rahmen des IT-Assessments Anfang
2025 umfangreicher Handlungsbedarf identifiziert worden sei — von der Uberarbei-
tung der Datenstrategie bis hin zum Umbau der IT-Infrastruktur und Applikations-
landschaft. Samtliche IT-Applikationen muissten ersetzt sowie Schnittstellen
reduziert, standardisiert und auf den letzten Stand der Technik gebracht werden.
Die Modernisierung der IT-Infrastruktur werde schrittweise Uber die ndchsten Jahre
umgesetzt.

Der ORF und die Gesellschaft bekannten sich klar dazu, den zweiten Teil des
IT-Assessments — die Synergieanalyse zwischen ORF-IT und OBS-IT — ab dem ersten
Quartal 2026 durchzufihren. Ziel sei es, die Potenziale fir Standardisierung, Effizi-
enzsteigerungen und gemeinsame Nutzung von Lizenzen, Prozessen, IT-Systemen
und Services zu identifizieren und strukturiert zu heben. Laut ORF wirden Lizenzbe-
schaffungen als SofortmalRinahme bereits erheblich kostenglinstiger Gber den ORF
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abgewickelt. Zudem sei das ORF-interne IT-Architecture Board seit August 2025 um
die Chief Information Officer der Tochtergesellschaften erweitert worden, um auch
einen inhaltlichen Abgleich der IT-Roadmap und Architekturpatterns sicherzustellen.

Fakten und Zahlen zur Gesellschaft
Gebarungsubersicht

19.1 Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick Giber die Gewinn- und Verlustrechnung der
Gesellschaft fur die Jahre 2022 bis 2024

Tabelle 7: Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft 2022 bis 2024

‘ 2022 ‘ 2023 2024 ‘ Z\ifzrgl‘::;(’)”zi
in 1.000 EUR in %

Ertrage 39.389 37.493 | 39.834 2.342 6,2
davon

Umsatzerlose 37.864 35.259 38.033 2.774 7,9

sonstige betriebliche Ertréige’ 1.525 2.234 1.801 -432 -19,4
Aufwendungen 39.945 44.025 45.476 1.451 3,3
davon

Personalaufwand 15.796 18.082 16.486 -1.597 -8,8

Sachaufwand 24.149 25.943 28.990 3.047 11,7

sonstige betriebliche Aufwendungen 19.910 21.734 25.584 3.851 17,7
Betriebsergebnis -556 -6.532 -5.641 - -
Finanzerfolg (Zinsengebarung) 556 6.533 7.089 556 8,5
Rucklagengebarung 0 0 -1.448 -1.448 -
Bilanzgewinn 1 1 0 - -

in %

Anteil Umsatzerl6se an Ertragen 96,1 94,0 95,5 - -
Anteil Personalaufwand an Aufwendungen 39,5 41,1 36,3 - -
Anteil Sachaufwand an Aufwendungen 60,5 58,9 63,7 - -
Rundungsdifferenzen méglich Quelle: OBS GmbH
1 Sonstige betriebliche Ertrage waren vor allem Ertrige aus der Auflésung von Riickstellungen sowie aus der Ausbuchung von Gebiihrengut-

schriften.

Die Umsatzerldse machten im Jahr 2024 Gber 95 % der Ertrage der Gesellschaft aus
(1221).
72
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Die Personalaufwendungen der Gesellschaft betrugen im Jahr 2024 gut ein Drittel
und die Sachaufwendungen knapp zwei Drittel der Aufwendungen der Gesellschaft
(TZ 20).

Die Gesellschaft erzielte insbesondere 2023 und 2024 aufgrund des gestiegenen
Zinsniveaus malfigebliche Zinsertrage, die zum Uberwiegenden Teil vom ORF stamm-
ten: Gemall ORF-Beitrags-Gesetz und den fur die Einhebung der Landesabgaben
mafigeblichen Landesgesetzen (TZ 32) hatte die Gesellschaft mit jenen Rechtstra-

gern, flr die sie die Einbringung besorgte, vierteljahrlich abzurechnen. Abweichend
davon Uberwies die Gesellschaft dem ORF die fir ihn eingehobenen Beitrage monat-
lich und verrechnete ihm fir diesen kurzfristigen Kredit marktibliche Zinsen. Die
Zinsertrage der Gesellschaft verminderten den Nettoeinhebungsaufwand (TZ 6)
sowie die vom ORF zu leistende Einhebungsvergltung (TZ 21).

Die Gesellschaft nahm im Jahr 2024 eine Ricklagendotierung vor. Dies war in Anbe-
tracht der stark gestiegenen Bilanzsumme erforderlich, um eine Eigenkapitalquote
von 12 % nicht zu unterschreiten.*

Der RH stellte fest, dass die Gesellschaft dem ORF die fir ihn eingehobenen Beitrage
ungeachtet der im ORF-Beitrags-Gesetz vorgesehenen vierteljahrlichen Abrechnung
monatlich Uberwies und ihm daflir marktlbliche Zinsen verrechnete.

Nach Ansicht des RH konnten monatliche Uberweisungen an den ORF im Hinblick
auf seine Liquiditatssteuerung zweckmaRig sein. Er wies darauf hin, dass die Zinser-
trage der Gesellschaft den Einhebungsaufwand und damit die vom ORF zu leistende
Einhebungsvergltung verminderten, dass dem ORF aber zugleich Zinsaufwand fir
den bei seinem Tochterunternehmen aufgenommenen kurzfristigen Kredit erwuchs.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, im Rahmen einer Novelle des ORF-Beitrags-
Gesetzes eine Neuregelung der Abrechnung der Gesellschaft mit dem ORF zu erwa-
gen, um dem ORF eine bedarfsorientierte Liquiditatssteuerung zu ermaoglichen.

Das Finanzministerium teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die im Septem-
ber 2025 vom Nationalrat beschlossene Novelle des ORF-Beitrags-Gesetzes auch
eine Neuregelung der Abrechnung der Gesellschaft mit dem ORF umfasse.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft stieg von 2023 auf 2024 um 46,6 % von 177,33 Mio. EUR auf
259,91 Mio. EUR. Dafuir waren im Wesentlichen gestiegene Beitragsforderungen gegeniber dem erweiterten
Kreis der Beitragspflichtigen sowie die damit korrespondierenden Verbindlichkeiten gegentber dem ORF und
den Landern ausschlaggebend. Gemals dem Entwurf der ,Richtlinie Risikomanagement” des ORF sollte seine
Eigenkapitalquote im Hinblick auf den Gesamtrisikoumfang des Unternehmens nicht zu stark belastet werden
und daher im Ergebnis nicht unter 12 % sinken.
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Aufwendungen
20 Die folgende Tabelle stellt die Aufwendungen der Gesellschaft 2022 bis 2024 dar:
Tabelle 8: Aufwendungen der Gesellschaft 2022 bis 2024
‘ 2022 ‘ 2023 2024 ‘ z\gazrgnb?:rzl:)nzgzt
in 1.000 EUR in %

Aufwendungen 39.945 44.025 | 45.476 1.451 3,3

davon
Personalaufwand 15.796 18.082 16.486 -1.597 -8,8
Sachaufwand 24.149 25.943 28.990 3.047 11,7
Material und sonstige Leistungen 3.493 3.336 2.587 -749 -22,5
Abschreibungen 745 873 819 -54 -6,2
sonstige betriebliche Aufwendungen 19.910 21.734 25.584 3.851 17,7
davon ausgewdhlite Positionen: 16.270 17.187 20.889 3.703 21,5
Postversand (TZ 17) 6.836 7.418 8.311 893 12,0
Hardware und Software (TZ 18) 3.201 3.715 4.255 540 14,5
Werbung (TZ 25) 1.924 2.192 2.679 487 22,2
Beratungsaufwendungen (TZ 23) 261 414 914 500 120,9
éf;cg f;i f;’g;:n“(’;‘; ge’tbe’ ichtigungen 4.048 3.448 4.731 1.282 37,2

in %

ggtigsﬁ;usrﬁsnlijetriebliche Aufwendungen 82.4 838 88,3 _ B
Rundungsdifferenzen moglich Quelle: OBS GmbH

Die Aufwendungen der Gesellschaft stiegen von 2023 auf 2024 um 1,45 Mio. EUR
oder 3,3 %. Dies widersprach den Annahmen Uber Einsparungen bei den Aufwen-
dungen der Gesellschaft (TZ 6).

Der Personalaufwand stieg von 2022 auf 2023 nicht zuletzt aufgrund des Sozialplans
um 14,5 % und sank von 2023 auf 2024 um 8,8 % (TZ 12). Im Jahr 2023 waren
Aufwendungen flir den Sozialplan in Héhe von 953.000 EUR flr Personen, die von
der Umstrukturierung und BetriebsteilschlieRung betroffen waren, enthalten.

Der Sachaufwand stieg von 2023 auf 2024 um 11,7 %, die sonstigen betrieblichen
Aufwendungen erhdhten sich demgegeniber um 17,7 %; ihr Anteil am Sachauf-
wand betrug 88,3 % im Jahr 2024.

Zu den in der Tabelle dargestellten ausgewdhlten Positionen Postversand, Hard- und
Software, Werbung, Beratung, Abschreibung und Wertberichtigung (sie machten im
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Jahr 2024 Gber 80 % der sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus) verwies der

RH auf seine Feststellungenin TZ4,TZ 17, TZ 18, TZ 23 und TZ 25.

Umsatzerlose

21 (1) Die folgende Tabelle und die folgende Abbildung zeigen die Umsatzerlése der

Gesellschaft 2022 bis 2024:

Tabelle 9:

Umsatzerlose der Gesellschaft 2022 bis 2024

‘ 2022 ‘ 2023

2024 ‘

in 1.000 EUR
Umsatzerl6se 37.864 35.259 | 38.033
davon
Inkassoprovisionen: 26.737 23.463 23.750
e Finhebungsvergliitung ORF 20.758 18.423 21.758
e Finhebungsverglitung Ldnder 3.926 3.219 1.961
e Finhebungsverglitung Bund 2.053 1.820 31
Verglitung Energiebefreiungen 765 1.155 561
Verglitung Telefonzuschiisse 806 816 685
Séumniszuschldge 8.150 8.084 11.575
Sonstiges! 1.405 1.742 1.462
in %
Anteil Inkassoprovisionen an Umsatzerlésen 70,6 66,5 62,4
Anteil Sdumniszuschlage an Umsatzerlosen 21,5 22,9 30,4

Rundungsdifferenzen moglich

Veranderung
2023 bis 2024

2.774

288
3.335
-1.259
-1.789
-594
-131
3.491
-280

in %

7,9

1,2
18,1
-39,1
-98,3
-51,5
-16,1
43,2
-16,1

Quelle: OBS GmbH

1 Konzernerlse SimpliTV und ORF-Player (bis 2023); Zahlung von Vertragsstrafen durch ein Inkassobiiro wegen Nichterreichung der vereinbar-
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Abbildung 8:  Zusammensetzung der Umsatzerlose der Gesellschaft 2024

andere
39%
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vergltung ORF

57,2%
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-

Einhebungs-
vergltung Lander
52%

Die Position ,andere” umfasst z.B. Inkassoprovisionen, Konzernerlose.
Quelle: OBS GmbH; Darstellung: RH

(2) Der Anteil der Umsatze aus Inkassoprovisionen*? an den Umsatzen der
Gesellschaft betrug 62,4 % im Jahr 2024, davon machten 57,2 % die
Einhebungsvergiitung des ORF aus und 5,2 % jene der Lander.

Bis zum Jahr 2023 hob die Gesellschaft Beitrdge und Abgaben flir den Bund (Rund-
funkgeblhren, Kunstférderungsbeitrag), fir den ORF (Programmentgelte) sowie fir
die Lander ein. Mit dem Umstieg auf den ORF-Beitrag entfielen die Rundfunkgebih-
ren und der Kunstforderungsbeitrag, sodass die Gesellschaft Einhebungsvergiitungen
nur mehr vom ORF und von den Landern erhielt.*® Die Einhebungsvergltung des
ORF stieg von 2023 auf 2024 aufgrund der Erweiterung des Kreises der
Beitragspflichtigen um 18,1 %, jene der Lander sank um 39,1 %, weil die Lander
Niederosterreich, Salzburg und Wien ab 2024 auf die Einhebung einer an den
ORF-Beitrag gekoppelten Landesabgabe verzichteten (TZ 32).

Die Endabrechnung der Einhebungsvergltung erfolgte nach der Bestdtigung des
Jahresabschlusses: Die Gesellschaft leistete im Regelfall eine Riickerstattung der zu

Gemal ORF-Beitrags-Gesetz konnte die Gesellschaft maximal 2,2 % der eingehobenen Beitrage als Verglitung
fur die Einbringung und zur Deckung der damit verbundenen Aufwendungen einbehalten. Eine
Ubergangsregelung sah vor, dass die Einhebungsvergiitung abweichend davon héchstens 3,0 % im Jahr 2024
und 2,5 % im Jahr 2025 betragen durfte.

Vereinzelt wurden noch 2024 fiir den Bund Abgaben- und Beitragsriickstande aus Vorjahren eingebracht.
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viel einbehaltenen Betrdge an die Rechtstrager, in deren Auftrag sie agierte.** Im
Jahr 2024 unterblieb erstmals eine Rickerstattung, weil die Gesellschaft eine Rick-
lage dotierte, um eine Eigenkapitalquote von zumindest 12 % zu erzielen (TZ 19).

(3) Die Umsatze aus Sdumniszuschlagen stiegen von 2023 auf 2024 um 3,49 Mio. EUR
oder 43,2 % und machten im Jahr 2024 tber 30 % der Umsatzerlose der Gesellschaft
aus. Fir die Steigerung war im Wesentlichen die Erweiterung des Kreises der
Beitragspflichtigen infolge der Umstellung auf den ORF-Beitrag ursachlich.

(4) Die von der Gesellschaft erzielten Umsatzerlose aus der Abwicklung der Verfah-
ren fir Energie- und Telefonbefreiungen trugen in Summe 3,3 % zu ihren Umsatzen
bei (TZ 33).

MaRgeblich daflir war ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Einen allfalligen Jahresverlust hatten der ORF
sowie —seit 2024 — die weiteren Rechtstrager zu tragen, die Auftraggeber der Gesellschaft waren. Die
Gesellschaft verzeichnete im Uberpriften Zeitraum keinen Jahresverlust.

www.parlament.gv.at

79 von 126



80 von 126

78

22.1

45

46

47

48

49

50

111-304 der Beilagen XXVI11. GP - Bericht - Hauptdokument

Unternehmensfihrung
Geschaftsfihrung

(1) Die Gesellschaft hatte 2022 und 2023 eine Doppelgeschaftsfiihrung. Der mit
Februar 2020 bestellte Geschéftsfihrer schied Anfang 2024 aus dem Unternehmen
aus, der mit Janner 2022 bestellte Geschaftsfiihrer war zur Zeit der Gebarungsiber-
prifung Alleingeschaftsfiihrer. Davor war er als Co-Geschaftsfihrer fir die Bereiche
Kundendienst, Recht, Befreiungen und Kommunikation verantwortlich gewesen.

(2) Die Bestellung der Geschéftsfihrer hatte nach dem Stellenbesetzungsgesetz* zu
erfolgen und oblag dem Alleingesellschafter ORF.*® Dieser konnte dem RH keine
vollstandige Dokumentation der Ausschreibungs-, Auswahl- und Bestellungsprozesse
vorlegen. Vor der Bestellung der Geschaftsflihrer habe kein Assessment stattgefun-
den, die Daten der nicht bertcksichtigten Bewerberinnen und Bewerber seien nach
sechs Monaten aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben geldscht worden.

(3) Der Oberste Gerichtshof (OGH) anerkannte in seiner Rechtsprechung einen aus
dem Stellenbesetzungsgesetz ableitbaren Schadenersatzanspruch fiir Bewerberin-
nen und Bewerber, um diese u.a. vor unsachlichen Besetzungsentscheidungen zu
bewahren. Dieser Schadenersatzanspruch war von gleichbehandlungsrechtlichen
Bestimmungen unabhdngig und unterlag daher auch nicht den verjahrungsrecht-
lichen Bestimmungen des Gleichbehandlungsgesetzes* (sechs Monate ab
Ablehnung der Bewerbung).*® Mangels Regelungen im Stellenbesetzungsgesetz
galten die allgemeinen Verjahrungsvorschriften.*®

(4) GemaR ihren Vertragen konnten die Geschaftsfihrer zusatzlich zum vereinbarten
Entgelt jahrlich eine Pramie erhalten. Die Pramienh6he war nach dem Grad der
Erreichung jener Ziele zu ermitteln, die mit der Vorsitzenden des Aufsichtsrats der
Gesellschaft jahrlich bis 31. Marz schriftlich zu vereinbaren waren.s°

BGBI. 126/1998 i.d.g.F.

Laut GmbH-Gesetz (RGBI. 58/1906 i.d.g.F.); die Rechte der Generalversammlung laut GmbH-Gesetz blieben
gemaR § 11 Abs. 5 ORF-Beitrags-Gesetz von den Bestimmungen des ORF-Beitrags-Gesetzes tiber die Aufsicht
(demnach waren die Geschéftsfihrer gegentber dem Finanzminister weisungsgebunden; der Finanzminister
konnte ihre Bestellung unter bestimmten Umstanden widerrufen) unberthrt.

BGBI. 1 66/2004 i.d.g.F.
OGH 27. Janner 2021, 9 ObA 107/20f (Rz 21 f.)

§ 1489 Allgemeines birgerliches Gesetzbuch (Justizgesetzsammlung 946/1811 i.d.g.F.): 30 Jahre bzw. drei
Jahre ab Kenntnis von Schaden und Schadiger

Der RH hatte in seinen Berichten, u.a. ,KELAG Wirme GmbH" (Reihe Karnten 2016/1, TZ 45) die Ansicht
vertreten, dass die Kriterien flr variable Bezugsbestandteile vor dem jeweiligen Leistungszeitraum zu
definieren und zu vereinbaren waren. Dadurch sollte den Betroffenen ermoglicht werden, den zur Umsetzung
der Ziele vorhandenen Leistungszeitraum in vollem Ausmafl zu nutzen und die flr die Zielerreichung
erforderlichen MaRnahmen und Prozesse zeitgerecht zu implementieren.
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Die flir 2023 abgeschlossenen Zielvereinbarungen unterzeichneten die Vorsitzende
des Aufsichtsrats am 31. Mdrz 2023 und die beiden Geschaftsfiihrer Mitte Novem-
ber 2023. Die Zielvereinbarung flr das Jahr 2024 unterzeichnete der Alleingeschafts-
fihrer am 2. Marz 2025 und die Vorsitzende des Aufsichtsrats am 10. Marz 2025,
somit nach Ablauf des Leistungszeitraums.

(5) Die Ziele der fur 2023 abgeschlossenen Zielvereinbarungen betrafen

die Realisierung eines ausgeglichenen Betriebsergebnisses,

die Erarbeitung eines Fahrplans flir die Umsetzung der Haushaltsabgabe,
die Gewahrleistung der IT-Sicherheit,

die Erflllung personalwirtschaftlicher Zielvorgaben,

die Einhaltung der Reporting-Termine® und

die zeitgerechte Erledigung der Veranlassungen aus den Gremien.

Die Geschaftsfihrer waren gemafR den Zielvereinbarungen verpflichtet, ein Internes
Kontrollsystem (IKS) nach § 22 Abs. 1 GmbH-Gesetz zu fihren und dabei jedenfalls
die zentralen Geschaftsprozesse der Gesellschaft nach den Grundprinzipien Trans-
parenz, Vier-Augen-Kontrolle, Funktionstrennung und Mindestinformation auszu-
richten (TZ 31). Der Bonusanspruch der Geschaftsfihrer wirde im Falle eines

nachgewiesenen Schadens fir die Gesellschaft aufgrund von Mangeln des IKS entfal-
len.

Die Bonusabrechnung hatte gemal} Zielvereinbarung auf Basis eines dokumentier-
ten Vorschlags des Geschéftsfihrers zu erfolgen, die Beurteilung der Zielerreichung
oblag der Vorsitzenden des Aufsichtsrats in Abstimmung mit dem Beteiligungscon-
trolling des ORF. Dieses stellte im Mai 2024 fest, dass die Geschéftsfihrer jeweils
97 % der maximalen Bonifikation erreicht hatten.

(6) Laut Geschaftsfihrervertrag stellte die Gesellschaft dem Geschaftsfiihrer einen
Dienstwagen zur Verfiigung, den dieser in angemessenem Umfang auch fir private
Zwecke nutzen konnte. Bis zur Zeit der Gebarungstberprifung nahm der Geschéfts-
fUhrer dies nicht in Anspruch und nutzte fir Dienstfahrten offentliche Verkehrsmit-
tel.

(1) Der RH hielt fest, dass der nach Einfilhrung des ORF-Beitrags tatige Alleinge-
schaftsfihrer bereits davor als Co-Geschéftsfihrer fir die Bereiche Kundendienst,
Recht, Befreiungen und Kommunikation verantwortlich gewesen war.

(2) Er hielt weiters fest, dass der OGH einen aus dem Stellenbesetzungsgesetz ableit-
baren Schadenersatzanspruch fir Bewerberinnen und Bewerber anerkannte. Dieser

Dieses Ziel betraf den im Jahr 2023 fir Finanzen zustandigen und Anfang 2024 ausgeschiedenen Geschafts-
fuhrer.
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war von gleichbehandlungsrechtlichen Bestimmungen unabhéngig und unterlag
daher auch nicht den verjahrungsrechtlichen Bestimmungen des Gleichbehand-
lungsgesetzes (sechs Monate ab Ablehnung der Bewerbung).

Aus Sicht des RH war der ORF daher gemaR Datenschutz-Grundverordnung®?
berechtigt, die Daten von Bewerberinnen und Bewerbern fir Leitungsfunktionen
solange zu verarbeiten, solange die Geltendmachung von Schadenersatzansprichen
moglich war. Er kritisierte, dass der ORF keine vollstaindige Dokumentation der
Ausschreibung, Auswahl und Bestellung der Geschaftsfihrung vorlegen konnte, weil
dadurch nicht mehr nachvollziehbar war, welche Kriterien und Erwagungen fir die
Besetzungsentscheidung maRgeblich waren. Der RH vertrat die Ansicht, dass der
ORF bei der Besetzung von Leitungsfunktionen nach dem Stellenbesetzungsgesetz
Uber eine nachvollziehbare Dokumentation der fir die Personalauswahl
ausschlaggebenden Grinde verflgen sollte.

Er empfahl dem ORF, bei Personalentscheidungen nach dem Stellenbesetzungsge-
setz das Auswahlverfahren sowie die wesentlichen Entscheidungsgriinde nachvoll-
ziehbar zu dokumentieren. Die Aufbewahrungsdauer fur die Dokumentation wdre
so festzulegen, dass sie potenzielle Haftungsfragen bericksichtigt und die grof3t-
mogliche Nachvollziehbarkeit der Entscheidung sicherstellt.

(3) Der RH kritisierte, dass die Vorsitzende des Aufsichtsrats die Zielvereinbarung flr
den Leistungszeitraum 2024 mit der Geschaftsfihrung der Gesellschaft erst nach
Ablauf des Leistungszeitraums im Marz 2025 abschloss. Er verwies weiters kritisch
darauf, dass die beiden Geschéftsfiihrer die Vereinbarungen fir den Leistungszeit-
raum 2023 erst kurz vor dem Ende dieses Leistungszeitraums unterzeichneten. Nach
Ansicht des RH sollte dies vor dem Leistungszeitraum erfolgen und damit der
Geschéftsfihrung die Mdglichkeit eingerdumt werden, den Leistungszeitraum in
vollem Ausmald fir die Implementierung jener MaRnahmen und Prozesse zu nutzen,
die zur Zielerreichung erforderlich sind.

Der RH empfahl dem OREF, in kiinftigen Geschaftsfihrervertragen vorzusehen, dass
allfallige Zielvereinbarungen bereits vor Beginn des jeweiligen Leistungszeitraums

abzuschlieRen und von den Vereinbarungspartnern zu unterzeichnen sind.

Er empfahl dem ORF weiters, die in den Geschaftsfihrervertragen vereinbarten Fris-
ten einzuhalten.

(4) Der RH vermerkte kritisch, dass die vereinbarten Ziele mitunter nicht Gber die
Ublicherweise mit der Tatigkeit eines Geschaftsfiihrers verbundenen Anforderungen

hinausgingen, ihre Erreichung teilweise nicht von der Geschaftsfihrung beeinfluss-

Art. 17 Abs. 3 lit. e Verordnung (EU) 2016/679
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bar war und sie nicht auf die Verbesserung der Aufgabenwahrnehmung der Gesell-
schaft abstellten.

Der RH empfahl dem ORF, fir die Gewdhrung von leistungs- und erfolgsorientierten
Pramien aufgrund von Zielvereinbarungen konkrete Kriterien festzulegen, die einen
Anreiz fUr Leistungen bieten, die Uber die tGblichen Anforderungen einer Geschafts-
fihrung hinausgehen und die ansonsten nicht erbracht wirden.

(5) Der RH anerkannte, dass der Geschéftsfihrer den ihm laut Vertrag zustehenden
Dienstwagen bis zur Zeit der Gebarungslberprifung nicht beanspruchte und fir
seine Dienstfahrten offentliche Verkehrsmittel nutzte.

Zur Aufbewahrungsdauer von Ausschreibungs- und Bewerbungsunterlagen fihrte
der ORF in seiner Stellungnahme aus, dass auch bei Anwendung der vom RH in den
Raum gestellten Verjahrungsfrist von drei Jahren (§ 1489 Allgemeines blrgerliches
Gesetzbuch) eine Ubermittlung der angeforderten Dokumentation aufgrund Fristab-
laufs nicht hatte erfolgen konnen. Fir den ORF stinden die von der
Datenschutzbehorde Gbernommenen bzw. ausgearbeiteten datenschutzrechtlichen
Grundsatze®® im Vordergrund.

Es habe keinen Grund zur Annahme gegeben, dass die Daten des Ausschreibungs-
und Bewerbungsprozesses nach Ablauf von sechs Monaten fir eine Verteidigung
von Rechtsansprichen notwendig sein wirden. Der ORF habe dabei die — im an-
wendbaren Post-Kollektivvertrag geltende — generelle Verfallsklausel von drei Mona-
ten im Blick gehabt, wobei bei rechtzeitiger Geltendmachung der Anspriche inner-
halb dieser drei Monate die gesetzliche Verjahrungsfrist gewahrt bleibe. Bei jenen
Bestellungen von Leitungsfunktionen, fiir deren Uberpriifung die KommAustria
zustandig sei (§ 27 Abs. 2 in Verbindung mit § 36 Abs. 1 Z 1 lit. a ORF-Gesetz), konn-
ten Antrdge bei dieser innerhalb von sechs Monaten eingebracht werden (§ 36
Abs. 3 ORF-Gesetz).

Sowohl das Stellenbesetzungsgesetz als auch das ORF-Gesetz hatten die Beset-
zungsentscheidung und deren Sachlichkeit (Besteignung) zum Gegenstand. Fir den
OREF stelle sich die Frage, in welchem Verhiltnis diese beiden Regelungen zueinander
stiinden und ob die Bewerberinnen und Bewerber im Rahmen einer Aufgriffs-
obliegenheit zur schnellstmoglichen Geltendmachung verpflichtet seien.

Die Geschéftsfihrung des ORF nehme die Anregungen des RH zur Kenntnis und
werde, wie zuletzt gehandhabt, die wesentlichen Entscheidungsgriinde nachvoll-
ziehbar dokumentieren. Dies gehe jedoch nicht zwangslaufig mit der Aufbewahrung

samtlicher Unterlagen aller Bewerberinnen und Bewerber einher.

siehe Datenschutzbehoérde 27. August 2018, GZ DSB-D123.085/0003-DSB/2018
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Die Zielvereinbarungen fir 2023 seien umfangreich zwischen der Vorsitzenden des
Aufsichtsrats und der Geschéftsfihrung der Gesellschaft abgestimmt worden. Vor
der Umstellung auf den ORF-Beitrag habe es regelmaRig ein Ziel zur Erreichung
einer bestimmten Teilnehmerzahl gegeben. Dieses sei durch die Umstellung wegge-
fallen und durch das Projekt ,Umstellung auf den ORF-Beitrag” ersetzt worden. In
Anbetracht der groRen Herausforderungen im IT-Bereich sollte auBRerdem durch die
Aufnahme eines IT-Ziels gewdhrleistet werden, dass der IT-Sicherheit héchste Priori-
tat zukommt, weswegen der ORF die Gewichtung als gerechtfertigt ansehe.

Zur Aufbewahrungsdauer von Ausschreibungs- und Bewerbungsunterlagen entgeg-
nete der RH dem ORF, dass er sich in seiner Empfehlung nicht auf eine konkrete
Dauer der Verjahrungsfrist festlegte, sondern vielmehr auf potenzielle Haftungs-
fragen und die daflir notwendige Nachvollziehbarkeit der Entscheidung fokussierte.

Bei der vom ORF angefiihrten Entscheidung der Datenschutzbehorde hatte es sich
nicht um ein dem Stellenbesetzungsgesetz unterliegendes Personalauswahlverfah-
ren gehandelt. Im Anwendungsbereich des Stellenbesetzungsgesetzes war die ge-
setzlich besonders geforderte Transparenz bei der Stellenbesetzung im staatsnahen
Unternehmensbereich zu bertcksichtigen.

Der RH nahm den umfangreichen Abstimmungsprozess bei Zielvereinbarungen

zwischen der Vorsitzenden des Aufsichtsrats und der Geschéaftsfihrung der
Gesellschaft zur Kenntnis.
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Beauftragung externer Dienstleister
Prozess- und Organisationsentwicklung

Die Gesellschaft lagerte die Projektleitung fir die Systemumstellung zur Umsetzung
des ORF-Beitrags-Gesetzes (TZ 7) im Frihjahr 2023 an einen externen Dienstleister
aus. Dieser Dienstleister koordinierte die MalBnahmen innerhalb der Gesellschaft
und bereitete die Lenkungsausschusssitzungen vor. Die Gesellschaft verlangerte
seinen Vertrag zur Zeit der Gebarungslberprifung bis Ende Marz 2025.

Einen weiteren externen Dienstleister, der ebenfalls dem Lenkungsausschuss ange-
horte, beauftragte die Gesellschaft im April 2023 fir die Prozess- und Organisations-
entwicklung, insbesondere im IT-Bereich.

Die Kosten fur diese beiden Beratungsleistungen beliefen sich fiir 2023 und 2024 auf
insgesamt Gber 869.000 EUR.

Der RH hielt kritisch fest, dass die Gesellschaft 2023 und 2024 Uber 869.000 EUR fir
zwei externe Dienstleister, spezialisiert auf Prozess- und Organisationsentwicklung,
ausgab. Er verkannte nicht den Nutzen der Beauftragung externer Dienstleister,
insbesondere bei anlassbezogenen Umstellungen und Implementierungen. Auch
anerkannte er die Qualitdt der Unterlagen der Lenkungsausschisse. Der RH sah
jedoch die begleitende Beratung Uber Jahre hinweg als weder zielfihrend noch
zweckmaRBig. Er hielt kritisch fest, dass der externe Dienstleister 15 Monate nach
Inkrafttreten des ORF-Beitrags-Gesetzes nach wie vor mit der Projektleitung der
Systemumstellung beauftragt war. Dadurch entstand eine Abhangigkeit von einem
externen Dienstleister in einer strategischen Flihrungsaufgabe der Gesellschaft. Fir
den RH war nicht nachvollziehbar, dass die Gesellschaft nicht eigenes Know-how
aufbaute.

Er empfahl der Gesellschaft, externe Beratungsdienstleistungen in der Prozess- und
Organisationsentwicklung nur bei anlassbezogenen Umstellungen und Implemen-
tierungen in Anspruch zu nehmen und die strategische Prozess- und Organisations-
entwicklung als Fiihrungsaufgabe durch die Gesellschaft selbst wahrzunehmen.

Laut Stellungnahme der Gesellschaft seien mittlerweile die Vertrage fur externe
Beratungsleistungen evaluiert und — wo sinnvoll — gekiindigt worden. Die strategi-
sche Prozess- und Organisationsentwicklung werde weitestgehend durch die neue
Geschaftsfihrung abgedeckt. Eine externe Beratung oder Projektleitung sei aus
Sicht der Gesellschaft fiir einzelne Projekte, insbesondere mit technischem Hinter-
grund, dennoch geboten. Der Aufbau internen Know-hows werde stark vorangetrie-
ben.
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Datenforensik

(1) Die Gesellschaft beauftragte Anfang 2024 einen externen Dienstleister (als
,Datenforensiker” bezeichnet) mit Datenanalysen, um die — in den Medien kolpor-
tierten — fehlenden Haushalte zu identifizieren (TZ 8).

Dieser externe Dienstleister hatte bereits im Jahr 2022 fur die Gesellschaft die
Wartung von mobilen Endgerdten im externen Kundendienst bernommen. In
weiterer Folge beauftragte die Gesellschaft ihn auch mit Tatigkeiten im Bereich der
[T-Infrastruktur.

Die Gesellschaft entschied, Arbeiten im Zuge der Systemumstellung erneut an
diesen externen Dienstleister zu vergeben aufgrund der bereits vorhandenen Kennt-
nisse Uber die IT-Landschaft der Gesellschaft. Informationsllcken im ZMR sollten
dabei in jenen Fallen geschlossen werden, in denen die vorhandenen Kundendaten
der Gesellschaft aus den Vorjahren eine feinere Untergliederung enthielten,
beispielsweise bei im ZMR fehlenden Turnummern in einem Gebadudeabschnitt.

Die dabei wiederum erworbenen Kenntnisse in Zusammenhang mit den Daten des
ZMR sah die Gesellschaft letztlich als Begrindung, einen Auftrag zur vertieften
Analyse dieser Daten an den externen Dienstleister zu vergeben, ohne Referenzen
in der forensischen Datenanalyse zu verlangen.

Der externe Dienstleister erstellte Routinen, um im ZMR erfasste Personen bei
unvollstandigen bzw. nicht eindeutigen Informationen anhand weiterer Merkmale
(z.B. Familiennamen, Nutzlaufnummer des Objekts etc.) eindeutigen Adressen
zuordnen zu kénnen (,,Haushaltsbildung”). Er zog dazu etablierte Standardverfahren
der Gruppenbildung und des Textabgleichs heran. Die Datenbereinigung konnte auf
diesem Weg regelgebunden unterstitzt werden, musste aber dennoch manuell
erfolgen.

Diese Arbeiten sah die Gesellschaft als dringlich und als nur mit Spezialwissen durch-
fihrbar an, weshalb sie Direktvergaben ohne Ausschreibungen tatigte und auch
keine Vergleichsangebote einholte.

(2) Durch die Arbeiten des externen Dienstleisters konnten Personen mit unklaren
Adressen zu Haushalten zusammengefasst und folglich in den Kreis der Beitrags-
pflichtigen integriert werden. Die Zahl der unklaren Adressen reduzierte sich
wahrend der Tatigkeit des externen Dienstleisters von Marz bis Oktober 2024 um
3,4% und blieb somit nahezu konstant. Ursachlich dafir waren laufende
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Verdanderungen des ZMR-Datenbestands.>* Die Qualitat der Daten im ZMR konnte
durch die Tatigkeit des externen Dienstleisters nicht verbessert werden.

(3) In den Jahren 2022 bis 2024 leistete die Gesellschaft Zahlungen im Ausmal von
rd. 299.600 EUR (inkl. USt) an den externen Dienstleister (2022: 10.500 EUR, 2023:
107.400 EUR, 2024: 181.700 EUR). Fiur das Jahr 2024 verrechnete der externe
Dienstleister 1.175 Arbeitsstunden.

Die Personalkosten pro Person fir die Fihrungskrafte der IT-Abteilungen der Gesell-
schaft lagen 2024 nur geringfligig Gber den Kosten fiir den externen Dienstleister.
Eine vollzeitbeschéftigte Arbeitskraft leistete pro Jahr rd. 1.600 Arbeitsstunden.

(1) Der RH stellte kritisch fest, dass die Gesellschaft einen externen Dienstleister
ohne Ausschreibung mit Tatigkeiten zur Aufbereitung der ZMR-Daten beauftragte,
wobei sie die Direktvergabe mit dem Vorliegen von Informationen zu den Prozessen
und Erfordernissen der Gesellschaft begriindete. Folglich musste der externe Dienst-
leister keine Referenzen in der forensischen Datenanalyse vorweisen. Der RH war
weiters der Ansicht, dass durch das Auslagern dieser Tatigkeit eine Abhadngigkeit
vom externen Dienstleister entstand.

(2) Der RH gab auch zu bedenken, dass das Problem der unklaren Meldeadressen
nicht einmalig l16sbar war. Vielmehr war mittelfristig aufgrund der Qualitat und der
Veranderlichkeit der Melderegisterdaten ein standig wiederkehrender Klarungsbe-
darf bei der Zuordnung von Personen zu eindeutigen Hauptmeldeadressen zu
erwarten.

Zudem verwies der RH auf die Verwendung von Standardverfahren durch den exter-
nen Dienstleister, die im Bereich der Personalkosten von Flihrungskraften der Gesell-
schaft liegenden Kosten und die unter 1 VZA liegenden Arbeitsstunden des externen
Dienstleisters. Daher war es fur den RH nicht nachvollziehbar, dass die Gesellschaft
einen externen Dienstleister beauftragte, anstatt eigenes Know-how fiir die Verar-
beitung der ZMR-Daten aufzubauen.

Der RH verwies weiters auf seine zusammenfassenden Empfehlungen zur Beauftra-
gung externer Dienstleister in TZ 26.

etwa durch die Verdnderung im Meldestatus der Personen durch Ubersiedlungen, Zu- und Abwanderung etc.
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Kommunikation

(1) Die Gesellschaft lagerte im Bereich Kommunikation zahlreiche MalRnahmen an
externe Dienstleister aus:

den OBS Rebranding Launch,

Informationskampagnen (inklusive TV-Spot- sowie Social-Media-Spot-Produktionen),
Studien zu den Kampagnen,

den Mediaplan,

einen Kommunikationsplan,

die Textierung einer Pressemappe sowie von Presseinformationen,
Schreiben in einfacher Sprache sowie Leichter Lesen,

auf der Website veroffentlichte Erklarvideos,

die Redaktion und Textierung von Blog-Artikeln,

das Set-up bei sozialen Netzwerken sowie

weitere Social-Media-Aktivitaten.

Die Gesellschaft verfiigte Gber unterschiedliche Listen zur Anzahl der fir Kommuni-
kationszwecke beauftragten Dienstleister und hatte folglich keine Ubersicht iber die
daflr angefallenen Kosten. Auch im Zusammenhang mit Social-Media-Aktivitaten
beauftragte sie verschiedene Dienstleister. Auch hier lag keine vollstindige Uber-
sicht Uber die beauftragten Dienstleister und die zugehdrige Kosten vor. Zudem fehl-
ten teilweise Dokumentationen zur Auftragsvergabe sowie konkrete Leistungs-
beschreibungen und Leistungsnachweise.

Der kumulierte Saldo des Werbeaufwandskontos (exkl. USt) betrug im Gberpriften
Zeitraum zwischen 1,92 Mio. EUR (2022) und 2,68 Mio. EUR (2024). Weitere Werbe-
aufwendungen, etwa fir den Kommunikationsplan, waren auf dem Konto fiir Bera-
tungsaufwendungen verbucht.

(2) Bei wiederkehrenden Themen entschied sich die Gesellschaft oftmals dafr,
externe Dienstleister erneut zu beauftragen, und vergab dabei teilweise Auftrage
mit der Begrindung ,Vorzugslieferant”. So erhielt etwa das Unternehmen A im
April 2024 einen Auftrag flr die Produktion von TV-Spots sowie Social-Media-Spots
mit einem Volumen von rd. 180.000 EUR (exkl. USt) im Rahmen einer Direktvergabe.

Die Gesellschaft beauftragte ein weiteres Unternehmen B, das fir die Gesellschaft
schon seit 2016 tatig war, mit verschiedenen Dienstleistungen. Die Kosten beliefen
sich 2024 in Summe auf rd. 225.000 EUR (exkl. USt). Im Marz 2024 vergab sie einen
Auftrag in Hohe von rd. 130.000 EUR fur Social-Media-Aktivitaten direkt. Sie stitzte
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sich dabei auf § 37 Abs. 1 Z 4 Bundesvergabegesetz 2018 und ein Schreiben vom
Mai 2023 einer — ebenso von der Gesellschaft beauftragten — Anwaltskanzlei: ,Die
Schaffung [der] neuen Rechtslage ist fir die GIS unvorhergesehen und ,unverschul-
det’. [...] Diese nunmehr anstehenden Werbedienstleistungen sind zwingend notig
[..]; es kann im weitesten Sinn von ,Gefahr in Verzug’ fur die GIS gesprochen
werden.”

Im Dezember 2024 war das Unternehmen B weiterhin mit der Begriindung ,,Notver-
gabe” beauftragt. Die Gesellschaft schrieb die Dienstleistungen bis zum Ende des
Uberpriften Zeitraums nicht aus — dies, obwohl das anwaltliche Schreiben auf das
Vergaberecht verwies: ,Im neuen Jahr (2024) wird also eine Neuevaluierung ver-
gaberechtlicher Notwendigkeiten zu erfolgen haben.”

(3) Auch der Aufsichtsrat diskutierte, ob fir Kommunikation eine stédndige Beglei-
tung durch externe Dienstleister notwendig sei und Aufgaben wie Social-Media-
Aktivitdten nicht auch intern wahrgenommen werden kdnnten.

(1) Der RH kritisierte die Vielzahl an Beauftragungen externer Dienstleister im
Bereich Kommunikation. Er beanstandete weiters die fehlende Ubersicht Gber die
beauftragten Dienstleister und die zugehorigen Kosten. Zudem fehlten teilweise
Dokumentationen zur Auftragsvergabe sowie konkrete Leistungsbeschreibungen
und Leistungsnachweise, wodurch eine Kontrolle der beauftragten bzw. erbrachten
Leistungen erschwert war.

Der RH empfahl der Gesellschaft, ihre zahlreichen Auftréage an externe Dienstleister
im Bereich der Kommunikation — insbesondere jene fir Social-Media-Aktivitaten —
unter Kosten-Nutzen-Aspekten zu evaluieren.

Weiters empfahl er der Gesellschaft, die wesentlichen Schritte im Vergabeprozess
nachvollziehbar zu dokumentieren. Auf Basis einer konkreten Leistungsbeschrei-
bung waren die Leistungserbringung und die Abrechnung zu kontrollieren.

(2) Der RH kritisierte die Beschaffungen im Kommunikationsbereich mit der Begrin-
dung ,Vorzugslieferant” und dass die Gesellschaft dabei vergaberechtliche Bestim-
mungen nicht einhielt. So vergab sie im Jahr 2024 zwei Auftrage im Wert von Gber
100.000 EUR (exkl. USt) direkt.

Der RH hob hervor, dass sich die Gesellschaft bei der Beauftragung des Unterneh-
mens B auf ein — ebenso von der Gesellschaft beauftragtes — anwaltliches Schreiben

»[...] duBerst dringliche, zwingende Grinde, die nicht dem Verhalten des offentlichen Auftraggebers
zuzuschreiben sind, im Zusammenhang mit Ereignissen, die der 6ffentliche Auftraggeber nicht voraussehen
konnte, es nicht zulassen, die im offenen Verfahren, im nicht offenen Verfahren mit vorheriger Bekannt-
machung oder in einem gemafR § 34 durchzufihrenden Verhandlungsverfahren vorgeschriebenen Fristen
einzuhalten [...]“ (BGBI. 1 65/2018 i.d.g.F.)

www.parlament.gv.at

89 von 126



90 von 126

88

25.3

26.1

26.2

111-304 der Beilagen XXVI11. GP - Bericht - Hauptdokument

und die darin enthaltene Begriindung , Gefahr in Verzug” stltzte. Er hielt kritisch
fest, dass die Gesellschaft die Auftrage an das Unternehmen B auch im Dezem-
ber 2024 weiterhin nicht ausschrieb. Nach Ansicht des RH war die Notwendigkeit fir
eine ,Notvergabe” zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gegeben.

Er empfahl der Gesellschaft, die vergaberechtlichen Bestimmungen in der Praxis
einzuhalten und die Vorteile der Vergabe unter Wettbewerbsbedingungen zu
nutzen.

Die Gesellschaft hielt in ihrer Stellungnahme fest, dass die Vertrage mit externen
Dienstleistern weitestgehend geldst worden seien. Die Kommunikationsstrategie
setze auf Aufbau von Wissen innerhalb der Gesellschaft und auf Synergien mit dem
ORF.

Die Einkaufs- und Kostenstellenverantwortlichen seien angewiesen worden, Abrech-
nungen vollstandig und lickenlos zu kontrollieren.

Fazit zur Beauftragung von externen Dienstleistern

Zusammenfassend hielt der RH fest, dass die Gesellschaft eine Vielzahl an Beauftra-
gungen an externe Dienstleister erteilte, dies in den Bereichen

Prozess- und Organisationsentwicklung (TZ 23),
IT/Datenforensik (TZ 24) und
Kommunikation (TZ 25).

(1) Der RH stellte fest, dass die Gesellschaft strategisch die Beauftragung von exter-
nen Dienstleistern der Eigenleistung vorzog. Er sah kritisch, dass die Gesellschaft
insbesondere Tatigkeiten, die ihr Kerngeschéft betrafen und laufend anfielen, etwa
die Ermittlung der Beitragspflichtigen und die umfassende Information der Offent-
lichkeit Gber die Beitragspflicht, an externe Dienstleister auslagerte.

Durch externe Beauftragungen verfiigte die Gesellschaft zwar rasch Uber das beno-
tigte Know-how, vernachldssigte aber zugleich eine nachhaltig wirksame Qualifizie-
rung des eigenen Personals. Der RH war weiters der Ansicht, dass durch die externen
Beauftragungen Abhangigkeiten von Dritten geschaffen wurden. Diese Abhangig-
keiten betrafen — stets Giber einen langeren Zeitraum — sowohl operative Tatigkeiten
als auch strategische Fihrungsaufgaben. Der RH wiederholte seine Kritik an der
andauernden Auslagerung der Prozess- und Organisationsentwicklung (TZ 23).
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Der RH empfahl der Gesellschaft, vor jeder Auftragserteilung

den konkreten Bedarf zu prifen, d.h. die Notwendigkeit und ZweckmaRigkeit der
Inanspruchnahme externer Leistungen sowie den erforderlichen Umfang der Beauf-
tragung,

die Moglichkeit von Eigenleistungen zu bertcksichtigen und

die fur eine Beauftragung malgeblichen Erwagungen nachvollziehbar zu dokumen-
tieren.

Er empfahl der Gesellschaft weiters, fir Tatigkeiten, die ihr Kerngeschaft betreffen
und laufend anfallen, internes Know-how aufzubauen und weiterzuentwickeln.

Um Kosten zu senken, empfahl der RH dem ORF und der Gesellschaft, im ORF-
Konzern Synergien zu nutzen und Kooperationen, etwa im Kommunikations- und
Prozessmanagement- sowie im IT-Bereich, in Erwdgung zu ziehen.

(2) Der RH stellte weiters fest, dass die Gesellschaft zahlreiche Dienstleistungen
direkt vergab und kaum Vergleichsangebote einholte. Er verwies auf seine Feststel-
lungen zur Einkaufsrichtlinie in TZ 29.

(1) Laut Stellungnahme des ORF seien bereits SofortmalRnahmen eingeleitet worden,
etwa eine Evaluierung zwischen Kaufméannischer Direktion/Einkauf und Technischer
Direktion/IT, um bei zukinftigen Einkaufstatigkeiten bzw. Ausschreibungen des ORF
immer auch die Tochterunternehmen zu bericksichtigen.

(2) Die Gesellschaft teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass sie eine verstarkte Zusam-
menarbeit mit dem ORF und die Nutzung von Synergien in allen Bereichen verfolge.

Der Einkaufsprozess und damit auch jener flr Beratungsleistungen seien 2025
einem Review unterzogen worden. Die Einkaufsrichtlinie sei an die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter kommuniziert und diese seien angewiesen worden, sich ausnahms-
los daran zu halten.

Die Gesellschaft baue, der Empfehlung des RH folgend, Know-how durch Aufnahme
entsprechend qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere im
IT-Bereich auf. Die Tatigkeit Externer werde — wo sinnvoll — durch Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zum Zwecke des Erwerbs entsprechender Fahigkeiten begleitet.
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Einhaltung von internen Vorgaben und Richtlinien

e flr die Handkassa Uber eine Kassenrichtlinie (TZ 28),
e flr den Beschaffungsprozess Gber eine Einkaufsrichtlinie (TZ 29) und
e flr die Nutzung der IT-Systeme Uber die Dienstanweisungen des ORF-Generaldirek-

Der RH hielt fest, dass die Gesellschaft Gber einschldgige Richtlinien und Vorgaben

in den verschiedenen Bereichen verflgte. Er kritisierte jedoch, dass diese von der
Gesellschaft nicht durchgangig eingehalten wurden (siehe dazu TZ 28, TZ 29 und

Ubersicht
271 Die Gesellschaft verflgte u.a.
tors (TZ 30).
27.2
TZ 30).
Kassenrichtlinie
28.1

(1) Der RH Uberpriifte die Einhaltung der mit Janner 2024 neu in Kraft getretenen

Kassenrichtlinie anhand der Belege des Jahres 2024. Folgende Tabelle zeigt die fest-
gestellten Mangel:

Tabelle 10:

Inhalt der Kassenrichtlinie 2024

Reisespesen sind ausschlieRlich Gber die

Reisekostenabrechnung abzurechnen

Verursacher und Zweck missen am
Beleg vermerkt sein

ab 70 EUR ist die Unterschrift einer
zweiten anweisungsberechtigten
Person erforderlich

die Aufteilung eines Beleges auf
mehrere Anweisungen ist unstatthaft

bei Belegen Uber Bewirtungen mit
Dritten erfolgt die Auszahlung aus-
nahmslos nur unter Vorlage des
Genehmigungsformulars ,Zuwendung
an Dritte”

90

Mangel bei der Einhaltung der Kassenrichtlinie

vom RH festgestellte Mangel

Rickerstattung von Reisekosten tGber die Handkassa: Flugreise innerhalb der EU

Rickerstattung von Reisekosten iiber die Handkassa: Zugreisen innerhalb Oster-
reichs

Rickerstattung eines Abendessens im Rahmen einer Dienstreise; gleichzeitig
wurde das Abendessen bei der Reiseabrechnung nicht in Abzug gebracht

Dokumentation Uber Verursacher und Zweck erfolgte bei einigen Belegen nicht

bei einigen Belegen nicht erfolgt

mehrere Belege mit jeweils unter 70 EUR wurden von derselben Stelle zeitlich
knapp hintereinander ausgestellt

Rechnungen, die eine Bewirtung mit externen Dienstleistern belegten, wurden
als ,interner Besprechungsaufwand (Meetings, Mitarbeitergesprache etc.)”
unter AulRerachtlassung des fur diese Zwecke vorgesehenen Genehmigungs-
formulars ,Zuwendung an Dritte” verbucht

Quellen: OBS GmbH; RH; Zusammenstellung: RH
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Gemal’ Kassenrichtlinie mussten nicht ordnungsgemafRe Belege von der Kassierin
bzw. vom Kassier zurlckgewiesen werden; solche Zuriickweisungen waren nicht
dokumentiert. Die nicht ordnungsgemafen Belege wurden u.a. von Fihrungskraften
eingereicht und von den anweisungsberechtigten Personen, der Geschaftsfiihrung
bzw. Mitgliedern des Management-Teams, zur Auszahlung freigegeben.

Im Jahr 2024 stellten die Belege der Handkassa, die dem internen Besprechungsauf-
wand zugeordnet wurden, mit rd. 5.400 EUR mehr als die Halfte der gesamten
Auszahlungen aus der Handkassa dar, wobei die Gesellschaft Aufwendungen fir die
Bewirtung externer Dienstleister auch hier Gber die Handkassa verbuchte.

(2) Als Folge der vom RH festgestellten Mangel Uberarbeitete die Gesellschaft die
Kassenrichtlinie im Sinne von Klarstellungen. Die Uberarbeitete Richtlinie wurde im
Janner 2025 durch die Geschaftsfiihrung genehmigt und im Intranet verdffentlicht.

Der RH stellte kritisch fest, dass im Jahr 2024

Flhrungskrafte der Gesellschaft nicht ordnungsgemalie Belege vorlegten,
diese Belege von anweisungsberechtigten Personen freigegeben wurden sowie
diese Belege von der Kassierin bzw. dem Kassier nicht zurickgewiesen wurden.

Zudem verwies er auf Mangel bei der Abrechnung von Reisespesen. Weiters waren
Aufwendungen fir die Bewirtung von externen Dienstleistern dem internen Bespre-
chungsaufwand zugeordnet, wodurch die in der Kassenrichtlinie vorgesehene
Genehmigungspflicht flir Zuwendungen an Dritte umgangen wurde.

Nach Ansicht des RH wurden die Méngel bei den nicht ordnungsgemalien Belegen
u.a. durch mangelnde Sorgfalt der Fihrungskrafte verursacht.

Der RH empfahl der Gesellschaft, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Uber die
Inhalte der Kassenrichtlinie regelmallig zu informieren, um sorgfaltswidriges
Handeln auszuschlieRen.

Weiters empfahl er der Gesellschaft, die anweisungsberechtigten Personen Uber
ihre Kontrollpflichten nachweislich aufzuklaren.

Der RH hielt positiv fest, dass die Gesellschaft als Folge der vom RH festgestellten
Mangel bei der Einhaltung der Kassenrichtlinie diese noch wahrend der Gebarungs-
Uberprifung Uberarbeitete und Klarstellungen vornahm.

Laut Stellungnahme der Gesellschaft habe sie die Kassenrichtlinie umgehend einem

Review unterzogen und Uberarbeitet sowie im Intranet fur alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zugédnglich veroffentlicht. Die kassenfiihrenden Stellen seien geson-
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dert detaillierter informiert und instruiert worden; die gesamte Belegschaft sei auf
das Erfordernis hingewiesen worden, die Kassenrichtlinie zwingend einzuhalten.

Die anweisungsberechtigten Personen seien nochmals gesondert tber die Anforde-
rungen an Belege und Uber die Kontrollpflichten aufgeklart worden. Der Nachweis
werde durch Unterschrift erbracht.

Einkaufsrichtlinie

(1) Die Gesellschaft verfuigte Uber eine Einkaufsrichtlinie fir sémtliche Beschaffun-
gen.

Die Wertgrenzen fir zustimmungspflichtige Geschafte waren in der Geschéftsord-
nung fir die Geschaftsfihrung und in der Unterschriftenordnung der Gesellschaft
geregelt. So waren etwa der Abschluss und die Abdanderung von Konsulenten- oder
personenbezogenen Werkvertragen mit einem Jahres- oder einem einmaligen
Entgelt von mehr als 80.000 EUR zustimmungspflichtig. Bei Investitionen, die im
Einzelfall 150.000 EUR Uberschritten, hatte die Geschaftsfiihrung die Zustimmung
des Aufsichtsrats einzuholen. In den Aufsichtsratsprotokollen waren diese Zustim-
mungen dokumentiert.

In den Fachbereichen (z.B. IT und Data Operations) war die jeweilige Leitung fir die
Beschaffung dezentral verantwortlich. Flr administrative Tatigkeiten, etwa das
Ausfillen der Bestellformulare und das Einholen der Unterschriften gemaR Unter-
schriftenordnung, stand das Sekretariat der Geschaftsfiihrung zur Verfligung. AulRer-
dem zahlte die rickwirkende Kontrolle, ob die Bestellformulare entsprechend den
Vorgaben der Einkaufsrichtlinie vorhanden waren, zu den Aufgaben des Sekretariats.

Eine Ubersicht Giber die (dezentralen) Beschaffungen bzw. ein Beschaffungscontrol-
ling war nicht vorhanden.
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(2) Die Einkaufsrichtlinie gab ein internes Bestellformular vor. Der RH Uberpriifte die
Einhaltung der Einkaufsrichtlinie anhand der Bestellungen, Vertrage und Abrech-
nungen. Dabei stellte er folgende Méangel fest:

Tabelle 11: Mangel bei der Einhaltung der Einkaufsrichtlinie (Bestellformular)

Vorgaben am Bestellformular vom RH festgestellte Mangel

Vergleichsangebote wurden regelmaRig nicht eingeholt

Vergleichsangebote bei einem

Bestellwert von mehr als

1

.000 EUR

trotz Bestellwerten von teilweise deutlich Gber 1.000 EUR wurde von den zustdndigen
Flhrungskraften das Einholen von Vergleichsangeboten in den dafiir vorgesehenen
Formularen verneint

Erwagungen fir die Auftragsvergaben wurden groRteils nicht nachvollziehbar und

Begrindung der Entscheidung teilweise widerspriichlich dokumentiert; so enthielt das Formular auf Seite 1 einen
flr die Beauftragung der jeweili- Zuschlag fir einen externer Dienstleister M; auf Seite 2 des Formulars wurde ein exter-
gen externen Dienstleister ner Dienstleister N als Zuschlagnehmer argumentiert; andere Formulare enthielten nur

die Formulierung ,Vorzugslieferant”

sonstige Informationen teilweise enthielten die Formulare fir die Bestellung falsche Informationen

93
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Quellen: OBS GmbH; RH; Zusammenstellung: RH

Die Bestellformulare wurden ungeachtet der Mangel von den dazu berechtigten
Personen freigegeben.

(3) Ende 2024 hatte die Gesellschaft keinen vollstindigen Uberblick tiber die beauf-
tragten externen Dienstleister, Gber die Beschaffungsvolumen sowie Uiber die insge-
samt angefallenen Kosten. Als Folge der vom RH festgestellten Mangel richtete die
Gesellschaft im Janner 2025 die Projektgruppe ,Einkauf Governance” ein, die den
Beschaffungsprozess neu aufsetzen sollte. Als SofortmalRnahme sollten die internen
Bestellnummern in den Rechnungen ausgewiesen werden. Zudem bot die Gesell-
schaft Schulungen zum Vergaberecht an. Im Marz 2025 genehmigte der Geschafts-
fihrer die Uberarbeitete Version der Einkaufsrichtlinie. Darin regelte sie Zu-
standigkeiten, Prozesse und Verantwortlichkeiten fur die Fachbereiche, den Einkauf
und offentliche Ausschreibungen neu. Die Betragsgrenze fir die Einholung von
Vergleichsangeboten erhodhte die Gesellschaft auf 5.000 EUR. Die aktualisierte
Einkaufsrichtlinie untersagte ein Aufteilen von Bestellungen, um die Umgehung der
Wertgrenzen zu verhindern.

Der RH hielt fest, dass die Gesellschaft Gber eine Einkaufsrichtlinie verfigte und
aufgrund der vom RH festgestellten Mangel diese noch wahrend der Gebarungs-
Uberprifung Gberarbeitete.

Der RH kritisierte, dass die Gesellschaft kaum Vergleichsangebote einholte, obwohl
die Einkaufsrichtlinie bis Marz 2025 dies ab einem Wert von 1.000 EUR vorsah. Er
war der Ansicht, dass auch bei Direktvergaben regelmaRig mehrere Vergleichsange-
bote einzuholen gewesen waren, um die Vorteile des Wettbewerbs fir den Auftrag-
geber zu nutzen.
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Der RH empfahl der Gesellschaft, auch bei Direktvergaben die Vorteile des Wett-
bewerbs fur den Auftraggeber zu nutzen und zur Sicherstellung von Qualitat und
Preisangemessenheit grundsatzlich — sofern im Einzelfall nicht unzweckmalig —
Vergleichsangebote einzuholen.

Weiters hielt der RH kritisch fest, dass die Begrindungen fir die Beauftragung exter-
ner Dienstleister mangelhaft waren. Er vertrat die Ansicht, dass die fir eine Beauf-
tragung maligeblichen Kriterien und Erwdgungen nachvollziehbar zu dokumentieren
waren.

Der RH hielt kritisch fest, dass nicht ordnungsgemale Bestellformulare, etwa mit
widersprichlichen Informationen und fehlenden Vergleichsangeboten, von den
zustandigen Fihrungskraften freigegeben wurden. Weiters beanstandete er die
mangelhafte Kontrolle der Ordnungsmaligkeit der Beauftragungen. Er erachtete
das Sekretariat als eine fir die rtickwirkende Kontrolle nicht hinreichend unabhan-
gige Stelle.

Der RH empfahl der Gesellschaft, die Einkaufsrichtlinie einzuhalten und dabei die
wesentlichen Schritte im Beschaffungsprozess nachvollziehbar zu dokumentieren.

Der RH wies kritisch darauf hin, dass der Gesellschaft ein vollstindiger Uberblick
Uber die beauftragten externen Dienstleister sowie die daflir angefallenen Kosten
fehlte. Er war der Ansicht, dass das Fehlen eines Gesamtiberblicks Gber Auftrage
und Beschaffungsvolumen sowie deren Verdnderungen im Lauf der Zeit grundsatz-
lich ein Risiko barg, Fehlentwicklungen nicht rechtzeitig zu erkennen.

Der RH empfahl der Gesellschaft, ein Beschaffungscontrolling einzurichten, um
intern ausreichende steuerungsrelevante Informationen sicherzustellen.

Er verwies weiters auf seine zusammenfassenden Empfehlungen zur Beauftragung
externer Dienstleister in TZ 26.

Die Gesellschaft teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass sie die Einkaufsrichtlinie
konkretisiert, Wertgrenzen fir die Einholung von Angeboten definiert sowie zusatz-
liche MaRnahmen und Kontrollen zur Einhaltung des Prozesses (etwa Rollendefiniti-
onen, Begrindungspflicht, Aufteilung der Verantwortlichkeiten) gesetzt habe.
Zudem sei ein Beschaffungscontrolling eingerichtet worden. Die Einkaufsrichtlinie
sehe bei jedem Beschaffungsprozess bereits im Vorfeld zwingend die Freigabe durch
eine zentrale Kontrollinstanz (Controlling) vor.
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Dienstanweisungen im IT-Bereich

(1) Dienstanweisungen des ORF-Generaldirektors, etwa zur Nutzung von IT-Syste-
men bzw. zur Errichtung vernetzter IT-Systeme, galten auch fir die Gesellschaft. Im
Jahr 2020 kam es zu einem Datensicherheitsvorfall. Ein externer IT-Dienstleister
stellte GIS-Echtdaten zu Testzwecken auf ein externes — ungesichertes — Testsystem.
Eine Hackerin bzw. ein Hacker griff diese Daten ab und bot sie auf einem Darknet-
Marktplatz zum Verkauf an.

Die Gesellschaft setzte diverse SofortmalRnahmen, etwa die Aktivierung des Notfall-
plans fir Cyber-Crime, die Deaktivierung von Entwicklungs-Usern und Anpassungen
von Benutzerrechten. In einem Security Sonderprojekt der Gesellschaft wurden
weitere MalRnahmen strukturiert abgearbeitet, u.a. ein Schwachstellenmanagement,
Gefdhrdungsanalysen & Security Strategie sowie die Implementierung eines SIEM &
SOC-Systems®®.

Die Interne Revision des ORF Uberprifte 2022/23 MaRRnahmen zur Gewahrleistung
von Datenschutz und Datensicherheit, die die Gesellschaft seit der Aufarbeitung der
Cyber-Security-Vorfille vorgenommen hatte (TZ 31).5” Die Gesellschaft fiihrte ein

Lieferantenaudit, das die eigenen Vorgaben vorsahen, nicht durch. Die Einhaltung
der vorhandenen Vorgaben und Richtlinien des Konzerns hatte laut Revisionsbericht
den Datenabfluss grundsatzlich verhindern kénnen.

(2) Mit jenem externen IT-Dienstleister, der 2020 die Datenschutzverletzung verur-
sacht hatte, bestand aufgrund von Abhangigkeiten bis Ende Juni 2024 ein aufrechtes
Vertragsverhaltnis. Der externe |T-Dienstleister verrechnete zwischen 2022 und
2024 iber 1,00 Mio. EUR.

Der RH stellte fest, dass die Gesellschaft SofortmalRnahmen nach dem Datensicher-
heitsvorfall einleitete und 2024 die Zusammenarbeit mit jenem externen |T-Dienst-
leister, der 2020 die Datenschutzverletzung verursacht hatte, beendete.

Er betonte, dass laut Revisionsbericht des ORF durch Einhaltung der vorhandenen
Vorgaben der Datenabfluss hatte verhindert werden kdnnen.

Der RH hob hervor, dass die Gesellschaft auf besonders sensible Daten, etwa im
Befreiungsverfahren, zugreifen konnte. Nach Ansicht des RH waren daher besonders
hohe Sicherheitsvorkehrungen bei der Speicherung von Daten und der Vergabe von
Benutzerrechten zu treffen, inklusive Entwicklungs- und Testsysteme.

SIEM = Security Information and Event Management; SOC = Security Operations Center

Die Zertifizierung nach ISO/IEC 27001 der Gesellschaft wurde seit 2012 alle drei Jahre mittels (Re-)Zertifizie-
rungsaudit erneuert und jahrlich durch ein Uberwachungsaudit bestatigt. Die Transition von der Norm-
version 2013 auf 2022 erfolgte im Zuge des Rezertifizierungs-Audits Ende Janner 2025.
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Der RH empfahl der Gesellschaft, die Dienstanweisungen des ORF, etwa zur Nutzung
von IT-Systemen bzw. zur Errichtung vernetzter IT-Systeme, zu befolgen.

(1) Laut Stellungnahme des ORF habe eine aktuelle Prifung der Internen Revision
des ORF ergeben, dass die Gesellschaft die zentralen Vorgaben des ORF der letzten
Jahre zu Beschaffung, Risikomanagement und IT-Richtlinien sehr gut umgesetzt und
far die Zwecke der Gebuhreneinhebung noch gescharft habe.

(2) Die Gesellschaft teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass die Datenschutzbehoérde
zum Datensicherheitsvorfall ein amtswegiges Prifverfahren durchgefihrt und
dieses ohne Beanstandung eingestellt habe.

Der RH hielt gegenliber dem ORF fest, dass die Interne Revision des ORF eine
Prufung zur ,Datensicherheit GIS” im Juli 2023 und eine Prifung zum ,Risikoma-
nagement (ausgewahlte Aspekte)” im Oktober 2023 abgeschlossen hatte. Er stellte
in seiner Gebarungsiberprifung von Oktober 2024 bis Marz 2025 Verbesserungs-
bedarf in der Einhaltung von internen Vorgaben und Richtlinien fest und verwies auf
seine Ausfihrungen in TZ 28, TZ 29 und TZ 30. Der RH hielt daher an seiner Empfeh-
lung an die Gesellschaft fest, die Dienstanweisungen des ORF zu befolgen. Weiters

verwies er auf die Empfehlung an den ORF in TZ 31, eine Starkung der Konzernrevi-
sion innerhalb des ORF-Konzerns zu prifen.
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Kontrolle und Aufsicht

(1) (a) Gemalk ORF-Beitrags-Gesetz unterlag die Tatigkeit der Gesellschaft der
Aufsicht des Finanzministeriums.®® Demnach war der Geschaftsfihrer der
Gesellschaft an die Weisungen des Finanzministers gebunden. Der Finanzminister
konnte die Bestellung eines Geschéftsfihrers widerrufen, wenn dieser eine Weisung
nicht befolgte oder eine Auskunft nicht erteilte.®

Durch diese Aufsichtsfunktion wurde das Finanzministerium in der Praxis zum Adres-
saten von Beschwerden Uber die Gesellschaft, die es in allen Fallen schriftlich beant-
wortete. Im Jahr 2024 gingen 159 Beschwerden beim Finanzministerium ein, mehr
als dreimal so viele wie 2023. Sie betrafen im Wesentlichen die aus Sicht der einbrin-
genden Personen nicht nachvollziehbaren und teilweise widerspriichlichen Tatig-
keiten der Gesellschaft.

(b) GemaR ORF-Gesetz oblag die Rechtsaufsicht Gber die Tatigkeit der Gesellschaft,
als Tochter des ORF, der KommAustria als Regulierungsbehérde. Zudem war der
Jahresabschluss der Gesellschaft durch eine von der KommAustria bestellte
Prifungskommission zu prifen.®® Die KommAustria konnte der Prifungskommission
dartber hinaus jederzeit auch spezifische Prifungsauftrage erteilen. Die Prifungs-
kommission flhrte sieben bis zehn Gebarungsprifungen pro Jahr im ORF-Konzern
durch, die Gesellschaft war im Uberpriften Zeitraum davon nicht betroffen.

(c) Gesellschafterbeschlisse der Gesellschaft fasste der Generaldirektor des Allein-
gesellschafters ORF. Den Vorsitz des Aufsichtsrats der Gesellschaft nahm die kauf-
mannische Direktorin des ORF wahr.

Der Zustandigkeitsbereich der Internen Revision des ORF (Konzernrevision) umfasste
auch die Tochtergesellschaften und Beteiligungen. In der Gesellschaft fihrte die
Konzernrevision 2022/23 eine Uberpriifung der Datensicherheit durch (TZ 30).

(2) Die Gesellschaft baute mit Unterstltzung eines externen Dienstleisters ein IKS
auf, indem sie die Kernprozesse und Arbeitsabldufe dokumentierte und entspre-
chende Kontrollschritte vorsah. Die jahrelange Zusammenarbeit mit dem externen
Dienstleister endete 2020. Prifungen der Funktionstlchtigkeit des IKS erfolgten bis

Das Finanzministerium war gemaR Bundesministeriengesetz 1986 (BGBI. 76/1986 i.d.g.F.) fir die Regulierung
des Post- und Telekommunikationswesens zustdndig, zu der insbesondere auch die fernmeldetechnischen
Angelegenheiten des Horfunks und des Fernsehens gehérten. Alle anderen Angelegenheiten des Horfunks
und des Fernsehens waren bis Méarz 2025 dem Bundeskanzleramt zugewiesen, seit Anfang April 2025 dem
Bundesministerium fur Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport. Die Gesellschaft unterstand nach wie vor
der Aufsicht des Finanzministeriums (Abteilung Beteiligungen und Liegenschaften).

§ 11 ORF-Beitrags-Gesetz

Die Prifungskommission bestand gemall § 40 ORF-Gesetz aus zwei Wirtschaftspriferinnen bzw.
Wirtschaftsprifern oder Wirtschaftsprifungsgesellschaften und war von der KommAustria fir die Dauer von
funf Geschaftsjahren zu bestellen.
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2022 jahrlich®, in den Jahren 2023 und 2024 wurden keine IKS-Audits durchgefthrt.
Im September beauftragte die Gesellschaft Anpassungen ihres IKS, die aufgrund des
ORF-Beitrags-Gesetzes erforderlich waren, bei jenem externen Dienstleister, der
bereits beim Aufbau des IKS fiir die Gesellschaft tatig war.

Die Gesellschaft beauftragte 2020 einen externen Dienstleister mit der Erstellung
eines Revisionsplans sowie mit der Durchfiihrung der Revisionsprifungen. Von 2020
bis 2023 fihrte dieser externe Dienstleister 22 Prifungen durch (davon sieben
Follow-up-Prifungen) zu Themen wie dem Pramiensystem im Vertrieb, den IT-Pro-
zessen und der Bearbeitung von Befreiungsantragen. Der Vertrag mit dem externen
Dienstleister lief Ende 2023 aus; seitdem fanden in der Gesellschaft keine Prifungen
der Internen Revision statt. Zur Zeit der Gebarungslberprifung durch den RH war
weder ein externer Dienstleister mit der Internen Revision beauftragt noch sah das
neue — mit Janner 2025 in Kraft getretene — Organigramm der Gesellschaft eine
solche Stelle vor.

Die Ergebnisse der Revisionsprifungen trug der Geschaftsfihrer mitunter auf frei-
williger Basis an den Aufsichtsrat heran. Eine diesbezlgliche Informationsverpflich-
tung, etwa in Form einer Revisionsordnung oder anderer Regelwerke, bestand nicht.

(1) Der RH hielt fest, dass die Gesellschaft formal in ein umfassendes Kontrollumfeld
eingebettet war.

Das Finanzministerium, dem die Aufsicht Gber die Gesellschaft gemaR ORF-Beitrags-
Gesetz oblag, bearbeitete und beantwortete im Jahr 2024 ein erhdhtes Aufkommen
an Kundenbeschwerden. Der RH verwies auf den dadurch erhéhten Ressourcenbe-
darf im Finanzministerium. Zudem wies er darauf hin, dass der Kundendienst zum
Kerngeschaft der Gesellschaft zahlte, und auf die in TZ 14 dazu festgestellten
Mangel.

(2) Der RH hob hervor, dass die Gesellschaft ein IKS einrichtete und bis 2022 regel-
malig die Funktionsweise ausgewahlter Prozesse Uberpriifte. Die Vorgehensweise
der Gesellschaft, im Jahr 2020 einen externen Dienstleister mit der Internen Revi-
sion zu beauftragen, war angesichts der GroRe der Gesellschaft nachvollziehbar.

Kritisch sah der RH das Vorgehen der Gesellschaft ab 2024: Nach dem Auslaufen des
Vertrags mit dem externen Dienstleister verfiigte die Gesellschaft Gber keine Interne
Revision; ebenso hatte sie seit 2022 keine IKS-Audits mehr durchgefiihrt.

Eine Ausnahme bildete das Jahr 2020, in dem wegen der COVID-19-Pandemie kein IKS-Audit erfolgte.
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Der RH kritisierte zudem, dass es der Gesellschaft in der Phase der Zusammenarbeit
mit externen Dienstleistern — spezialisiert auf IKS — nicht gelungen war, einen
Wissenstransfer in die Gesellschaft zu erreichen und mit eigenen Ressourcen ihr IKS
an die gednderten Rahmenbedingungen anzupassen. Er verwies auf seine Feststel-
lungen in TZ 23 ff. zur Beauftragung von externen Dienstleistern.

Der RH empfahl der Gesellschaft, die Funktionsweise ihres IKS regelmaRig zu tGber-
prifen und Ressourcen zur Durchflhrung der IKS-Audits bereitzustellen.

Er empfahl dem ORF, auf der Grundlage von Kosten-Nutzen-Uberlegungen und zur
Sicherstellung einer personell ausreichend ausgestatteten Revisionstatigkeit im ORF
und in den Tochterunternehmen eine Starkung der Konzernrevision innerhalb des
ORF-Konzerns zu prufen.

Der RH empfahl der Gesellschaft weiters, abhangig vom Vorgehen des ORF zeitnah
eigene Kapazitaten fur die Interne Revision aufzubauen oder die Interne Revision an
einen externen Dienstleister auszulagern.

Der RH kritisierte, dass es im Ermessen des Geschéftsfihrers lag, den Aufsichtsrat
Uber die Ergebnisse der durchgeflihrten Revisionsprifungen zu informieren.

Er empfahl der Gesellschaft, die Information des Aufsichtsrats Uber die Ergebnisse
der durchgeflihrten Prifungen, etwa durch Erlassung einer Revisionsordnung, zu
gewadhrleisten.

(1) Laut Stellungnahme des ORF werde er veranlassen, dass die Konzernrevision mit
dem Zweck der Prifung der Tochterunternehmen gestérkt wird; Uberdies werde er
sicherstellen, dass die Gesellschaft eine Revisionsordnung erldsst.

(2) Die Gesellschaft teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass die Erstellung eines IKS in
der Transformationsphase nicht sinnvoll mdéglich gewesen sei. Daher seien die
Weiterfiihrung der (extern gefiihrten) Internen Revision und die Uberprifung des
neuen IKS bereits 2024 fir das Jahr 2026 geplant worden; die entsprechende Prif-
basis (u.a. Prozesslandkarte des IKS) werde im Jahr 2025 geschaffen. Ab 2026
wirden die Interne Revision sowie die Prifung des IKS wieder regelmaRig betrieben.
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ErfGllung weiterer gesetzlich
Ubertragener Aufgaben

Einhebung von Landesabgaben

(1) Bis 2023 wurden in sieben Bundeslandern® Abgaben eingehoben, die an die
Pflicht zur Entrichtung der Rundfunk- und Fernsehgebihren anknlpften. Mit dem
Umstieg auf den ORF-Beitrag verzichteten die Ldnder Niederdsterreich, Salzburg
und Wien auf die Einhebung daran gekoppelter Abgaben, sodass die Gesellschaft ab
1. Janner 2024 in nur mehr vier Landern gesetzlich mit der Einhebung von Abgaben
betraut war:

Tabelle 12: Landesabgaben, die an den ORF-Beitrag anknipften

Datum der Gesetzeskundmachung

Burgenland Kulturférderungsbeitrag* 4. Dezember 2023
Karnten Forderbeitrag fir den Musikschulaufwand? 13. Dezember 2023
Steiermark Kultur- und Sportférderungsabgabe? 4. Janner 2024
Tirol Kulturférderungsabgabe* 29. Dezember 2023

L Burgenlandisches Kulturférderungsbeitragsgesetz 2024, LGBI. 85/2023

2 Karntner Landesmusikschul-Férderbeitragsgesetz 2024, LGBI. 86/2023

3 Steiermarkisches Kultur- und Sportférderungsabgabegesetz, LGBI. 2/2024

4 Tiroler Kulturférderungsabgabegesetz 2006, LGBI. 86/2005 i.d.F. LGBI. 103/2023

Quellen: Landesgesetze

Die spate Kundmachung der landesgesetzlichen Regelungen — in drei Féllen im
Dezember 2023 und in einem Fall im Janner 2024 — fiuhrte u.a. dazu, dass die
Beitragsvorschreibungen in den betroffenen Landern erst verspatet ausgesendet
werden konnten.

Infolge des Verzichts von drei Landern auf die Einhebung von Landesabgaben sanken
die Umsatzerlose der Gesellschaft aus Einhebungsvergltungen der Lander im
Jahr 2024 um 1,26 Mio. EUR oder 39,1 % gegentber dem Vorjahr (TZ 21).

(2) Die Landesabgaben waren von den ORF-Beitragspflichtigen im privaten und
betrieblichen Bereich zu entrichten, sofern diese nicht gemalk ORF-Beitrags-Gesetz
vom ORF-Beitrag befreit waren.

Burgenland, Karnten, Niederosterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Wien
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Die folgende Tabelle stellt die Hohe der Landesabgaben vergleichend dar:

Tabelle 13: Landesabgaben im Vergleich

Hohe der Landesabgabe Deckelung im betrieblichen Bereich

Burgenland 30 % der ORF-Beitrage fur Unternehmen, deren Anzahl an zu entrichtenden ORF-Beitrdgen
gemal § 4 Abs. 4 ORF-Beitrags-Gesetz auf 100 ORF-Beitrdge monat-

Kdrnten 30 % der ORF-Beitrage lich verringert wurde:
Steiermark 4,70 EUR je ORF-Beitrag Verringerung der Abgabe um den gleichen Prozentsatz, um den sich
Tirol 20 % der ORF-Beitrige die Anzahl der zu entrichtenden ORF-Beitréage durch die Deckelung

bundesweit verringert hatte

Quellen: Landesgesetze

Die Einhebung der Landesabgaben verursachte laut Auskunft der Gesellschaft
keinen nennenswerten zusatzlichen Aufwand, weil sie gemeinsam mit dem ORF-
Beitrag vorgeschrieben wurden.

Die Landesgesetze sahen im Wesentlichen eine Einhebungsvergiitung von 2,2 % der
eingehobenen Abgaben vor. Dies entsprach der Hohe der Vergltung, die die Gesell-
schaft gemal ORF-Beitrags-Gesetz flr die Einbringung der ORF-Beitrage und sonsti-
ger damit verbundener Abgaben zur Deckung ihrer Aufwendungen einbehalten
durfte.

32.2 Der RH vermerkte, dass die landesgesetzlichen Grundlagen fir die Einhebung der an
den ORF-Beitrag geknlpften Abgaben und Forderbeitrage mit sehr kurzer Vorlauf-
zeit erlassen und in Kraft gesetzt wurden.

Er hielt fest, dass die Gesellschaft den Beitragspflichtigen die Landesabgaben
gemeinsam mit den ORF-Beitragen vorschrieb und ihr daher aus dieser Aufgabe kein
nennenswerter Zusatzaufwand erwuchs. Somit wurde der Umsatzriickgang durch
den Wegfall der Einhebungsvergiitungen von drei Landern in vollem Ausmal ergeb-
niswirksam, weil ihm keine Reduktion der Aufwendungen gegeniberstand.

Der RH erachtete die Einhebung der an den ORF-Beitrag geknipften Landesabgaben
durch die Gesellschaft als zweckmaRig. Er verwies auf den Vorteil der Gesellschaft
gegenlber alternativen Formen der Aufgabenerledigung, etwa durch das Land
selbst oder einen von diesem beauftragten externen Dienstleister. Der Vorteil resul-
tierte nicht zuletzt daraus, dass die Befreiung von den Landesabgaben gemeinsam
mit der Befreiung vom ORF-Beitrag erfolgte und die Gesellschaft die dafir erforder-
lichen Prozesse und Arbeitsroutinen bereits implementiert hatte.
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Verfahren gemal Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz
und Fernsprechentgeltzuschussgesetz

(1) GemaR Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG)® oblag der Gesellschaft die Durch-
fihrung der Verfahren zur Befreiung von den im Gesetz vorgesehenen Forderbeitra-
gen, die von den Kundinnen und Kunden der Strom- und Gasversorger zu entrichten
waren.®* Anspruch auf Befreiung von diesen Beitrdgen bestand unter denselben
Voraussetzungen, die das ORF-Beitrags-Gesetz fir eine Befreiung vom ORF-Beitrag
vorsah (TZ 11). Fur einkommensschwache Haushalte bestand dariber hinaus ein
Anspruch auf Deckelung der jahrlichen Beitrdge.5®

Die Gesellschaft hatte den Netzbetreiber Uber die Genehmigung oder den Wegfall
der Befreiung bzw. Deckelung zu informieren und rechnete ihre Leistungen mit der
0eMAG (Abwicklungsstelle fiir Okostrom) vierteljahrlich nach MaRgabe der in der
EAG-Befreiungsverordnung®® festgelegten Vergltungen ab.®’

(2) GemaR Fernsprechentgeltzuschussgesetz (FeZG)®® oblag der Gesellschaft die
Durchfihrung der Verfahren zur Zuerkennung von Zuschussleistungen zum Fern-
sprechentgelt. Anspruch hatten Personen, bei denen die Voraussetzungen fir die
Befreiung vom ORF-Beitrag laut Fernmeldegebihrenordnung vorlagen. Die Gesell-
schaft hatte die Zuerkennung einer Zuschussleistung auf hochstens finf Jahre zu
befristen und der Antragswerberin bzw. dem Antragswerber dartiber einen Bescheid
sowie einen Gutschein zur Vorlage beim Telefonanbieter (Konzessionar) auszustel-
len.

Die Konzessionare rechneten die gewahrten Zuschiisse® mit der Gesellschaft ab,
diese Uberwies sie an die Konzessionare und stellte sie dem Finanzministerium in
Rechnung, das die Kosten bis zu einem Ausmal’ von rd. 54,5 Mio. EUR jahrlich trug.

Bundesgesetz Uber den Ausbau von Energie aus erneuerbaren Quellen, BGBI. | 150/2021 i.d.g.F.

Dies waren die Erneuerbaren-Forderpauschale (§ 73) und der Erneuerbaren-Forderbeitrag (§ 75) fur die
Kunden der Stromversorger sowie der Griingas-Forderbeitrag (§ 76) fur die Kunden der Gasversorger. Die
Beitrdge waren von den Netzbetreibern einzuheben und an die Okostromabwicklungsstelle bzw. EAG-
Forderabwicklungsstelle (Griingas-Forderbeitrag) abzufihren. Die Aufsicht Uber die Forderabwicklungsstellen
oblag bis Ende Marz 2025 dem Bundesministerium fur Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitat, Innovation
und Technologie, seit Anfang April 2025 dem Bundesministerium fir Wirtschaft, Energie und Tourismus.

Als Voraussetzung fur die Deckelung genlgte, dass das Haushalts-Nettoeinkommen der antragstellenden
Person den festgelegten Befreiungsrichtsatz nicht Gberschritt (§ 72a EAG).

Verordnung des Vorstands der E-Control Gber die EAG-Kostenbefreiung und Kostendeckelung fir Haushalte,
BGBI. 11 61/2022 i.d.F. BGBI. Il 197/2024

Die EAG-Befreiungsverordnung sah eine einmalige pauschale Abgeltung fur die Implementierung der er-
forderlichen Ablaufprozesse (insgesamt 484.000 EUR) sowie 6,20 EUR fiur jeden bearbeiteten Befrei-
ungsantrag und 19,10 EUR fir jeden bearbeiteten Antrag auf Deckelung der strombezogenen Beitrage vor.

BGBI. | 142/2000i.d.g.F.

de facto Abzugsbetrage von den Telefonrechnungen
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Gemal Fernsprechentgeltzuschussverordnung”™ erhielt die Gesellschaft vom
Finanzministerium dartber hinaus eine Abgeltung je bescheidmaRige Erledigung.

(3) Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der von der Gesellschaft in den Jahren 2022
bis 2024 durchgefihrten Verfahren gemall EAG und FeZG sowie die daflr erhalte-
nen Vergutungen:

Tabelle 14: Verfahren gemaf Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) und Fernsprechentgeltzuschuss-
gesetz (FeZG) 2022 bis 2024

Verdanderung
2022 ‘ 2023 2024 ‘ 2023 bis 2024
Anzahl in%
Verfahren gemaR EAG 79.587 150.988 89.589 -61.399 -40,7
davon Deckelung fiir
einkommensschwache Haushalte 77 990 408 582 =288
in EUR in %
Vergltungen 765.300 1.154.900 560.700  -594.200 -51,5
@rchschnltthche Verglitung 9,62! 765! 6,26 B B
je Verfahren
Anzahl in %
Verfahren gemaR FeZG 61.655 62.386 52.360 -10.026 -16,1
in EUR in%
Vergutungen 806.400 816.000 684.900 -131.100 -16,1
Vergltung je bescheidmallige 13,08 13,08 13,08 0 0

Erledigung

12022 und 2023 erhielt die Gesellschaft einmalige pauschale Abgeltungen gemaR EAG-Befreiungsverordnung,
daraus ergab sich eine héhere durchschnittliche Vergiitung je Verfahren.
Quelle: OBS GmbH; Zusammenstellung: RH

Der Hochstwert von Gber 150.000 Verfahren gemall EAG im Jahr 2023 kam zustande,
weil die Gesellschaft jene Personen, die vom ORF-Beitrag, nicht jedoch von den
Forderbeitragen gemal EAG befreit waren, Anfang 2023 durch ein persodnliches
Schreiben Uber die Moglichkeit der Kostenbefreiung informierte.”

(4) Die Gesellschaft fuhrte diese Verfahren in der Regel gemeinsam mit jenen zur
Befreiung vom ORF-Beitrag durch:

Bei den EAG-Verfahren erwuchs Mehraufwand etwa durch die Abklarung, ob die
Antragstellerin bzw. der Antragsteller auch Kundin bzw. Kunde des Energieversor-
gers war, oder durch die Richtigstellung der im Antrag mitunter fehlerhaft angege-

BGBI. 1190/2001 i.d.g.F.

§ 10 der EAG-Befreiungsverordnung. Zudem wurden die Bestimmungen dahingehend geandert, dass der
Vertragspartner des Energieversorgers lediglich seinen Hauptwohnsitz an der gebihrenbefreiten Adresse
haben, nicht aber mit der rundfunkgebihrenbefreiten Person identisch sein musste.
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benen 19-stelligen Zdhlpunktnummer. Die Verfahren zur Deckelung fielen zusatzlich
an, weil in diesen Fallen die Anspruchsgrundlage fir die Befreiung vom ORF-Beitrag
nicht gegeben war.

Bei den FeZG-Verfahren fiel zusatzlicher Aufwand insbesondere fir einen Datenab-
gleich mit den Konzessiondren an, den die Gesellschaft alle zwei Monate durch-
fahrte.

In einer groben Kalkulation kam die Gesellschaft zu dem Ergebnis, dass die erhalte-
nen Vergltungen die fir die Bearbeitung anfallenden Sachkosten sowie die Perso-
nalkosten einschlielRlich eines Risiko- und Gewinnaufschlags deckten.

Der RH hielt fest, dass die Gesellschaft im Rahmen der Verfahren zur Befreiung vom
ORF-Beitrag auch Antrage auf Befreiung von den Forderbeitragen gemall EAG oder
auf Deckelung dieser Beitrage sowie auf Zuschussleistungen gemal FeZG erledigte.
Er teilte die Einschatzung der Gesellschaft, dass die Erfillung dieser Aufgaben zu
einer Verbesserung ihres Betriebsergebnisses beitrug.

Der RH vertrat die Ansicht, dass die Aufgabenerledigung durch die Gesellschaft auch
aus Sicht der Auftraggeber in betriebswirtschaftlicher Hinsicht sinnvoll war, weil die
Gesellschaft die erforderlichen Prozesse bereits implementiert hatte und im Zusam-
menhang mit den Befreiungsverfahren vom ORF-Beitrag Synergien nutzte.
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Resumee

(1) Mit Janner 2024 trat die Neuregelung der Finanzierung des ORF in Kraft. In Anleh-
nung an das deutsche Modell knlpfte der — nun von Endgerdten unabhdngige —
ORF-Beitrag an den Hauptwohnsitzen bzw. an der Kommunalsteuerpflicht an.

Die Systemumstellung sollte den Kreis der Beitragspflichtigen erweitern und die
Beitragshohe reduzieren: Die Hohe des ORF-Beitrags wurde mit monatlich 15,30 EUR
festgesetzt. Im ersten Jahr des neuen Finanzierungssystems waren zum Jahresende
3,81 Mio. Haushalte und rd. 245.000 Unternehmen beitragspflichtig. Die
Gesellschaft erhob in Summe 681,71 Mio. EUR an ORF-Beitragen.”

Der Gesetzgeber betraute die Gesellschaft — eine Tochtergesellschaft des ORF, zuvor
GIS GmbH — mit dem Vollzug des gesamten Erhebungsvorgangs. Die Ermittlung der
Beitragspflichtigen sollte datenbasiert und automatisiert Gber das ZMR bzw. die
Kommunalsteuerdaten erfolgen. Der externe Kundendienst der Gesellschaft war
nicht mehr erforderlich.

(2) Ziel war es, ein kostenglinstiges und effizientes Beitragsmanagement zu schaffen.
Im Gesetzwerdungsprozess wurden weder bereits bekannte Probleme mit der Quali-
tat der ZMR-Daten noch die durch die Gesellschaft identifizierten Risiken, etwa
betreffend die Funktionsfahigkeit der IT-Systeme, berlcksichtigt.

Ertrag aus den ORF-Beitrdgen nach Abzug der Einhebungskosten und der forderungsabhdngigen Kosten
sowie nach Abgrenzung fir das Sperrkonto gemaR § 31 Abs. 6 ORF-Gesetz
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Die folgende Tabelle stellt die Ziele des Gesetzgebers sowie die vom RH dazu
getroffenen Feststellungen dar:

Tabelle 15:

Einsparungen durch auto-
matisierte Erhebung der Bei-

Ziele des Gesetzgebers sowie Feststellungen des RH

Feststellungen fiir das Jahr 2024

Das Gesetz regelte, dass —wenn an einer Adresse mehrere Personen mit Haupt-

wohnsitz eingetragen waren (,,Haushalt”) — diese Personen den ORF-Beitrag soli-
darisch schuldeten. Die Haushaltsbildung anhand von personenbezogenen Daten
war nicht durchgéngig automatisiert moglich. Eine ausreichende Datenqualitat

TZ im
RH-
Bericht

tragspflichtigen im privaten zur eindeutigen Identifizierung von Hauptwohnsitzen bzw. Haushalten war nicht TZ 8
Bereich auf Basis der Daten gegeben: Die Adressdaten des Zentralen Melderegisters waren unvollstandig,
des Zentralen Melderegisters  insbesondere jene der groReren Stadte. Von 10,62 Mio. Personenadressen war
in 0,59 Mio. Fallen die Tirnummer unklar; diese war aber flr eine Ermittlung der
Beitragspflichtigen relevant.
Die Gesellschaft wurde mit Antragen zur Beitragsbefreiung von Personen mit nur
. geringem Einkommen, jedoch ohne Unterstiitzung aus 6ffentlichen Mitteln, kon-
Vereinfachung der Verfahren . L ) L ;
2u Beitragsbefreiungen frontiert. Flr diese Personen lag keine Anspruchsvoraussetzung fir eine Befrei- 1211
ung vor. Die Vereinfachungen durch die Verwendung der Transparenzdatenbank
kamen 2024 noch nicht zum Tragen.
) Trotz deutlich gestiegener Kommunikationsaufwendungen war die Marke ,0BS*
Reduzierung der Aufwendun- . ) - :
. - wenig bekannt, sodass Beitragspflichtige die von der Gesellschaft zugestellte TZ 13
gen fir Kommunikation I ) —_—
Post teilweise ignorierten.
Der externe Kundendienst wurde mit Ende 2023 aufgeldst. Der interne Kunden-
Reduzierung der Aufwendun- dienst war ab 2024 mit einem Anstieg an Kundenanfragen und -beschwerden 1714 f
gen fur den Kundendienst konfrontiert. Die Beschwerden nahmen zu. Personal wurde aufgenommen und —
ein externes Callcenter beauftragt.
Die Aufwendungen fur den Postversand waren die grofte Sachaufwandsposition
Reduzierung der Portoauf- der Gesellschaft, sie stiegen von 2023 auf 2024 um 12 % auf 8,31 Mio. EUR.
wendun eng Diesbezlgliche Einsparungen konnte die Gesellschaft 2024 nicht erreichen, ins- 1217
g besondere aufgrund der fehlenden Méglichkeit der elektronischen Zustellung,
etwa bei Unternehmen tber das Unternehmensserviceportal.
Quellen: OBS GmbH; RH; Zusammenstellung: RH
Weiters stellte der RH fest:

e Die automatisierte Erhebung der Beitragspflichtigen im betrieblichen Bereich war
grundsatzlich moglich. Die gesetzliche Regelung fihrte flr gemeindetbergreifend
tatige Unternehmen in bestimmten Konstellationen zu einer hoheren Beitragslast.
In der Folge stundete die Gesellschaft ihre Forderungen gegeniber diesen
Unternehmen ohne entsprechende Rechtsgrundlage.

e Die Unternehmensfihrung der Gesellschaft war in verschiedenen Bereichen, wie
bei Beschaffungen oder bei der Einhaltung von internen Richtlinien, unzuldnglich.
Die Gesellschaft zog in vielen Féllen die Beauftragung von externen Dienstleistern
der Eigenleistung vor und nutzte Kooperationsmoglichkeiten innerhalb des
ORF-Konzerns nicht. Dies fiihrte zu Aufwendungen, etwa fir ein externes Callcenter.
Weiters verzichtete die Gesellschaft darauf, eigenes Know-how etwa fir
Datenforensik aufzubauen. Weder die IT-Systeme noch der Kundendienst konnten
die Anforderungen bewaltigen.
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Folgende Abbildung fasst die Herausforderungen und Handlungsansdtze im
ORF-Beitrags-Management zusammen:

Abbildung 9:  Wesentliche Fakten, Herausforderungen und Handlungsansatze im Beitragsmanage-
ment (2024)

Ertrag aus der
Einhebung
des ORF-Beitrags

681,71 Mio. EUR

Erhebung
der Beitragspflichtigen Einbringung
4,16 Mio. der ORF-Beitrage
Beitragspflichtige

Herausforderungen im Beitragsmanagement:

* mangelhafte Datenqualitat des Zentralen Melderegisters fir die Identifikation
der Beitragspflichtigen

¢ mangelhafte Adressdaten im Unternehmensserviceportal, um Kostenersparnisse
durch die elektronische Zustellung zu erreichen

¢ Anforderungen an den Kundendienst konnten nicht bewaltigt werden

Handlungsansatze:

¢ im Finanzministerium, Innenministerium und Bundeskanzleramt:
einheitliche Regelungen im Zentralen Melderegister, um maoglichst alle Personen
eindeutigen Hauptwohnsitzen zuzuordnen; Nutzbarkeit des Unternehmens-
serviceportals fUr elektronische Zustellungen verbessern

* in der ORF-Beitrags Service GmbH: IT-Systeme verbessern und zeitnah geeignete
organisatorische und personelle MaBnahmen in der Bescheiderstellung und der
Befreiung setzen

¢ im ORF-Konzern: Synergien nutzen und Kooperationen in Erwagung ziehen

Quellen: BMF; OBS GmbH; ORF; Darstellung: RH
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(3) Losungsansatz des ORF

Der ORF teilte dem RH im Rahmen der Gebarungslberprifung mit, dass die mit der
Umstellung auf das neue Finanzierungsmodell verbundenen Probleme einen Mangel
an Akzeptanz bei Teilen des Publikums zur Folge gehabt hatten. Das groRe Volumen
der zu bearbeitenden Geschaftsfalle sowie die — auch im internationalen Vergleich —
sehr kurze Vorbereitungsphase hatten zu einer Uberlastung der zur Verfiigung
stehenden Ressourcen gefiihrt und in der Folge zur Unzufriedenheit der Betroffenen
beigetragen. Die Gesellschaft habe sich in einem Erneuerungs- und Transformati-
onsprozess befunden und der ORF habe alles unternommen, um zu einer ehestmag-
lichen Transformation der Gesellschaft zu einem Servicedienstleister beizutragen.

Laut ORF sollten zur Losung auch gesetzliche Verbesserungen beigesteuert werden.
Durch gesetzliche Anpassungen —etwa hinsichtlich der Zahlungspflicht der Unter-
nehmen, der Datennutzung und der Zusammenarbeit mit den Meldebehorden —
lieRen sich Arbeitsaufwand und Vollzug fir die Gesellschaft effizienter gestalten.

Nach Ansicht des RH waren fir eine Verbesserung des Beitragsmanagements
weitere Malknahmen sowohl der Gesellschaft als auch des Finanzministeriums erfor-
derlich:

Die Gesellschaft sollte notwendige Automatisierungs- und Digitalisierungsschritte
setzen, hausinternes Know-how aufbauen und verstarkt konzernweite Synergien
nutzen.

Das Finanzministerium sollte gemeinsam mit anderen Gebietskodrperschaften auf
eine Verbesserung der Registerdaten hinwirken.

Der RH erachtete es als notwendig, flr eine zukunftsorientierte, funktionsfahige
Verwaltung eine alternative Arbeitsteilung innerhalb der 6ffentlichen Einrichtungen
anzudenken:

So kénnte sich die Gesellschaft auf die Einbringung der Beitrdge und auf die Durch-
fihrung der Befreiungsverfahren konzentrieren.

Fir die Aufbereitung und Verarbeitung von Registerdaten, im konkreten Fall fur die
Ermittlung der Beitragspflichtigen und die Bildung von Haushalten, waren die im
offentlichen Sektor vorhandenen IT-Kapazitaten zu nutzen und dort entsprechendes
Know-how auf- bzw. auszubauen.
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Der RH empfahl daher dem Finanzministerium, flr eine zukunftsorientierte, funkti-
onsfahige Verwaltung eine alternative Arbeitsteilung zu prifen, in der sich die
Gesellschaft auf die Einbringung der Beitréage sowie auf die Durchfihrung der Befrei-
ungsverfahren konzentriert. Fir die Aufbereitung, Verarbeitung und Auswertung
von Registerdaten waren vorhandene Kapazitdten im Bereich der Analyse von
groBen Datenmengen zu nutzen und es ware dort entsprechendes Know-how auf-
bzw. auszubauen. Im Sinne einer Arbeitsteilung sollte die Gesellschaft auf Grundlage
einer gesetzlichen Ermachtigung auf diese Daten zugreifen kénnen.

Laut Stellungnahme des Finanzministeriums werde diese Empfehlung zum gegebe-
nen Zeitpunkt in weitere Uberlegungen einflieRen.
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Schlussempfehlungen

Zusammenfassend empfahl der RH:

Bundesministerium flr Finanzen

(1)

Geeignete MessgrolRen zur Beurteilung der Zielerreichung, etwa der Einhe-
bungsaufwand, waren zu ermitteln; dabei ware die Expertise der mit der
jeweiligen Aufgabenerfillung befassten Stelle zu bertcksichtigen. (TZ 6)

Das Bundesministerium fir Finanzen sollte an das Bundesministerium fir
Inneres herantreten und einheitliche Regelungen fir das Zentrale Meldere-
gister festlegen, um moglichst alle Personen eindeutigen Hauptwohnsitzen
zuordnen zu kdénnen und um damit die Vollziehbarkeit des ORF-Beitrags-
Gesetzes zu ermoglichen. Dabei wéaren die Gemeinden einzubeziehen, um
eine bessere Datenqualitdt in den dem Zentralen Melderegister vorgelager-
ten Registern zu erreichen. (TZ 8)

Bei Gesetzesinitiativen, die automatisierte Prozesse vorsehen, wére bereits
im Gesetzwerdungsprozess auf die Umsetzbarkeit Bedacht zu nehmen;
insbesondere waren nicht neuerlich Vollzugsgrundlagen vorzusehen, die sich
bereits als unzureichend erwiesen hatten. (TZ 8)

Im Rahmen der Wirkungsorientierten Folgenabschatzung waren die Vertei-
lungswirkung sowie die Belastung der von der gesetzlichen Regelung (hier
etwa: ORF-Beitragspflicht fir Unternehmen) Betroffenen auf der Grundlage
nachvollziehbarer Daten abzuschatzen. (TZ 9)

Eine Novelle des ORF-Beitrags-Gesetzes zur Neuregelung der betrieblichen
Beitragspflicht ware vorzubereiten. Dabei ware zu erwagen, den von Unter-
nehmen zu leistenden ORF-Beitrag als prozentuellen Anteil der Bemessungs-
grundlage zu ermitteln. (TZ 10)

Bei der Vollziehung von gesetzlichen Bestimmungen, die an die Weisun-
gen des Bundesministers fir Finanzen gebunden sind, wie im konkreten Fall
Aufgaben laut ORF-Beitrags-Gesetz, ware gesetzeskonform und unmissver-
standlich mit dem Empfanger zu kommunizieren. (TZ 10)

Gemeinsam mit der ORF-Beitrags Service GmbH waren die Anspruchsvoraus-

setzungen fur die Befreiung vom ORF-Beitrag auf ihre Treffsicherheit zu evalu-
ieren. (TZ 11)
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In Abstimmung mit dem Bundeskanzleramt ware die Nutzbarkeit des Unter-
nehmensserviceportals fir elektronische Zustellungen zu verbessern. Es
ware zu prifen, ob die in FinanzOnline angegebenen Zustelladressen fir den
Austausch von Informationen zwischen Teilnehmenden geeignet sind und im
Unternehmensserviceportal hinterlegt werden kdnnen. (TZ 17)

Im Rahmen einer Novelle des ORF-Beitrags-Gesetzes ware eine Neuregelung
der Abrechnung der ORF-Beitrags Service GmbH mit dem ORF zu erwdgen,
um dem ORF eine bedarfsorientierte Liquiditdtssteuerung zu ermoglichen.
(TZ 19)

Flr eine zukunftsorientierte, funktionsfahige Verwaltung ware eine alterna-
tive Arbeitsteilung zu prifen, in der sich die ORF-Beitrags Service GmbH auf
die Einbringung der Beitrage sowie auf die Durchfiihrung der Befreiungsver-
fahren konzentriert. Fur die Aufbereitung, Verarbeitung und Auswertung von
Registerdaten waren vorhandene Kapazitdten im Bereich der Analyse von
grolRen Datenmengen zu nutzen und es ware dort entsprechendes Know-how
auf- bzw. auszubauen. Im Sinne einer Arbeitsteilung sollte die ORF-Beitrags
Service GmbH auf Grundlage einer gesetzlichen Ermdachtigung auf diese
Daten zugreifen kdnnen. (TZ 34)

ORF-Beitrags Service GmbH

(11)

Den im Rahmen der Systemumstellung identifizierten Risiken ware aktiv zu
begegnen. Insbesondere waren daraus Handlungserfordernisse abzuleiten
und entsprechende Entscheidungen zeitnah zu treffen sowie Malknahmen
umzusetzen. (TZ 7)

Offene Forderungen im betrieblichen Bereich wéaren zu betreiben, nur in
vorab klar definierten Harteféllen ware davon abzusehen. (TZ 10)

Die Rechtskonformitdt von erhaltenen Weisungen ware zu prifen. Auf die
Rechtswidrigkeit einer Anordnung bzw. Unzustidndigkeit der anordnenden
Stelle ware gegenlber dieser hinzuweisen. (TZ 10)

Die Anbindung der Transparenzdatenbank in die eigenen Arbeitsablaufe der
ORF-Beitrags Service GmbH ware im Interesse weitgehend automatisierter
und ressourcenschonender Befreiungsverfahren zligig umzusetzen; mogliche
Schnittstellenprobleme waren gemeinsam mit dem Bundesministerium fir
Finanzen zu beseitigen. (TZ 11)
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Ausreichende Ressourcen fiir die Offentlichkeitsarbeit wéren vorzusehen.
Die Ressourcen innerhalb der Organisation waren so zu verteilen, dass die
Leitung Rechtsverfahren ihre diesbezlglichen Aufgaben vollumfanglich wahr-
nehmen kann. (TZ 13)

Eine klare Kommunikationslinie in Form einer detaillierten, schriftlichen
Kommunikationsstrategie ware zu entwickeln; die Strategie wéare regelma-
Rig im Hinblick auf neue Herausforderungen zu evaluieren und anzupassen.
(1213)

Ein Reputationsmanagement wére zu implementieren, um potenziellen Scha-
den fur die ORF-Beitrags Service GmbH besser abfangen zu kdnnen sowie
den Spielraum flr eine positive Positionierung der Gesellschaft zu erweitern.
(TZ213)

Ein detaillierter Prozess flir ein Beschwerdemanagement ware zu entwickeln.
Dieser ware in regelmalligen Abstdnden zu evaluieren und gegebenenfalls
anzupassen. (TZ 14)

Bei der Auswahl externer Dienstleister ware auf die Erflllung der zentralen
Anforderungen der ORF-Beitrags Service GmbH Bedacht zu nehmen. (TZ 15)

Die Entwicklung der Produktivitdt im telefonischen Kundendienst wére zu
analysieren und geeignete GegenmafRnahmen waéren zu treffen. (TZ 15)

Neben der notigen Verbesserung der IT-Systeme (TZ 18) waren vor allem in
den Bereichen mit anspruchsvolleren Tatigkeitsprofilen, z.B. der Bescheider-

stellung und der Befreiung vom ORF-Beitrag, zeitnah geeignete organisatori-
sche und personelle MaRnahmen zu setzen, um den Trend einer steigenden
Anzahl unerledigter Geschéftsfalle umzukehren. (TZ 16)

Die MalBnahmen zur Optimierung und Konsolidierung der Aufwendungen fir
den Postversand waren zu intensivieren. (TZ 17)

Eine aktive Informationsbereitstellung fur all jene Beitragspflichtigen, die die
Beitrage nicht mittels SEPA-Lastschriftmandat entrichten, wére zu verfolgen,

um entsprechenden Kundenanfragen frihzeitig entgegenzuwirken. (TZ 17)

Das Zusammenspiel der eingesetzten IT-Systeme ware zeitnah zu verbessern,
um dadurch die Anfragen im Kundendienst zu reduzieren. (TZ 18)
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Externe Beratungsdienstleistungen in der Prozess- und Organisationsent-
wicklung waren nur bei anlassbezogenen Umstellungen und Implementie-
rungen in Anspruch zu nehmen; die strategische Prozess- und Organisations-
entwicklung ware als Fihrungsaufgabe durch die ORF-Beitrags Service GmbH
selbst wahrzunehmen. (TZ 23)

Die zahlreichen Auftrége an externe Dienstleister im Bereich der Kommunika-
tion —insbesondere jene flir Social-Media-Aktivitaten — waren unter Kosten-
Nutzen-Aspekten zu evaluieren. (TZ 25)

Die wesentlichen Schritte im Vergabeprozess waren nachvollziehbar zu doku-
mentieren. Auf Basis einer konkreten Leistungsbeschreibung waren die Leis-
tungserbringung und die Abrechnung zu kontrollieren. (TZ 25)

Die vergaberechtlichen Bestimmungen waren in der Praxis einzuhalten und
die Vorteile der Vergabe unter Wettbewerbsbedingungen zu nutzen. (TZ 25)

Vor jeder Auftragserteilung wéare der konkrete Bedarf zu prifen, d.h. die
Notwendigkeit und ZweckmaRigkeit der Inanspruchnahme externer Leis-
tungen sowie der erforderliche Umfang der Beauftragung. Die Mdglichkeit
von Eigenleistungen ware zu bericksichtigen und die fiir eine Beauftragung
malgeblichen Erwdgungen waren nachvollziehbar zu dokumentieren. (TZ 26)

Flr Tatigkeiten, die das Kerngeschéaft der ORF-Beitrags Service GmbH betref-
fen und laufend anfallen, ware internes Know-how aufzubauen und weiterzu-
entwickeln. (TZ 26)

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren regelmaRig Uber die Inhalte der
Kassenrichtlinie zu informieren, um sorgfaltswidriges Handeln auszuschlie-
Ren. (TZ 28)

Die anweisungsberechtigten Personen waren Gber ihre Kontrollpflichten nach-
weislich aufzuklaren. (TZ 28)

Auch bei Direktvergaben wéaren die Vorteile des Wettbewerbs fir den Auf-
traggeberzunutzen und zur Sicherstellung von Qualitat und Preisangemessen-
heit grundsatzlich — sofern im Einzelfall nicht unzweckmalig — Vergleichs-
angebote einzuholen. (TZ 29)
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Die Einkaufsrichtlinie ware einzuhalten und dabei waren die wesentlichen
Schritte im Beschaffungsprozess nachvollziehbar zu dokumentieren. (TZ 29)

Ein Beschaffungscontrolling ware einzurichten, um intern ausreichende steu-
erungsrelevante Informationen sicherzustellen. (TZ 29)

Die Dienstanweisungen des ORF, etwa zur Nutzung von IT-Systemen bzw. zur
Errichtung vernetzter IT-Systeme, waren zu befolgen. (TZ 30)

Die Funktionsweise des Internen Kontrollsystems der ORF-Beitrags Ser-
vice GmbH ware regelmalig zu Uberprifen und Ressourcen zur Durchfih-
rung der Audits waren bereitzustellen. (TZ 31)

Abhangig vom Vorgehen des ORF hinsichtlich der Revisionstatigkeit waren
zeitnah eigene Kapazitaten fir die Interne Revision aufzubauen oder es ware
die Interne Revision an einen externen Dienstleister auszulagern. (TZ 31)

Die Information des Aufsichtsrats Uber die Ergebnisse der durchgefihrten
Revisionsprifungen ware, etwa durch Erlassung einer Revisionsordnung, zu
gewahrleisten. (TZ 31)

Osterreichischer Rundfunk

(40)

Bei Personalentscheidungen nach dem Stellenbesetzungsgesetz waren das
Auswahlverfahren sowie die wesentlichen Entscheidungsgriinde nachvoll-
ziehbar zu dokumentieren. Die Aufbewahrungsdauer fiir die Dokumentation
wadre so festzulegen, dass sie potenzielle Haftungsfragen beriicksichtigt und
die groitmogliche Nachvollziehbarkeit der Entscheidung sicherstellt. (TZ 22)

In kiinftigen Geschaftsfihrervertragen ware vorzusehen, dass allfallige Ziel-
vereinbarungen bereits vor Beginn des jeweiligen Leistungszeitraums abzu-
schlielen und von den Vereinbarungspartnern zu unterzeichnen sind. (TZ 22)

Die in den Geschaftsfihrervertragen vereinbarten Fristen zum Abschluss von
Zielvereinbarungen mit der Geschéftsfihrung waren einzuhalten. (TZ 22)

Fir die Gewahrung von leistungs- und erfolgsorientierten Pramien aufgrund
von Zielvereinbarungen waren konkrete Kriterien festzulegen, die einen Anreiz
fir Leistungen bieten, die Gber die Ublichen Anforderungen einer Geschafts-
fuhrung hinausgehen und die ansonsten nicht erbracht wiirden. (TZ 22)
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Auf der Grundlage von Kosten-Nutzen-Uberlegungen und zur Sicherstellung
einer personell ausreichend ausgestatteten Revisionstatigkeit im ORF und in
den Tochterunternehmen ware eine Starkung der Konzernrevision innerhalb
des ORF-Konzerns zu prifen. (TZ 31)

Osterreichischer Rundfunk; ORF-Beitrags Service GmbH

(45)

(47)

Im Bereich des Kundendienstes waren Einsparungen durch mogliche Koope-
rationen zwischen ORF und ORF-Beitrags Service GmbH sowie durch Prozess-
optimierungen zu erreichen. (TZ 12)

Auf Grundlage des Ergebnisses des IT-Assessments und unter BerUcksichti-
gung der budgetdaren Moglichkeiten der ORF-Beitrags Service GmbH waren
an die neue Situation angepasste IT-Anforderungen zu definieren, Kostenab-
schatzungen durchzufihren und ein mittelfristiger Investitions- und Umset-
zungsplan zu erstellen. Dabei wédre vorrangig die zentral Uber den ORF
verflgbare IT-Infrastruktur zu nutzen, waren eine gemeinsame Beschaffung,
Wartung und Verwendung von IT zu priorisieren und damit auch kosteninten-
sive Doppelgleisigkeiten zu verhindern. (TZ 18)

Um Kosten zu senken, waren im ORF-Konzern Synergien zu nutzen und

Kooperationen, etwa im Kommunikations- und Prozessmanagement- sowie
im IT-Bereich, in Erwagung zu ziehen. (TZ 26)
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Rechnungshof
Osterreich

Wien, im Marz 2026
Die Prasidentin:

Dr. Margit Kraker
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Anhang A

Ressortbezeichnung und -verantwortliche

Tabelle A: Far das Rundfunkgebiihrengesetz und
ORF-Beitrags-Gesetz zustandiges Bundesministerium

Zeitraum ‘ Ressortbezeichnung ‘ Bundesminister

6. Dezember 2021 bis
20. November 2024

Dr. Magnus Brunner, LL.M.

20. November 2024 bis
3. Marz 2025:

Univ.-Prof. DDr. Gunter Mayr
seit 3. Marz 2025
Dr. Markus Marterbauer

2022 bis 2025 Bundesministerium fir Finanzen

Quelle: Parlament; Zusammenstellung: RH
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Anhang B

Anmerkung: im Amt befindliche Entscheidungstragerinnen und Entscheidungstrager

in Fettdruck

Gebihren Info Service GmbH

bzw. seit Anfang 2024: ORF-Beitrags Service GmbH

Aufsichtsrat
Vorsitz

Dr. Andreas Nadler
Eva Schindlauer, BSc

Stellvertretung

Monika Eigensperger

Dr. Harald Krauter
Geschaftsfuhrung

Mag. Christian Kerschbaumsteiner

MMag. Alexander Hirschbeck
Mag.? Bettina Parschalk
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(1. Dezember 2016 bis 31. Dezember 2021)

(seit 14. Februar 2022)

(1. Janner 2019 bis 31. Dezember 2021)
(seit 14. Februar 2022)

(1. April 2019 bis 31. Dezember 2023)
(1. Janner 2022 bis 17. Juli 2025)
(seit 17. Juli 2025)



122 von 126 111-304 der Beilagen XXV 1. GP - Bericht - Hauptdokument

Anhang C

ORF-Beitrag im Gesamtgeflige der Medienforderung
und -kooperation

Folgende Abbildung ordnet den ORF-Beitrag in das Gesamtgefiige der Medienférde-
rung und -kooperation ein und gibt eine Ubersicht der GréRenordnungen der Aggre-

gate

e Aufwendungen flr Medienkooperation®,
e Medienférderung durch den Bund” und
e ORF-Beitrag”:

Abbildung A:  Einordnung des ORF-Beitrags in das Gesamtgeflige der Medienférderung
und -kooperation

Medientransparenz — alle Rechtstrager
unter Kontrolle des RH 2023

956,51 Mio. EUR

Medientransparenz —
Gebietskorperschaften unter
Kontrolle des RH 2023

77,07 Mio. EUR

Medienférderung
des Bundes 2023

86,77 Mio. EUR

ORF-Beitrags-
aufkommen 2024
681,00 Mio. EUR

Quellen: KommAustria; ORF; RTR GmbH; Darstellung: RH
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In der Darstellung wurden die drei Aggregate auf folgender Basis bericksichtigt:
(a) ORF-Beitrag — Daten aus 2024 aus der gegenstandlichen Gebarungstberprifung.

(b) Medienférderung — Informationen aus dem RH-Bericht ,Medienforderungen
durch die KommAustria und die RTR” (Reihe Bund 2025/25); hier standen dem RH
Zahlen von 2019 bis 2023 zur Verflgung.

(c) Offentlich verfiigbare Daten der Medientransparenz (Open-Data-Veroffent-
lichung der Daten zur Medientransparenz; Meldungen an die KommAustria, samt-
liche der Priifzustdndigkeit des RH unterworfene Rechtstrager, verwertbare Zahlen
flr 2023).

Zu beachten ist, dass die Gesetzesnovelle zur Medientransparenz ab 2023 sicher-
stellt, dass keine systematischen Unterschatzungen mehr bestehen und die Daten
fir Auswertungen herangezogen werden konnen. Der RH hatte in seinem Bericht
,Kostentransparenz bei der Medienarbeit — Bundeskanzleramt, Finanzministerium,
Klimaschutzministerium” (Reihe Bund 2024/4) bei den Uberpriften Ministerien
noch eine rd. 10 %ige Abweichung der tatsachlichen Groflen von den gemeldeten
Werten festgestellt.

Die Darstellung der Medientransparenzdaten weist als Teilmenge des Gesamtvolu-
mens Aufwendungen der Gebietskdrperschaften (Bund, Lander, Gemeinden,
Gemeindeverbadnde) aus, aber keine weitere Zuordnung von Teilmengen. Dies liegt
daran, dass neben den Gebietskdrperschaften nur noch Unternehmen in grofiem
Umfang Aufwendungen fir Medienkooperationen ausweisen; Korperschaften
offentlichen Rechts, Sozialversicherungstrager und sonstige Einrichtungen weisen
hingegen nur vergleichsweise geringe Betrdge aus. Eine detailliertere Darstellung
bliebe daher ohne besonderen Mehrwert.

Die Gruppe der Gebietskdrperschaften in den Daten zur Medientransparenz weist
nur jene Gemeinden aus, die der Kontrolle des RH unterliegen. Es ware vorstellbar,
dass beispielsweise Schi- und Kurorte hohe Betrdge fiir Medienkooperationen
aufwenden, aufgrund ihrer geringen Einwohnerzahl aber nicht unter die Prifkompe-
tenz des RH fallen.
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Wirkungsorientierte Folgenabschatzung (WFA)

Tabelle B: Annahmen der WFA und Berechnungen der ORF-Beitrags Service GmbH zu méglichen
Effizienzsteigerungen

Wirkungsorientierte
Folgenabschatzung

Veranderung
2023 bis 2026

‘ 2023 ‘ 2024 ‘ 2025 2026 ‘

in Mio. EUR in %
Aufwendungen 40,00 35,00 30,00 22,00 - - -45,0
Veranderung zum Vorjahr! - -5,00 -5,00 -8,00 - - -
Veranderung kumuliert - -5,00 -10,00 -18,00 - - -

Berechnungen der Gesellschaft - ‘ 2024 ‘ 2025 2026 ‘ 2028 ZVSEZrznbcliserztgnzgS

in Mio. EUR in %
Aufwendungen - 42,11 36,83 34,63 34,86 35,04 -16,8
Veranderung zum Vorjahr - - -5,28 -2,20 0,22 0,19 -
Veranderung kumuliert - — -5,28 -7,47 -7,25 -7,07 -
Nullvariante? - 46,20 47,91 49,18 50,27 51,18 10,8
Verdnderung zur Nullvariante - -4,09 -11,08 -14,54 -15,42 -16,14 -
Verdnderung zur Nullvariante in % - -8,9 -23,1 -29,6 -30,7 -31,5 -
:“Neg’;‘;itszb‘:irgi”uhfazmg) - 2719 2219 1981 1998 20,12 -26,0
Veranderung zum Vorjahr - — -5,00 -2,38 0,17 0,14 -
Verdanderung kumuliert - - -5,00 -7,38 -7,21 -7,07 -
Nullvariante? - 31,79 33,52 34,86 36,03 37,03 16,5
Verdnderung zur Nullvariante - -4,60 -11,32 -15,05 -16,05 -16,91 -
Verdnderung zur Nullvariante in % - -14,5 -33,8 -43,2 -44,6 -45,7 —
Rundungsdifferenzen méglich Quelle: OBS GmbH

1 Die WFA ging fiir das Jahr 2024 von einem Potenzial von 10 Mio. EUR aus, dem ein anfanglicher Aufwand fiir die Systemumstellung von
5 Mio. EUR gegenuiberstand.

2 Die Nullvariante zeigt die erwartete Entwicklung unter der Annahme, dass keine gesetzliche Anderung erfolgt bzw. dass das bestehende
System der Finanzierung des ORF beibehalten wird.

122

www.parlament.gv.at



111-304 der Beilagen XXVI11. GP - Bericht - Hauptdokument 125 von 126

www.parlament.gv.at



126 von 126 111-304 der Beilagen XXV 1. GP - Bericht - Hauptdokument

www.parlament.gv.at



Unterzeichner | Par| ament sdi r ekt i on

Datum/Zeit-UTC| 2026- 03- 06 T09: 14: 14+01: 00

Prufinformation Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel




	_Ref193712994
	_Ref197697025
	_Ref193709227
	_Ref189498268
	_Ref197685998
	_Ref193380763
	_Ref192248428
	_Ref193377115
	_Ref193380601
	_Ref193377155
	_Ref197684510
	_Ref192248688
	_Ref190107360
	_Ref193380122
	_Ref193382907
	_Ref192248853
	_Ref191234936
	_Ref193386262
	_Ref192249032
	_Ref193379394
	_Ref192249101
	_Ref193713277
	_Ref203034459
	_Ref193440604
	_Ref193440535
	_Ref192841080
	26.3
	25.3
	14.4
	13.4
	7
	6.4
	6.3
	6
	5
	4
	3
	2.4
	2.3
	2
	7.3
	15.4
	17.4
	22.4
	30.4
	31.3
	34.3
	35
	TZ 16
	TZ 15
	Abkürzungsverzeichnis
	Prüfungsziel
	Kurzfassung
	Zentrale Empfehlungen
	Zahlen und Fakten zur Prüfung
	Prüfungsablauf und -gegenstand
	Rahmenbedingungen
	Finanzierungssysteme
	Neuordnung der Finanzierung des ORF
	Finanzielle Auswirkungen auf den ORF
	Annahmen zur Umsetzung von Effizienzpotenzialen

	Auswirkungen der Systemumstellung
	Projektorganisation 
	Automatisierte Erhebung der Beitragspflichtigen
	Vereinfachung der Verfahren zur Beitragsbefreiung
	Personal
	Erfüllung der Informationsverpflichtung 
	Kundenservice und Beschwerdemanagement
	Telefonischer Kundendienst
	Schriftlicher Kundendienst
	Aufwendungen für Postversand
	IT-Systeme

	Fakten und Zahlen zur Gesellschaft
	Gebarungsübersicht
	Aufwendungen
	Umsatzerlöse

	Unternehmensführung 
	Geschäftsführung
	Beauftragung externer Dienstleister 
	Einhaltung von internen Vorgaben und Richtlinien

	Kontrolle und Aufsicht 
	Erfüllung weiterer gesetzlich übertragener Aufgaben
	Einhebung von Landesabgaben
	Verfahren gemäß Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz und Fernsprechentgeltzuschussgesetz

	Resümee
	Schlussempfehlungen
	Anhang A
	Ressortbezeichnung und -verantwortliche

	Anhang B
	Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

	Anhang C
	Tabelle 1: 	Wesentliche Aspekte der Systemumstellung 
	Tabelle 2: 	Nettofinanzierungsbedarf des ORF und Ertrag aus dem ORF-Beitrag
	Tabelle 3: 	Entwicklung der Anzahl der ORF-Beiträge und diesbezügliche Annahmen 
	Tabelle 4: 	Einhebungsaufwand der Gesellschaft 2022 bis 2024
	Tabelle 5: 	Höhe des ORF-Beitrags im betrieblichen Bereich
	Tabelle 6: 	Entwicklung des Personalstands und des Personalaufwands der Gesellschaft
	Tabelle 7: 	Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft 2022 bis 2024
	Tabelle 8: 	Aufwendungen der Gesellschaft 2022 bis 2024
	Tabelle 9: 	Umsatzerlöse der Gesellschaft 2022 bis 2024
	Tabelle 10: 	Mängel bei der Einhaltung der Kassenrichtlinie
	Tabelle 11: 	Mängel bei der Einhaltung der Einkaufsrichtlinie (Bestellformular)
	Tabelle 12: 	Landesabgaben, die an den ORF-Beitrag anknüpften
	Tabelle 13: 	Landesabgaben im Vergleich
	Tabelle 14: 	Verfahren gemäß Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) und Fernsprechentgeltzuschuss-gesetz (FeZG) 2022 bis 2024
	Tabelle 15:	Ziele des Gesetzgebers sowie Feststellungen des RH 
	Abbildung 1: 	Art der Einhebung von Rundfunkgebühren in Europa 
	Abbildung 2: 	Einbettung der OBS GmbH 
	Abbildung 3: 	Szenarien zur mittelfristigen Aufwandsentwicklung der Gesellschaft 
	Abbildung 4: 	Veränderter Personaleinsatz durch die Systemumstellung 
	Abbildung 5: 	Einkommensverteilung
	Abbildung 6: 	Performance des telefonischen Kundendienstes
	Abbildung 7: 	Monatlich eingegangene, bearbeitete und zum Monatsende noch offene Geschäftsfälle in den Bereichen Posteingang sowie Bescheiderstellung und Befreiung 
	Abbildung 8: 	Zusammensetzung der Umsatzerlöse der Gesellschaft 2024
	Abbildung 9: 	Wesentliche Fakten, Herausforderungen und Handlungsansätze im Beitragsmanagement (2024)
	8.4

		2026-03-06T09:14:14+0100
	Parlamentsdirektion




